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Sehr geehrte Kundin, 
sehr geehrter Kunde, 

 

Ihr Interesse an unseren Produkten freut uns sehr. 

Die Basis unseres gegenseitigen Vertrages bilden die 

• Allgemeinen Versicherungsbedingungen für die Rechtsschutzversicherung (ARB CIF 2014) 

• Besonderen Bedingungen zur ConceptIF Rechtsschutzversicherung (BB RS CIF classic 2014) 

• Zusatzbedingungen Spezial-Strafrechtsschutz in Ergänzung zu §§ 25, 26 ARB CIF 2014 

• sowie die gesetzlichen Bestimmungen. 

Der vereinbarte Versicherungsschutz sowie die dazugehörigen Versicherungsbedingungen sind im 
Versicherungsschein beschrieben. 

Soweit wir in den Versicherungsunterlagen die männliche Form der Bezeichnung (z. B. 
Versicherungsnehmer, Ehegatte) verwenden, ist dabei auch immer die weibliche Bezeichnung 
gemeint. 

Bei allen Fragen zum Produkt steht Ihnen auch Ihr Vermittler gerne zur Verfügung. 

 

Ihre 

ConceptIF Pro GmbH (Assekuradeur) 

GVO Gegenseitigkeit Versicherung Oldenburg VVaG (Versicherer) 
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Produktinformationsblatt für die Rechtsschutzversic herung 

A. Allgemeine Produktinformationen 

Mit den nachfolgenden Informationen möchten wir Ihnen einen ersten Überblick über die Ihnen angebotene Versicherung ge-
ben. Diese Informationen sind jedoch nicht abschließend. Der vollständige Vertragsinhalt ergibt sich aus dem Antrag, dem 
Versicherungsschein und den beigefügten Versicherungsbedingungen. Bitte lesen Sie daher die gesamten Vertragsbestim-
mungen sorgfältig. 

1. Welche Art der Versicherung bieten wir Ihnen an?  
Wir bieten Ihnen eine Rechtsschutzversicherung an. 
Grundlage sind die beigefügten Allgemeinen Bedingungen 
für die Rechtsschutzversicherung (ARB CIF 2014) sowie 
alle weiteren im Antrag genannten Besonderen Bedingun-
gen (BB RS CIF classic/comfort/complete 2017, je nach 
Produktvariante) und Vereinbarungen. 

2. Welche Risiken sind versichert, welche sind nich t 
versichert? 
Die Lebensumstände, aus denen rechtliche Auseinander-
setzungen und damit verbundene Kosten entstehen kön-
nen, sind vielfältig. Deshalb haben Sie die Wahl zwischen 
Rechtsschutz-Produkten für unterschiedliche Gebiete, je 
nach Ihren persönlichen Umständen. Wir haben entspre-
chend Ihrer Anfrage folgendes Versicherungspaket zugrun-
de gelegt: 
- Verkehrs-Rechtsschutz für Nichtselbstständige, § 21 

ARB CIF 2014, 
- Privat- und Berufs-Rechtsschutz für Nichtselbstständi-

ge, § 25 ARB CIF 2014, 
- Privat-, Berufs- und Verkehrs-Rechtsschutz für Nicht-

selbstständige, § 26 ARB CIF 2014, 
- Rechtsschutz für Eigentümer und Mieter von Wohnun-

gen und Grundstücken, § 29 ARB CIF 2014. 
Wir erbringen und vermitteln Dienstleistungen zur Wahr-
nehmung Ihrer rechtlichen Interessen und tragen die erfor-
derlichen Kosten (z. B. Anwaltsgebühren und Gerichtskos-
ten) im vereinbarten Umfang bis zur vereinbarten Versiche-
rungssumme. Gerne helfen wir Ihnen dabei, einen kompe-
tenten Anwalt für Ihr Rechtsproblem zu finden. Einzelheiten 
entnehmen Sie bitte Ihrem Antrag und §§ 21 bis 29 der 
beigefügten ARB CIF 2014 sowie den BB RS CIF clas-
sic/comfort/complete 2017 (je nach Produktvariante). 
Bei einem Rechtsschutzfall sind bestimmte Kosten nicht im 
Leistungsumfang der Versicherung enthalten, z. B. eine 
vereinbarte Selbstbeteiligung. Besonders weisen wir darauf 
hin, dass bei einem Vergleich von Ihnen selbst zu tragende 
Kosten entstehen können. Um dies zu vermeiden, nehmen 
Sie bitte vor Abschluss des Vergleiches Kontakt mit uns 
auf. Rechtliche Auseinandersetzungen oder Beratungsbe-
darf können mehrere Ursachen haben. Versicherungs-
schutz besteht, wenn die erste Ursache für den Rechts-
schutzfall nach Beginn des Versicherungsschutzes liegt. 
Beachten Sie bitte, dass in bestimmten Fällen eine Warte-
zeit vereinbart ist: Versicherungsschutz besteht, wenn die 
erste Ursache nach Ablauf der Wartezeit eingetreten ist. 
Einzelheiten entnehmen Sie bitte § 4 der beigefügten ARB 
CIF 2014. Aus Ihrem Antrag können Sie weitere Einzelhei-
ten ersehen (z. B. Versicherungssumme, Selbstbeteili-
gung). 

3. Wie hoch ist Ihr Beitrag, wann müssen Sie ihn be zah-
len und was passiert, wenn Sie nicht oder verspätet  
zahlen? 
Die Höhe Ihres Beitrages ist abhängig vom konkret gewähl-
ten Versicherungsschutz und der Art der Zahlweise. Einzel-
heiten hierzu finden Sie in Ihrem Antrag unter Zahlweise 
und Laufzeit. Beachten Sie aber bitte, dass Sie endgültige 

Angaben erst Ihrem Versicherungsschein entnehmen kön-
nen. In Ihrem Antrag bzw. Angebot finden Sie Informationen 
darüber, für welchen Zeitraum und in welcher Höhe Sie 
Ihren Beitrag zahlen müssen. Da Sie uns eine Lastschrif-
termächtigung erteilen, ziehen wir den ersten Beitrag nach 
Versand des Versicherungsscheins ein; Ihr Widerrufsrecht 
bleibt hiervon selbstverständlich unberührt. Bitte sorgen Sie 
rechtzeitig für ausreichende Deckung auf Ihrem Konto. 
Wenn Sie den ersten oder einmaligen Beitrag schuldhaft 
nicht rechtzeitig zahlen, können wir so lange vom Vertrag 
zurücktreten, wie Sie nicht gezahlt haben. Auch der Versi-
cherungsschutz beginnt erst mit dem Eingang der verspäte-
ten Zahlung bei uns. Wenn Sie einen Folgebeitrag nicht 
rechtzeitig zahlen, fordern wir Sie auf, den rückständigen 
Beitrag innerhalb einer Frist von mindestens 2 Wochen zu 
zahlen. Nach Ablauf dieser Zahlungsfrist entfällt Ihr Versi-
cherungsschutz und wir kündigen den Vertrag. Einzelheiten 
entnehmen Sie bitte Ihrem Antrag und § 9 der beigefügten 
ARB CIF 2014. 

4. Welche Leistungen sind ausgeschlossen? 
Wir können nicht alle denkbaren Fälle versichern, denn 
sonst müssten wir einen erheblich höheren Beitrag verlan-
gen. Deshalb sind einige Fälle vom Versicherungsschutz 
ausgenommen. Nicht versichert sind insbesondere die 
Wahrnehmung rechtlicher Interessen in ursächlichem Zu-
sammenhang mit 
- dem Erwerb oder der Veräußerung eines Baugrundstü-

ckes, 
- der Planung und Errichtung eines Gebäudes oder Ge-

bäudeteiles, 
- genehmigungspflichtigen Umbaumaßnahmen, 
- der Finanzierung eines Baugrundstücks oder Gebäudes 

sowie dessen Umbau, 
- Spiel- oder Wettverträgen, Gewinnzusagen 
- sowie Termin- oder vergleichbaren Spekulationsge-

schäften. 
Diese Aufzählung ist nicht abschließend.  Einzelheiten 
und eine vollständige Aufzählung der Ausschlussgründe 
entnehmen Sie bitte § 3 der beigefügten ARB CIF 2014. 

5. Welche Pflichten haben Sie bei Vertragsschluss u nd 
welche Folgen können Verletzungen dieser Pflichten 
haben? 
Damit wir Ihren Antrag ordnungsgemäß prüfen können, 
müssen Sie die im Antragsformular enthaltenen Fragen 
unbedingt wahrheitsgemäß und vollständig beantworten. 
Wenn Sie bereits rechtsschutzversichert sind oder waren, 
nennen Sie uns bitte den Rechtsschutzversicherer, bei dem 
Sie oder Ihr Ehe- oder Lebenspartner zuletzt versichert 
waren. Unrichtige Angaben können zur Anfechtung des 
Vertrages führen. Einzelheiten entnehmen Sie bitte Ihrem 
Antrag. 

6. Welche Pflichten haben Sie während der Laufzeit des 
Vertrages und welche Folgen können Verletzungen 
dieser Pflichten haben? 
Wenn Ihre im Versicherungsantrag oder später zum Vertrag 
gemachten Angaben aufgrund geänderter Umstände ange-



 

- 4 - 

 

P
IB

 R
S

 C
IF

-G
V

O
-0

3
.2

0
1

7
/0

1
 

 

passt werden müssen, sprechen Sie uns bitte an. Haben 
Sie den Verkehrs-, Fahrer- oder Fahrzeugrechtsschutz 
versichert, müssen Sie beispielsweise dafür Sorge tragen, 
dass der Fahrer die vorgeschriebene Fahrerlaubnis hat. 
Wenn Sie Ihre Pflichten nicht erfüllen, kann dies schwer-
wiegende Konsequenzen für Sie haben. Je nach Schwere 
der Pflichtverletzung können Sie Ihren Versicherungsschutz 
ganz oder teilweise verlieren. Unter Umständen können wir 
uns auch vorzeitig vom Vertrag lösen. Einzelheiten ent-
nehmen Sie bitte § 11 und §§ 21 Absatz 8 und 26 Absatz 5 
der beigefügten ARB CIF 2014. 

7. Welche Pflichten haben Sie im Rechtsschutzfall, was 
müssen Sie beachten, wenn Sie rechtliche Hilfe benö ti-
gen und welche Folgen können Verletzungen dieser 
Pflichten haben? 
Bitte setzen Sie sich schnellstens mit uns in Verbindung, 
um die Reichweite des Versicherungsschutzes abzuklären. 
Gerne helfen wir Ihnen auch bei der Auswahl eines kompe-
tenten Anwaltes für Ihr Rechtsproblem. 
Im Rechtsschutz-Schadenfall wenden Sie sich bitte an: 
 Jurpartner Services GmbH 
 Im Auftrag der GVO Versicherung 
 Postfach 21 04 20 
 50530 Köln 
 Telefon: 0221 – 985 108 040 
 Fax: 0221 – 985 108 060 
 E-Mail: gvo@jurpartner-services.de 
Selbstverständlich müssen Sie uns und Ihren Anwalt voll-
ständig und wahrheitsgemäß über den Sachverhalt im 
Schadenfall informieren. Eine Verletzung der Pflichten kann 
schwerwiegende Konsequenzen für Sie haben. Je nach 

Schwere der Pflichtverletzung können Sie Ihren Versiche-
rungsschutz ganz oder teilweise verlieren. Einzelheiten 
entnehmen Sie bitte § 17 Absatz 1, 5 und 6 der beigefügten 
ARB CIF 2014. 

8. Wann beginnt und endet Ihr Versicherungsschutz? 
Der Versicherungsschutz beginnt zum im Versicherungs-
schein angegebenen Zeitpunkt, wenn die Zahlung des 
Beitrages rechtzeitig erfolgt. Den bei Erteilung dieses Pro-
duktinformationsblattes zugrunde gelegten Zeitpunkt für 
den Beginn Ihres Versicherungsschutzes entnehmen Sie 
bitte Ziffer 3 dieses Blattes. Dort finden Sie auch Hinweise 
auf Vertragslaufzeit und -ende. 
Hat Ihr Vertrag eine Laufzeit von mindestens einem Jahr, 
verlängert er sich automatisch um jeweils ein weiteres Jahr, 
wenn Sie oder wir den Vertrag nicht spätestens drei Monate 
vor dem Ende der Vertragslaufzeit kündigen. Einzelheiten 
entnehmen Sie bitte Ihrem Antrag und § 8 der beigefügten 
ARB CIF 2014. 

9. Wie können Sie den Vertrag beenden? 
Neben den unter Ziffer 8 dieses Blattes beschriebenen 
Kündigungsmöglichkeiten zum Ablauf des Vertrages stehen 
Ihnen weitere Kündigungsrechte zu, z. B. bei einer Bei-
tragsanpassung, einer Beitragserhöhung wegen einer 
Gefahrerhöhung oder einer unberechtigten Ablehnung des 
Versicherungsschutzes; ferner können Sie oder wir den 
Vertrag auch vorzeitig kündigen, wenn wir innerhalb von 
zwölf Monaten für mindestens zwei Rechtsschutzfälle die 
Leistungspflicht bejaht haben. Einzelheiten entnehmen Sie 
bitte §§ 10, 11 B und 13 der beigefügten ARB CIF 2014 
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B. Leistungsübersicht* 
  

Leistungsmerkmal classic comfort complete 

Deckungssumme Europa 300.000 € 500.000 € 1.000.000 € 

Deckungssumme Mittelmeeranliegerstaaten 
inkl. Azoren 

300.000 € 500.000 € 1.000.000 € 

Deckungssumme  weltweit 
300.000 € 

bis 6 Wochen 
300.000 € 

bis 8 Wochen 
300.000 € 

bis 12 Wochen 

Leistungsgarantie gegenüber den GDV-
Musterbedingungen 

� � � 

Leistungsgarantie gegenüber den Empfehlungen 
des Arbeitskreises Beratungsprozesse 

� � � 

Künftige Bedingungsverbesserungen (beitrags- 
neutral) gelten automatisch 

� � � 

Deckungszusage per Stichentscheid � � � 

Kostenlose telefonische Anwaltsberatung 
(nur Telefongebühren) 

� � � 

Vertrags-RS, Internet-RS � � � 

RS für Opfer von Gewalttaten � � � 

Vertrags- und Sachrecht, Schadenersatz-RS � � � 

Straf-RS, Ordnungswidrigkeiten-RS � � � 

Disziplinar-und Standes-RS � � � 

Fortfall der Wartezeit bei nahtlosem Übergang 
von einem Vorvertrag 

� � � 

Freie Rechtsanwaltswahl (gesetzliche Vergütung) � � � 

Korrespondenzanwalt bei Entfernung zum Gericht 
von über 100 km 

� � � 

Reisekosten zum ausländischen Gericht � � � 

Beitragsbefreiung bei Arbeitslosigkeit 
bis 12 Monate (ein-

fache Klausel) 
bis 12 Monate bis 18 Monate 

Nur Beratungs-RS: 
Kostenübernahme für über die Beratung hinaus- 
gehenden Tätigkeiten des Anwalts / Mediators 

bis 1.000 € bis 2.000 € bis 3.000 € 

Sofern beantragt oder in der gewählten Versicherungsform (§§ 21, 25, 26, 29 ARB CIF 2014) mitversichert 

Summen- und Bedingungsdifferenzdeckung � � � 

Mitversicherung volljähriger Kinder in Ausbildung 
ohne eigene Lebenspartnerschaft 

� � � 

Steuer-RS vor Gerichten, Sozialgerichts-RS � � � 

RS bei familienrechtlichen Streitigkeiten wegen 
gesetzlicher Unterhaltspflichten und Angelegenhei-
ten der elterlichen Sorge 

bis 1.000 € bis 2.000 € bis 3.000 € 

Beratungs-RS im Betreuungsverfahren � bis 2.000 € bis 3.000 € 

Arbeits-RS � � � 

Arbeits-RS als Arbeitgeber von Haushalts- und 
häuslichen Pflegekräften 

� � � 

Im erweiterten Arbeits-RS: Arbeitnehmerähnliche 
Verhältnisse vor Arbeitsgerichten 

� bis 10.000 € bis 50.000 € 

Im erweiterten Arbeits-RS: Aufhebungsverträge bis 1.000 € bis 1.000 € bis 1.000 € 

Wartezeit im Arbeits-RS 6 Monate 3 Monate 3 Monate 

Rechtsschutz in Ehesachen vor Gericht [1] bis 500 € bis 2.500 € bis 7.500 € 

Rechtsschutz im Verfahren über die Vergabe 
von Studienplätzen [1] 

bis 500 € bis 1.000 € bis 1.500 € 

Kapitalanlagen-Schadenfälle [2] � � � 

[1] Es besteht eine generelle Wartezeit von 3 Jahren 
[2] Als Kapitalanlage sind mitversichert: Vermögenswirksame Leistungen sowie steuerlich geförderte 
 Altersvorsorgeprodukte 
* Auszug aus den Versicherungsbedingungen. Maßgeblich sind grundsätzlich die Versicherungsbedingungen 

 
Wir haben uns bemüht, die wichtigsten Bestimmungen Ihres Versicherungsvertrages zu erläutern. Vielleicht sind noch 
Fragen offen geblieben, die Sie persönlich betreffen. Bitte sprechen Sie hierüber mit Ihrem Versicherungsvermittler, der 
Sie gerne beraten wird. 



 

 

 
K

I-
C

IF
-G

V
O

-0
1

.2
0

1
7

/0
1

 

Kundeninformation 
Stand: 01.01.2017 

 
Nachfolgend wollen wir Ihnen wesentliche Informationen zum Vertragsverhältnis geben, die für alle bei uns abgeschlossenen 
Verträge von Bedeutung sind. Da es sich um einen Überblick handelt, sind die Regelungen nicht abschließend. Bitte beachten 
Sie daher auch die benannten Verweise. 
 
Identität und ladungsfähige Anschrift des Versicher ers 
GVO Gegenseitigkeit Versicherung Oldenburg VVaG 
(nachfolgende Abkürzung „GVO“) 
Osterstr. 15, 26122 Oldenburg 
Sitz der Gesellschaft: Oldenburg (Oldb.), 
Registergericht Oldenburg (Olbg.), HRB 63, 
Rechtsform: Versicherungsverein auf Gegenseitigkeit 
(VVaG) 
Vorstand: Gernold Lengert, Martin Zimmer 
Vorsitzender des Aufsichtsrats: Godehard Vogt 
Vertreten durch: 
ConceptIF Pro GmbH, in Vollmacht für den Versicherer 
(nachfolgende Abkürzung „CIF:PRO“) 
Barmbeker Str. 2-6 • 22303 Hamburg,  
Tel.: 040 – 69 63-55 – 440, Fax: – 109, pro@conceptif.de  

Hauptgeschäftstätigkeit 
Die Hauptgeschäftstätigkeit der GVO besteht im Abschluss 
und in der Verwaltung von Versicherungen. 

Aufsichtsbehörde 
Zuständige Aufsichtsbehörde ist die 
Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BAFin) 
- Sektor Versicherungsaufsicht - 
Graurheindorfer Str. 108 
53117 Bonn 

Merkmale der Versicherungsleistung 
Für Ihren Vertrag gelten das Produktinformationsblatt, die 
Allgemeinen Versicherungsbedingungen, Besonderen 
Bedingungen und weiteren Vereinbarungen/Klauseln sowie 
die Satzung und das Merkblatt zur Datenverarbeitung. 
Prüfen Sie, ob Sie diese Unterlagen vollständig erhalten 
haben und ob Sie rechtzeitig von diesen Kenntnis nehmen 
konnten. Die Versicherungsleistung ergibt sich aus dem 
Versicherungsschein und den weiteren Vertragsbestim-
mungen. 

Gesamtpreis der Versicherung 
Den Gesamtpreis der Versicherung einschließlich aller 
Steuern und sonstigen Preisbestandteile entnehmen Sie 
bitte dem Produktinformationsblatt und unserem Antrag 
sowie später dem Versicherungsschein. 

Zusätzlich anfallende Kosten 
Gebühren und Kosten für die Aufnahme des Antrages 
werden nicht erhoben. Erhoben werden lediglich Kosten für 
Mahnungen sowie für Kosten bei Nichteinlösung im Last-
schriftverfahren. 

Prämie 
Der im Versicherungsschein ausgewiesene erste Beitrag ist 
unverzüglich nach Ablauf der Widerrufsfrist zu zahlen. Bei 
Lastschrifteinzug ziehen wir den Betrag erst nach dieser 
Frist ein. Bitte denken Sie an die rechtzeitige Beitragszah-
lung, weil der Versicherer im Falle eines Zahlungsverzuges 
nach § 37 Versicherungsvertragsgesetz (VVG) zum Rück-
tritt berechtigt und im Versicherungsfall leistungsfrei sein 
kann. Wegen der weiteren Einzelheiten zur Prämienzahlung 
lesen Sie bitte die Regelung im Gesetz und in den Ver-
tragsbedingungen. Die Lastschriftermächtigung wird mit 
Antragsunterzeichnung erklärt, wenn dort die Kontodaten 

vollständig eingetragen sind. Abweichende Erklärungen 
sind in einer gesonderten Lastschriftermächtigung vorzu-
nehmen. 

Gültigkeitsdauer von Angeboten 
Soweit im Angebot oder den Vertragsbestimmungen nichts 
Abweichendes geregelt ist, halten wir uns für höchstens 
einen Monat an ein Angebot gebunden. 

Risikohinweise für Finanzdienstleistungen 
Bitte beachten Sie bei Produkten mit Finanzdienstleistun-
gen, dass diese wegen der speziellen Risikogestaltung 
marktüblichen Schwankungen unterliegen, auf die der 
Versicherer keinen Einfluss hat. In der Vergangenheit 
erwirtschaftete Beträge sind daher kein Indikator für künfti-
ge Erträge. Einzelheiten entnehmen Sie bitte dem Produk-
tinformationsblatt. 

Zustandekommen des Vertrages 
Der Versicherungsvertrag kommt durch Übersendung eines 
Versicherungsscheines mit dem Inhalt des Versicherungs-
scheines nach schriftlicher Antragstellung (Antragsmodell) 
zustande. Die Vertragsinformationen nach § 7 VVG müssen 
jeweils rechtzeitig vor Vertragserklärung vorliegen, falls 
darauf nicht ausdrücklich verzichtet wurde. 
Der Versicherungsschutz beginnt mit der Einlösung des 
Versicherungsscheins (rechtzeitiger Zahlung des ersten 
Beitrags nach Ziff. 9), jedoch nicht vor dem darin benannten 
Vertragsbeginn. Wird der erste Beitrag erst nach diesem 
Zeitpunkt eingefordert, dann aber unverzüglich gezahlt, so 
beginnt der Versicherungsschutz zu dem benannten Ver-
tragsbeginn. Sollte aufgrund einer Gesetzesänderung oder 
Änderung der Rechtsprechung eine Anpassung der Ver-
tragsbedingungen erforderlich werden, wird diese wirksam, 
wenn Sie den Vertrag nach Zugang des begründeten Ände-
rungsvorschlages des Versicherers durch Prämienfortzah-
lung oder durch die widerspruchslose Hinnahme der Belas-
tung Ihres Kontos durch Lastschrift auf Grund einer Ein-
zugsermächtigung einverständlich fortsetzen. Vorausset-
zung ist, dass die Änderung für Sie zumutbar ist, Sie auf die 
Rechtswirkung ausdrücklich vorher hingewiesen und Ihnen 
das Recht zum Widerspruch eingeräumt wurden. 

Widerrufsbelehrung 

Widerrufsrecht: 
Sie können Ihre Vertragserklärung innerhalb von 14 Tagen 
ohne Angabe von Gründen in Textform (z. B. Brief, Fax, E-
Mail) widerrufen. Diese Frist beginnt, nachdem Sie den 
Versicherungsschein, die Vertragsbestimmungen ein-
schließlich der Allgemeinen Versicherungsbedingungen, die 
weiteren Informationen gemäß § 7 Abs. 1 und 2 des Versi-
cherungsvertragsgesetzes in Verbindung mit den §§ 1 bis 4 
der VVG-Informationspflichtenverordnung und diese Beleh-
rung jeweils in Textform erhalten haben. Zur Wahrung der 
Widerrufsfrist genügt die rechtzeitige Absendung des Wi-
derrufs. Der Widerruf ist zu richten an die CIF:PRO (An-
schrift siehe Ziff. 1). 

Widerrufsfolgen 
Im Falle eines wirksamen Widerrufs endet der Versiche-
rungsschutz, und wir erstatten Ihnen den auf die Zeit nach 
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Zugang des Widerrufs entfallenden Teil der Prämien, wenn 
Sie zugestimmt haben, dass der Versicherungsschutz vor 
dem Ende der Widerrufsfrist beginnt. Den Teil der Prämie, 
der auf die Zeit bis zum Zugang des Widerrufs entfällt, 
dürfen wir in diesem Fall einbehalten; dabei handelt es sich 
um einen Betrag in Höhe von 1/360 der Jahresprämie 
multipliziert mit der Anzahl der Tage, an denen Versiche-
rungsschutz bestanden hat. Die Erstattung zurückzuzah-
lender Beiträge erfolgt unverzüglich, spätestens 30 Tage 
nach Zugang des Widerrufs. Beginnt der Versicherungs-
schutz nicht vor dem Ende der Widerrufsfrist, hat der wirk-
same Widerruf zur Folge, dass empfangene Leistungen 
zurückzugewähren und gezogene Nutzungen (z. B. Zinsen) 
herauszugeben sind. 

Besondere Hinweise 
Ihr Widerrufsrecht erlischt, wenn der Vertrag auf Ihren 
ausdrücklichen Wunsch sowohl von Ihnen als auch von uns 
vollständig erfüllt ist, bevor Sie Ihr Widerrufsrecht ausgeübt 
haben. 

Ende der Widerrufsbelehrung 

Laufzeit 
Die Laufzeit des Vertrages ergibt sich aus dem Produktin-
formationsblatt, dem Antrag bzw. dem Versicherungs-
schein. 

Vertragsbeendigung 
Der Vertrag ist zunächst für die dokumentierte Zeit abge-
schlossen. Das Versicherungsverhältnis verlängert sich 
stillschweigend von Jahr zu Jahr, wenn nicht drei Monate 
vor dem jeweiligen Ablauf der anderen Partei eine Kündi-
gung in Textform zugegangen ist. Bei einer Vertragsdauer 
von mehr als drei Jahren kann zum Ende des dritten oder 
jedes darauf folgenden Jahres unter Einhaltung einer Frist 
von drei Monaten gekündigt werden. Abweichende Rege-
lungen können sich aus den Vertragsbedingungen zu den 
einzelnen Produkten ergeben (siehe Produktinformations-
blatt). 

Anwendbares Recht, zuständiges Gericht 
Auf die vorvertragliche Beziehung und den Vertrag findet 
deutsches Recht Anwendung. Für Rechtsstreitigkeiten im 
Zusammenhang mit dem Versicherungsvertrag sind örtlich 
sowohl die Gerichte in Oldenburg zuständig. Für Klagen 
des Versicherers gegen den Versicherungsnehmer richtet 
sich die Zuständigkeit der Gerichte nach dem Wohnort bzw. 
dem Aufenthaltsort, bei juristischen Personen nach dem Ort 
der Niederlassung. Gemäß § 215 Abs. 3 VVG kann eine 
abweichende Vereinbarung getroffen werden. 

Vertragssprache 
Für den Vertrag einschließlich Vorabinformationen und für 
die Kommunikation während der Laufzeit des Vertrages 
kommt ausschließlich die deutsche Sprache zur Anwen-
dung. 

Mitgliedschaft bei der GVO 
Der Versicherungsnehmer wird mit Abschluss des Vertra-
ges Mitglied der GVO, sofern nicht etwas anderes verein-
bart wurde. 

Beschwerdeverfahren 
Der Versicherer ist Mitglied im Verein Versicherungsom-
budsmann 
e.V. An den Versicherungsombudsmann können Sie Be-
schwerden richten. Dieses Verfahren ist für Sie kostenfrei. 
Versicherungsombudsmann e. V. 
Postfach 080632, 10006 Berlin 
Tel.: 01804-224424, Fax: 01804-224425 

E-Mail: beschwerde@versicherungsombudsmann.de 

Beschwerden bei der Aufsichtsbehörde 
Beschwerden können Sie zudem an die Aufsichtsbehörde 
richten. 
Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) 
Graurheindorfer Str. 108 
53117 Bonn. 

Anzeige- und Mitteilungspflichten 
Beantworten Sie die Fragen in den Antrags- und den weite-
ren Vertrags- und Schadenformularen vollständig und 
richtig. 
Angaben, die Sie nicht gegenüber dem Versicherungsver-
mittler machen möchten, sind unverzüglich gegenüber der 
CIF:PRO schriftlich nachzuholen. 
Der Versicherungsschutz ist gefährdet, wenn Sie unrichtige 
oder unvollständige Angaben machen. 
Die Verletzung der vorvertraglichen Anzeigepflicht sowie 
weiterer Obliegenheiten kann den Versicherer berechtigen 
vom Vertrag zurückzutreten, ihn zu kündigen oder anzu-
passen, was unter Umständen zur Leistungsfreiheit des 
Versicherers führen kann. 
Beachten Sie dazu die Regelungen in den Allgemeinen und 
Besonderen Versicherungsbedingungen.  

Einwilligungsklausel nach dem Bundesdatenschutzge-
setz 
Ich willige ein, dass die ConceptIF Pro GmbH, die Concep-
tIF AG und die ConceptIF Pool GmbH (im folgenden „Con-
ceptIF“) im erforderlichen Umfang Daten, die sich aus den 
Antragsunterlagen oder der Vertragsdurchführung (Beiträ-
ge, Versicherungsfälle, Risiko-/Vertragsänderungen) erge-
ben, an die GVO als risikotragenden Versicherer und Rück-
versicherer zur Beurteilung des Risikos und zur Abwicklung 
der Rückversicherung sowie zur Beurteilung des Risikos 
und der Ansprüche an andere Versicherer bzw. an den 
Gesamtverband der Deutschen Versicherungswirtschaft 
e.V. zur Weitergabe dieser Daten an andere Versicherer 
übermittelt. Diese Einwilligung gilt auch unabhängig vom 
Zustandekommen des Vertrages sowie für entsprechende 
Prüfungen bei anderen beantragten Versicherungsverträ-
gen und bei künftigen Anträgen. Es besteht grundsätzlich 
Einverständnis, dass die Kommunikation auch über die 
bekannt gegebenen Email-Adressen in Textform erfolgt, 
soweit nicht für einzelne Vorgänge die Schriftform vorge-
schrieben oder vereinbart ist. Anhänge sind in den üblichen 
Formaten (z.B. Word, PDF, JPEG, Text) beizufügen. Eine 
Veränderung der mitgeteilten Email- oder Web-adressen, 
wird unverzüglich bekannt gegeben, ebenso werden Stö-
rungen der Kommunikation jeweils mitgeteilt.  
Ich willige ferner ein, dass die GVO und ConceptIF meine 
allgemeinen Antrags-, Vertrags- und Leistungsdaten in 
Datensammlungen führen und, sofern ein Vermittler betei-
ligt ist, an diesen weitergibt, soweit dies der ordnungsge-
mäßen Durchführung meiner Versicherungsangelegenhei-
ten dient. Gesundheitsdaten dürfen nur an Personen- und 
Rückversicherer übermittelt werden. An Vermittler dürfen 
Gesundheitsdaten nur weitergegeben werden, soweit es 
zur Vertragsgestaltung erforderlich ist. 
Ich willige jederzeit widerruflich ein, dass die GVO und 
ConceptIF bzw. deren Vermittler die allgemeinen Antrags-, 
Vertrags- und Leistungsdaten für die Beratung und Betreu-
ung nutzen dürfen. 

Einwilligungsklausel zur Bonitätsabfrage 
Ich willige ein, dass die GVO und ConceptIF zum Zwecke 
des Vertragsabschlusses und bei Bedarf im Verlauf der 
aktiven Geschäftsbeziehungen zu Zwecken der Vertrags-
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verwaltung und -abwicklung Informationen zu meinem 
Zahlungsverhalten und Bonitätsinformationen auf Basis 
mathematischer-statistischer Verfahren unter Verwendung 
von Anschriftendaten von verschiedenen Anbietern für 
Bonitätsauskünfte bezieht und nutzt.  
Ergänzend beziehen GVO und ConceptIF Daten zum bis-
herigen Zahlungsverhalten über die mexxon GmbH, Kaiser-
Friedrich-Promenade 77, 61348 Bad Homburg und übermit-
teln zu diesem Zweck Ihre persönlichen Daten.  
Die mexxon GmbH erhebt Daten zum bisherigen Zahlungs-
verhalten nicht selbst, sondern bezieht diese wiederum von 
Auskunfteien. So stellen zu diesem Zwecke die Bürgel 
Wirtschaftsinformationen GmbH & Co. KG (Postfach 500 
166, 22701 Hamburg), die SCHUFA Holding AG (Kormo-
ranweg 5, 65201 Wiesbaden), die infoscore Consumer Data 
GmbH (Rheinstraße 99, 76532 Baden-Baden), die Creditre-
form Boniversum GmbH (Hellersbergstraße 11, 41460 
Neuss) die in ihrer Datenbank zu meiner Person gespei-
cherten Adress- und Bonitätsdaten der mexxon GmbH zur 
Verfügung, sofern GVO und ConceptIF ihr berechtigtes 
Interesse glaubhaft dargelegt haben. Zum Zweck der Ent-
scheidung über die Begründung, Durchführung oder Been-
digung eines Vertragsverhältnisses erheben oder verwen-
den die Auskunfteien Wahrscheinlichkeitswerte, in deren 
Berechnung unter anderem Anschriftendaten einfließen, 

und stellen diese der mexxon GmbH zur Verwendung für 
den vorstehend dargestellten Zweck zur Verfügung. Die 
übermittelten Daten werden von GVO und ConceptIF nur 
für den Zweck genutzt und verarbeitet, zu dessen Erfüllung 
sie übermittelt wurden. Eine Nutzung oder Verarbeitung für 
andere Zwecke ist nur unter den Voraussetzungen des 
BDSG § 28 zulässig. Alle Daten unterliegen dem strengen 
Datenschutz. 
Die Einwilligung kann jederzeit mit Wirkung für die Zukunft 
widerrufen werden. Außerdem besteht ein Auskunftsrecht 
bei der GVO und ConceptIF zu den gespeicherten Daten, 
deren Herkunft, Empfänger und Zweck der Speicherung. 
Diese Einwilligung gilt unabhängig vom Zustandekommen 
des Vertrages sowie für entsprechende Prüfungen bei 
anderweitig beantragten Versicherungsverträgen und bei 
künftigen Anträgen. 

Originalunterlagen:  
GVO und CIF:PRO archivieren die eingereichten Unterla-
gen elektronisch und können deshalb die Originalbelege 12 
Wochen nach Einsendung unter Beachtung der daten-
schutzrechtlichen Bestimmungen vernichten. 
Zur Vorlage beim Finanzamt kann eine Bestätigung erteilt 
werden, die die Übereinstimmung des gespeicherten Do-
kumentes mit dem vorgelegten Original erklärt. 
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1. Inhalt der Versicherung 

§ 1 Aufgaben der Rechtsschutzversicherung 

Der Versicherer erbringt die für die Wahrnehmung der 
rechtlichen Interessen des Versicherungsnehmers oder des 
Versicherten erforderlichen Leistungen im vereinbarten 
Umfang (Rechtsschutz). 

§ 2 Leistungsarten 

Der Umfang des Versicherungsschutzes kann in den For-
men des § 21 bis § 29 vereinbart werden. Je nach Verein-
barung umfasst der Versicherungsschutz 

a) Schadenersatz-Rechtsschutz 
für die Geltendmachung von Schadenersatzansprü-
chen, soweit diese nicht auch auf einer Vertragsverlet-
zung oder einer Verletzung eines dinglichen Rechtes an 
Grundstücken, Gebäuden oder Gebäudeteilen beruhen; 

b) Arbeits-Rechtsschutz 
aa) für die Wahrnehmung rechtlicher Interessen aus 

Arbeitsverhältnissen sowie aus öffentlich-
rechtlichen Dienstverhältnissen hinsichtlich dienst- 
und versorgungsrechtlicher Ansprüche, einschließ-
lich solcher aus arbeitnehmerähnlichen Verhältnis-
sen, soweit die Zuständigkeit von Arbeits- oder 
Verwaltungsgerichten gegeben ist; 

bb) im privaten Bereich für die gerichtliche Wahrneh-
mung rechtlicher Interessen aus arbeitnehmerähnli-
chen Verhältnissen vor anderen Gerichten sowie für 
die gerichtliche Wahrnehmung rechtlicher Interes-
sen aus Anstellungsverhältnissen gesetzlicher Ver-
treter juristischer Personen, wobei die Kosten aus 
einem Streitwert von bis zu 50.000 Euro übernom-
men werden. 

cc) für die Wahrnehmung rechtlicher Interessen beim 
Abschluss einer Aufhebungsvereinbarung, mit der 
ein Beschäftigungsverhältnis gemäß aa) und sich 
daraus ergebende Ansprüche erledigt sind, bis zu 
einer Versicherungssumme von 1.000 Euro; 

c) Wohnungs- und Grundstücks-Rechtsschutz 
für die Wahrnehmung rechtlicher Interessen aus Miet- 
und Pachtverhältnissen, sonstigen Nutzungsverhältnis-
sen und dinglichen Rechten, die Grundstücke, Gebäu-
de oder Gebäudeteile zum Gegenstand haben; 

d) Rechtsschutz im Vertrags- und Sachenrecht 
für die Wahrnehmung rechtlicher Interessen aus privat-
rechtlichen Schuldverhältnissen und dinglichen Rechten 
(auch über Internet geschlossene Verträge), soweit der 
Versicherungsschutz nicht in den Leistungsarten a), b) 
oder c) enthalten ist; 

e) Steuer- Rechtsschutz vor Gerichten 
für die Wahrnehmung rechtlicher Interessen in steuer- 
und abgaberechtlichen Angelegenheiten vor deutschen 
Finanz- und Verwaltungsgerichten; 

f) Sozialgerichts-Rechtsschutz 
für die Wahrnehmung rechtlicher Interessen vor deut-
schen Sozialgerichten und für das vorgeschaltete Wi- 
derspruchsverfahren im privaten Bereich; 

g) Verwaltungs-Rechtsschutz 
aa) für die Wahrnehmung rechtlicher Interessen in ver-

kehrsrechtlichen Angelegenheiten vor Verwal-
tungsbehörden und vor Verwaltungsgerichten; 

bb) für die Wahrnehmung rechtlicher Interessen in 
nichtverkehrsrechtlichen Angelegenheiten vor deut-

schen Verwaltungsgerichten (erweiterter Verwal-
tungs-Rechtsschutz); 

h) Disziplinar- und Standes-Rechtsschutz 
für die Verteidigung in Disziplinar- und Standesrechts-
verfahren; 

i) Straf-Rechtsschutz 
für die Verteidigung wegen des Vorwurfes 
aa) eines verkehrsrechtlichen Vergehens. Wird rechts-

kräftig festgestellt, dass der Versicherungsnehmer 
das Vergehen vorsätzlich begangen hat, ist er ver-
pflichtet, dem Versicherer die Kosten zu erstatten, 
die dieser für die Verteidigung wegen des Vorwur-
fes eines vorsätzlichen Verhaltens getragen hat; 

bb) eines sonstigen Vergehens, dessen vorsätzliche 
wie auch fahrlässige Begehung strafbar ist, solange 
dem Versicherungsnehmer ein fahrlässiges Verhal-
ten vorgeworfen wird. Wird dem Versicherungs-
nehmer dagegen vorgeworfen, ein solches Verge-
hen vorsätzlich begangen zu haben, besteht rück-
wirkend Versicherungsschutz, wenn nicht rechts-
kräftig festgestellt wird, dass er vorsätzlich gehan-
delt hat. 

Es besteht also bei dem Vorwurf eines Verbrechens 
kein Versicherungsschutz; ebenso wenig bei dem Vor-
wurf eines Vergehens, das nur vorsätzlich begangen 
werden kann (z.B. Beleidigung, Diebstahl, Betrug). Da-
bei kommt es weder auf die Berechtigung des Vorwur-
fes noch auf den Ausgang des Strafverfahrens an; 

j) Rechtsschutz für das Opfer von Gewaltstraftaten 
aa) für den Anschluss des Versicherten an eine vor ei-

nem deutschen Strafgericht erhobene öffentliche 
Klage als Nebenkläger, wenn die versicherte Per-
son durch eine rechtswidrige und vorsätzlich be-
gangene Tat nach den in § 395 Abs. 1 Ziff. 1 a) 
(Straftaten gegen die sexuelle Selbstbestimmung), 
1 c) (Straftaten gegen die körperliche Unversehrt-
heit), 1 d) (Straftaten gegen die persönliche Frei-
heit) sowie 2 (Straftaten gegen das Leben) der 
Strafprozessordnung näher aufgeführten Strafbe-
stimmungen verletzt oder betroffen ist; 

bb) für die Tätigkeit eines Rechtsanwaltes nach deut-
schem Strafprozessrecht als Verletzten- oder Zeu-
genbeistand für die versicherte Person, wenn diese 
durch eine der unter aa) fallenden Taten verletzt ist; 

cc) für die Wahrnehmung rechtlicher Interessen des 
Versicherten in nicht vermögensrechtlichen Ange-
legenheiten im Rahmen des so genannten Täter-
Opfer-Ausgleiches vor einem deutschen Strafge-
richt im Zusammenhang mit einer unter aa) fallen-
den Tat; 

dd) für die Wahrnehmung rechtlicher Interessen des 
Versicherten vor deutschen Gerichten und für das 
vorgeschaltete Widerspruchverfahren wegen An-
sprüchen nach dem Opferentschädigungsgesetz 
(OEG) und dem Sozialgesetzbuch (SGB), soweit er 
durch eine unter aa) fallende Tat verletzt oder be-
troffen ist, dadurch dauerhafte Körperschäden erlit-
ten hat und sofern nicht ohnehin bereits Kosten-
schutz gemäß § 2 f) besteht. 

Ist eine versicherte Person durch eine der o.g. Strafta-
ten getötet worden, besteht Rechtsschutz für die Wahr-
nehmung rechtlicher Interessen des Ehegatten, der El-
tern, Kinder und Geschwister des Opfers als Nebenklä-
ger; 

k) Ordnungswidrigkeiten-Rechtsschutz 
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für die Verteidigung wegen des Vorwurfes einer Ord-
nungswidrigkeit; 

l) Beratungs-Rechtsschutz 
aa) im Familien-, Lebenspartnerschafts- und Erbrecht 

für Rat oder Auskunft durch einen in Deutschland 
zugelassenen Rechtsanwalt in familien-, lebens-
partnerschafts- und erbrechtlichen Angelegenheiten 
- auch in ausländischem Recht -, wenn diese nicht 
mit einer anderen gebührenpflichtigen Tätigkeit des 
Rechtsanwalts zusammenhängen; 

bb) für die Erstberatung gegenüber dem Sozialamt we-
gen der Verpflichtung zum Unterhalt; 

cc) für die Vorsorge-Rechtsberatung (Erstberatung) 
durch einen vom Versicherer ausgewählten und 
beauftragten in Deutschland zugelassenen Rechts-
anwalt in allen sonstigen von dem Versicherungs-
vertrag umfassten Leistungsarten, Eigenschaften 
und Bereichen; 

m) Rechtsschutz in Betreuungsverfahren 
für die Wahrnehmung rechtlicher Interessen in unmit-
telbarem Zusammenhang mit einer Betreuungsanord-
nung gegen den Versicherungsnehmer oder eine mit-
versicherte Person. Die Kosten gemäß § 5 werden bis 
Euro 1.000,- erstattet; 

n) Familien- und Erb-Rechtsschutz, einschließlich 
Unterhalts-Rechtsschutz, bis zu einer Versiche-
rungssumme von 1.000 Euro 
aa) für die Wahrnehmung rechtlicher Interessen im 

Familien-, Lebenspartnerschafts- und Erbrecht vor 
deutschen Gerichten, oder soweit deutsche Gerich-
te zuständig wären, nicht jedoch, wenn diese in 
unmittelbarem Zusammenhang mit einer Trennung, 
Scheidung, Aufhebung einer Lebenspartnerschaft 
oder damit verbundenen Regelungen stehen. Hier-
unter fällt auch die Wahrnehmung rechtlicher Inte-
ressen der versicherten Personen in unmittelbarem 
Zusammenhang mit Betreuungsanordnungen nach 
§§ 1896 ff. BGB. 

bb) für vorsorgliche Verfügungen und vertragliche Ver-
einbarungen des Versicherungsnehmers und des 
ehelichen oder nichtehelichen Lebenspartners (vgl. 
Definition B. 2.2.1) die in Deutschland im Hinblick 
auf den Todes-, Erkrankungs-, Pflege-, und/oder 
Betreuungsfall getroffen werden. 

 
§ 3 Ausgeschlossene Rechtsangelegenheiten  
 
Rechtsschutz besteht nicht für Wahrnehmung rechtlicher 
Interessen 
(1) in ursächlichem Zusammenhang mit 

a) Krieg, feindseligen Handlungen, Aufruhr, inneren 
Unruhen, Streik, Aussperrung oder Erdbeben; 

b) Nuklear- und genetischen Schäden, soweit diese 
nicht auf eine medizinische Behandlung zurückzu-
führen sind; 

c) Bergbauschäden an Grundstücken und Gebäuden; 
d) aa) dem Erwerb oder der Veräußerung eines zu 

Bauzwecken bestimmten Grundstückes oder 
vom Versicherungsnehmer oder mitversicher-
ten Personen nicht selbst zu Wohnzwecken 
genutzten Gebäudes oder Gebäudeteiles, 

bb) der Planung oder Errichtung eines Gebäudes 
oder Gebäudeteiles, das sich im Eigentum oder 
Besitz des Versicherungsnehmers befindet o-

der das dieser zu erwerben oder in Besitz zu 
nehmen beabsichtigt, 

cc) der genehmigungs- und/oder anzeigepflichtigen 
baulichen Veränderung eines Grundstückes, 
Gebäudes oder Gebäudeteiles, das sich im Ei-
gentum oder Besitz des Versicherungsnehmers 
befindet oder das dieser zu erwerben oder in 
Besitz zu nehmen beabsichtigt, 

dd) der Finanzierung eines der unter aa) bis cc) 
genannten Vorhaben. 

(2) Rechtsschutz besteht nicht für die Wahrnehmung recht-
licher Interessen 
a) zur Abwehr von Schadenersatzansprüchen, es sei 

denn, dass diese auf einer Vertragsverletzung be-
ruhen; 

b) aus kollektivem Arbeits- oder Dienstrecht; 
c) aus dem Recht der Handelsgesellschaften oder aus 

Anstellungsverhältnissen gesetzlicher Vertreter ju-
ristischer Personen; 

d) in ursächlichem Zusammenhang mit Patent-, Urhe-
ber-, Marken-, Geschmacksmuster-, Gebrauchs-
musterrechten oder sonstigen Rechten aus geisti-
gem Eigentum: 

e) aus dem Kartell- oder sonstigem Wettbewerbsrecht 
f) in ursächlichem Zusammenhang mit Spiel- oder 

Wettverträgen, Gewinnzusagen, Termin- oder ver-
gleichbaren Spekulationsgeschäften sowie dem 
Ankauf, der Veräußerung, der Verwaltung von 
Wertpapieren (z.B. Aktien, Rentenwerte, Fondsan-
teile) , Wertrechten, die Wertpapieren gleichstehen, 
Beteiligungen (z.B. an Kapitalanlagemodellen, stille 
Gesellschaften, Genossenschaften) und deren Fi-
nanzierung. 

g) aus dem Bereich des Familien-, Lebenspartner-
schafts- und Erbrechts, soweit nicht Beratungs-
Rechtsschutz gem. § 2 l) besteht; 

h) aus dem Rechtsschutzversicherungsvertrag gegen 
den Versicherer oder das für diesen tätige Scha-
denabwicklungsunternehmen; 

i) wegen der steuerlichen Bewertung von Grundstü-
cken, Gebäuden oder Gebäudeteilen, sowie wegen 
Erschließungs- und sonstiger Anliegerabgaben, es 
sei denn, dass es sich um laufend erhobene Ge-
bühren für die Grundstücksversorgung handelt; 

(3) a) in Verfahren vor Verfassungsgerichten, 
b) in Verfahren vor internationalen oder supranationa-

len Gerichtshöfen, soweit es sich nicht um die 
Wahrnehmung rechtlicher Interessen von Bediens-
teten internationaler oder supranationaler Organisa-
tionen aus Arbeitsverhältnissen oder öffentlich-
rechtlichen Dienstverhältnissen handelt; 

c) in ursächlichem Zusammenhang mit einem Insol-
venzverfahren, das über das Vermögen des Versi-
cherungsnehmers eröffnet wurde oder eröffnet 
werden soll; 

d) in Enteignungs-, Planfeststellungs-, Flurbereini-
gungs- sowie im Baugesetzbuch geregelten Ange-
legenheiten; 

e) in Ordnungswidrigkeiten- und Verwaltungsverfahren 
wegen eines Halt- oder Parkverstoßes; 

(4) a) mehrerer Versicherungsnehmer desselben Rechts-
schutzversicherungsvertrages untereinander, mit-
versicherter Personen untereinander und mitversi-
cherter Personen gegen den Versicherungsnehmer; 

b) sonstiger Lebenspartner (nicht eheliche und nicht 
eingetragene Lebenspartner gleich welchen Ge-
schlechts) untereinander in ursächlichem Zusam-
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menhang mit der Partnerschaft, auch nach deren 
Beendigung. 

c) aus Ansprüchen oder Verbindlichkeiten, die nach 
Eintritt des Rechtsschutzfalles auf den Versiche-
rungsnehmer übertragen worden oder übergegan-
gen sind; 

d) aus vom Versicherungsnehmer in eigenem Namen 
geltend gemachten Ansprüchen anderer Personen 
oder aus einer Haftung für Verbindlichkeiten ande-
rer Personen; 

(5) soweit in den Fällen des § 2 a) bis h) ein ursächlicher 
Zusammenhang mit einer vom Versicherungsnehmer 
vorsätzlich begangenen Straftat besteht. Stellt sich ein 
solcher Zusammenhang im Nachhinein heraus, ist der 
Versicherungsnehmer zur Rückzahlung der Leistungen 
verpflichtet, die der Versicherer für ihn erbracht hat. 

§ 4 Voraussetzung für den Anspruch auf Rechtsschutz  

(1) Anspruch auf Rechtsschutz besteht nach Eintritt eines 
Rechtsschutzfalles 
a) im Schadenersatz- Rechtsschutz gemäß § 2 a) von 

dem Schadenereignis an, das dem Anspruch zu-
grunde liegt (Folgeereignistheorie). 

b) im Beratungs-Rechtsschutz für Familien-, Lebens-
partnerschafts und Erbrecht gemäß § 2 l) sowie im 
Familien- und Erb-Rechtsschutz gemäß § 2 n) von 
dem Ereignis an, das die Änderung der Rechtslage 
des Versicherungsnehmers oder einer mitversicher-
ten Person zur Folge hat; 

c) Im Arbeits-Rechtsschutz gemäß § 2 b) gilt als 
Rechtsschutzfall auch bereits der in einer individuell 
angedrohten Kündigung des Arbeitsverhältnisses 
liegende Rechtspflichtenverstoß; ferner der Ab-
schluss einer Aufhebungsvereinbarung gemäß § 2 
b) dd); 

d) Im Steuer-Rechtsschutz vor Gerichten gemäß § 2 
e), im Sozialgerichts-Rechtsschutz gemäß § 2 f) 
sowie im Verwaltungsgerichts-Rechtsschutz gemäß 
§ 2 g) aa) und bb) gilt auch das Datum des strittigen 
Bescheids oder Verwaltungsakts als Rechtsschutz-
fall. 

e) Im Sozialgerichts-Rechtschutz gemäß § 2 f) gilt als 
Rechtsschutzfall im Zusammenhang mit Auseinan-
dersetzungen bezüglich der Scheinselbständigkeit 
das erste Anschreiben der Behörde (gesetzliche 
Krankenversicherung, Rentenanstalt). 

f) In der Vorsorge-Rechtsberatung (Erstberatung) 
gemäß § 2 l) cc), wenn ein berechtigtes Interesse 
an anwaltlichem Rat oder Auskunft besteht, insbe-
sondere weil sonst Nachteile gegenüber einem 
rechtskundigen oder anwaltlich beratenen bzw. ver-
tretenen Dritten drohen und der Versicherungsver-
trag seit mindestens drei Jahren schadenfrei verlau-
fen ist. 

g) für vorsorgliche Verfügungen und vertragliche Ver-
einbarungen gemäß § 2 n) bb), sofern dies im Lau-
fe eines Versicherungsjahres nur einmal in An-
spruch genommen wird, wobei auf den Zeitpunkt 
der jeweiligen Errichtung abzustellen ist; 

h) in allen anderen Fällen von dem Zeitpunkt an, in 
dem der Versicherungsnehmer oder ein anderer ei-
nen Verstoß gegen Rechtspflichten oder Rechts-
vorschriften begangen hat oder begangen haben 
soll. 

Die Voraussetzungen nach a) bis c) müssen nach Be-
ginn des Versicherungsschutzes gemäß § 7 und vor 
dessen Beendigung eingetreten sein. Für die Leis-

tungsarten nach § 2 b) bis g) besteht Versicherungs-
schutz jedoch erst nach Ablauf von drei Monaten nach 
Versicherungsbeginn (Wartezeit), soweit es sich nicht 
um die Wahrnehmung rechtlicher Interessen aufgrund 
eines Kauf- oder Leasingvertrages über ein fabrikneues 
Kraftfahrzeug handelt. 

(2) Erstreckt sich der Rechtsschutzfall über einen Zeitraum, 
ist dessen Beginn maßgeblich. Sind für die Wahrneh-
mung rechtlicher Interessen mehrere Rechtsschutzfälle 
ursächlich, ist der erste entscheidend, wobei jedoch je-
der Rechtsschutzfall außer Betracht bleibt, der länger 
als ein Jahr vor Beginn des Versicherungsschutzes für 
den betroffenen Gegenstand der Versicherung einge-
treten oder, soweit sich der Rechtsschutzfall über einen 
Zeitraum erstreckt, beendet ist. 

(3) Es besteht kein Rechtsschutz, wenn 
a) eine Willenserklärung oder Rechtshandlung, die vor 

Beginn des Versicherungsschutzes vorgenommen 
wurde, den Verstoß nach Absatz 1 c) ausgelöst hat; 

b) der Anspruch auf Rechtsschutz erstmals später als 
drei Jahre nach Beendigung des Versicherungs-
schutzes für den betroffenen Gegenstand der Ver-
sicherung geltend gemacht wird. 

(4) Im Steuer-Rechtsschutz vor Gerichten (§ 2 e) besteht 
kein Rechtsschutz, wenn die tatsächlichen oder be-
haupteten Voraussetzungen für die der Angelegenheit 
zugrunde liegende Steuer- oder Abgabefestsetzung vor 
dem im Versicherungsschein bezeichneten Versiche-
rungsbeginn eingetreten sind oder eingetreten sein sol-
len. 

§ 4 a Versichererwechsel 

(1) Sofern im Versicherungsschein nichts anderes verein-
bart ist, besteht in Abweichung von § 4 Abs. 3 und Abs. 
4 Anspruch auf Rechtsschutz, wenn 
a) eine Willenserklärung oder Rechtshandlung, die vor 

Beginn des Versicherungsschutzes vorgenommen 
wurde, in die Vertragslaufzeit eines Vorversicherers 
fällt und der Verstoß gem. § 4 Abs. 1 c) erst wäh-
rend der Vertragslaufzeit des Versicherungsvertra-
ges eintritt; allerdings nur dann, wenn bezüglich des 
betroffenen Risikos lückenloser Versicherungs-
schutz besteht; 

b) der Versicherungsfall in die Vertragslaufzeit eines 
Vorversicherers fällt und der Anspruch auf Rechts-
schutz später als drei Jahre nach Ende der Ver-
tragslaufzeit eines Vorversicherers gegenüber dem 
Versicherer geltend gemacht wird; allerdings nur 
dann, wenn der Versicherungsnehmer die Meldung 
beim Vorversicherer nicht vorsätzlich oder grob 
fahrlässig versäumt hat und bezüglich des betroffe-
nen Risikos lückenloser Versicherungsschutz be-
steht; 

c) im Steuer-Rechtsschutz vor Gerichten (§ 2 e) die 
tatsächlichen oder behaupteten Voraussetzungen 
für die der Angelegenheit zu Grunde liegende 
Steuer- oder Abgabefestsetzung während der Lauf-
zeit eines Vorversicherers eingetreten sind oder 
eingetreten sein sollen und der Verstoß gem. § 4 
Abs. 1 c) erst während der Vertragslaufzeit des 
Versicherungsvertrages eintritt; allerdings nur dann, 
wenn bezüglich des betroffenen Risikos lückenloser 
Versicherungsschutz besteht. 

(2) Rechtsschutz wird in dem Umfang gewährt, der zum 
Zeitpunkt des Eintritts des Rechtsschutzfalles bestan-
den hat, höchstens jedoch im Umfang des Vertrages 
des Versicherers. 
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§ 5 Leistungsumfang 

(1) Der Versicherer erbringt und vermittelt Dienstleistungen 
zur Wahrnehmung rechtlicher Interessen und trägt 
a) bei Eintritt des Rechtsschutzfalles im Inland die 

Vergütung eines für den Versicherungsnehmer täti-
gen Rechtsanwaltes bis zur Höhe der gesetzlichen 
Vergütung eines am Ort des zuständigen Gerichtes 
ansässigen Rechtsanwaltes. Der Versicherer trägt 
in Fällen, in denen das Rechtsanwaltsvergütungs-
gesetz für die Erteilung eines mündlichen oder 
schriftlichen Rates oder einer Auskunft (Beratung), 
die nicht mit einer anderen gebührenpflichtigen Tä-
tigkeit zusammenhängt und für die Ausarbeitung 
eines Gutachtens keine der Höhe nach bestimmte 
Gebühr festsetzt, je Rechtsschutzfall eine Vergü-
tung bis zu 1.000,-- Euro. Wohnt der Versiche-
rungsnehmer mehr als 100 km Luftlinie vom zu-
ständigen Gericht entfernt und erfolgt eine gerichtli-
che Wahrnehmung seiner Interessen, trägt der Ver-
sicherer bei den Leistungsarten gemäß § 2 a) bis g) 
die Kosten in der I. Instanz für einen im Landge-
richtsbezirk des Versicherungsnehmers ansässigen 
Rechtsanwalt bis zur Höhe der gesetzlichen Vergü-
tung eines Rechtsanwaltes, der lediglich den Ver-
kehr mit dem Prozessbevollmächtigten führt; wird 
auf den Korrespondenzanwalt verzichtet, werden 
zusätzlich zu den Kosten des Anwalts Reisekosten 
bis zur Höhe einer Korrespondenzgebühr über-
nommen; Reisekosten eines im jeweiligen Landge-
richtsbezirk ansässigen Rechtsanwalts werden 
dann übernommen, wenn das Aufsuchen des Ver-
sicherungsnehmers an seinem Aufenthaltsort im In-
land wegen Erkrankung oder anderer Hinderungs-
gründe geboten war. 

b) bei Eintritt eines Rechtsschutzfalles im Ausland die 
Vergütung eines für den Versicherungsnehmer täti-
gen am Ort des zuständigen Gerichts ansässigen 
ausländischen oder im Inland zugelassenen 
Rechtsanwaltes. Im letzteren Fall trägt der Versi-
cherer die Vergütung bis zur Höhe der gesetzlichen 
Vergütung, die entstanden wäre, wenn das Gericht, 
an dessen Ort der Rechtsanwalt ansässig ist, zu-
ständig wäre. § 5 Abs. 1 a) Satz 2 gilt entspre-
chend. Wohnt der Versicherungsnehmer mehr als 
100 km Luftlinie vom zuständigen Gericht entfernt 
und ist ein ausländischer Rechtsanwalt für den Ver-
sicherungsnehmer tätig, trägt der Versicherer die 
Kosten in der I. Instanz für einen im Landgerichts-
bezirk des Versicherungsnehmers ansässigen 
Rechtsanwalt bis zur Höhe der gesetzlichen Vergü-
tung eines Rechtsanwaltes, der lediglich den Ver-
kehr mit dem ausländischen Rechtsanwalt führt. 
Ist der Rechtsschutzfall durch einen Kraftfahrtunfall 
im europäischen Ausland eingetreten und eine zu-
nächst betriebene Regulierung mit dem Schaden-
regulierungsbeauftragten bzw. der Entschädi-
gungsstelle im Inland erfolglos geblieben, so dass 
eine Rechtsverfolgung im Ausland notwendig wird, 
trägt der Versicherer zusätzlich die Kosten eines in-
ländischen Rechtsanwaltes bei der Regulierung mit 
dem Schadenregulierungsbeauftragten bzw. der 
Entschädigungsstelle im Inland für dessen gesamte 
Tätigkeit im Rahmen der gesetzlichen Gebühren bis 
zur Höhe von 1.000,-- Euro; 

c) die Gerichtskosten einschließlich der Entschädi-
gung für Zeugen und Sachverständige, die vom Ge-

richt herangezogen werden, sowie die Kosten des 
Gerichtsvollziehers; 

d) aa) die Gebühren eines gesetzlich vorgesehenen 
Schieds- und / oder Schlichtungsverfahrens; 

bb) die Kosten der außergerichtlichen Konfliktlö-
sung durch Mediation von höchstens acht Sit-
zungsstunden á maximal Euro 180,-. Sind nicht 
versicherte Personen als Partei am Mediations-
verfahren beteiligt, trägt die GVO die Kosten 
anteilig im Verhältnis versicherter zu nicht ver-
sicherten Personen. Versicherungsschutz be-
steht auch, wenn der Mediator nicht Rechtsan-
walt ist. 

e) die Kosten in Verfahren vor Verwaltungsbehörden 
einschließlich der Entschädigung für Zeugen und 
Sachverständige, die von der Verwaltungsbehörde 
herangezogen werden, sowie die Kosten der Voll-
streckung im Verwaltungswege; 

f) die übliche Vergütung 
aa) eines öffentlich bestellten technischen Sach-

verständigen oder einer rechtsfähigen techni-
schen Sachverständigenorganisation in Fällen 
der 
– Verteidigung in verkehrsrechtlichen Straf- 

und Ordnungswidrigkeitenverfahren; 
– Wahrnehmung der rechtlichen Interessen 

aus Kauf- und Reparaturverträgen von Mo-
torfahrzeugen zu Lande sowie Anhängern; 

bb) eines im Ausland ansässigen Sachverständigen 
in Fällen der Geltendmachung von Ersatzan-
sprüchen wegen der im Ausland eingetretenen 
Beschädigung eines Motorfahrzeuges zu Lande 
sowie Anhängers; 

g) die Kosten der Reisen des Versicherungsnehmers 
zu einem ausländischen Gericht, wenn sein Er-
scheinen als Beschuldigter oder Partei vorge-
schrieben und zur Vermeidung von Rechtsnachtei-
len erforderlich ist. Die Kosten werden bis zur Höhe 
der für Geschäftsreisen von deutschen Rechtsan-
wälten geltenden Sätze übernommen; 

h) die dem Gegner durch die Wahrnehmung seiner 
rechtlichen Interessen entstandenen Kosten, soweit 
der Versicherungsnehmer zu deren Erstattung ver-
pflichtet ist. 

(2) a) Der Versicherungsnehmer kann die Übernahme der 
vom Versicherer zu tragenden Kosten verlangen, 
sobald er nachweist, dass er zu deren Zahlung ver-
pflichtet ist oder diese Verpflichtung bereits erfüllt 
hat. 

b) Vom Versicherungsnehmer in fremder Währung 
aufgewandte Kosten werden diesem in Euro zum 
Wechselkurs des Tages erstattet, an dem diese 
Kosten vom Versicherungsnehmer gezahlt wurden. 

(3) Der Versicherer trägt nicht 
a) Kosten, die der Versicherungsnehmer ohne 

Rechtspflicht übernommen hat; 
b) Kosten, die bei einer einverständlichen Erledigung 

entstanden sind, soweit sie nicht dem Verhältnis 
des vom Versicherungsnehmer angestrebten Er-
gebnisses zum erzielten Ergebnis entsprechen, es 
sei denn, dass eine hiervon abweichende Kosten-
verteilung gesetzlich vorgeschrieben ist; 

c) die im Versicherungsvertrag vereinbarte Selbstbe-
teiligung. 
aa) Ist allerdings der Rechtsschutzfall mit einer 

Erstberatung erledigt worden, werden die Bera-
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tungskosten übernommen ohne Abzug der 
Selbstbeteiligung. 
Bei Rechtsschutzfällen im Ausland wird die 
vereinbarte Selbstbeteiligung bei den Gebühren 
für den ausländischen Anwalt nicht in Abzug 
gebracht. Wird bei Rechtsschutzfällen im Aus-
land ein deutscher Korrespondenzanwalt tätig, 
wird die im Versicherungsvertrag vereinbarte 
Selbstbeteiligung in Abzug gebracht. 
Der Versicherer wird die vereinbarte Selbstbe-
teiligung im Übrigen nur so in Abzug bringen, 
dass dem Versicherungsnehmer keine Nachtei-
le durch eventuelle Verjährung seiner Ansprü-
che entstehen. 

bb) Entstehen aus demselben Schadensereignis 
mehrere Rechtsschutzfälle, beträgt die Selbst-
beteiligung insgesamt für alle Rechtsschutzfälle 
höchstens die vereinbarte bzw. die durch das 
Schadenfreiheitssystem verminderte Selbstbe-
teiligung. 

d) Kosten, die aufgrund der vierten oder jeder weite-
ren Zwangsvollstreckungsmaßnahme je Vollstre-
ckungstitel entstehen; 

e) Kosten aufgrund von Zwangsvollstreckungsmaß-
nahmen, die später als fünf Jahre nach Rechtskraft 
des Vollstreckungstitels eingeleitet werden; 

f) Kosten für Strafvollstreckungsverfahren jeder Art 
nach Rechtskraft einer Geldstrafe oder -buße unter 
250 Euro; 

g) Kosten, zu deren Übernahme ein anderer verpflich-
tet wäre, wenn der Rechtsschutzversicherungsver-
trag nicht bestünde; 

h) Kosten im Rahmen einer einverständlichen Rege-
lung für Forderungen, die selbst nicht streitig waren 
oder Kosten, die auf den nicht versicherten Teil von 
Schadensfällen entfallen. 

(4) Der Versicherer zahlt in jedem Rechtsschutzfall höchs-
tens die vereinbarte Versicherungssumme. Zahlungen 
für den Versicherungsnehmer und mitversicherte Per-
sonen aufgrund desselben Rechtsschutzfalles werden 
hierbei zusammengerechnet. Dies gilt auch für Zahlun-
gen aufgrund mehrerer Rechtsschutzfälle, die zeitlich 
und ursächlich zusammenhängen. 

(5) Der Versicherer sorgt für 
a) die Übersetzung der für die Wahrnehmung der 

rechtlichen Interessen des Versicherungsnehmers 
im Ausland notwendigen schriftlichen Unterlagen 
und trägt die dabei anfallenden Kosten; sowie die 
Kosten eines notwendigen Übersetzers (Dolmet-
schers); 

b) die Zahlung eines zinslosen Darlehens bis zu der 
vereinbarten Höhe für eine Kaution, die gestellt 
werden muss, um den Versicherungsnehmer einst-
weilen von Strafverfolgungsmaßnahmen zu ver-
schonen. 

(6) Alle Bestimmungen, die den Rechtsanwalt betreff en, 
gelten entsprechend 
a) in Angelegenheiten der freiwilligen Gerichtsbarkeit 

und im Beratungs-Rechtsschutz im Familien-, Le-
benspartnerschafts- und Erbrecht (§ 2 l) aa)) sowie 
für vorsorgliche Verfügungen und vertragliche Ver-
einbarungen (§ 2 n) bb)) für Notare; 

b) im Steuer- Rechtsschutz vor Gerichten (§ 2 e) für 
Angehörige der steuerberatenden Berufe; 

c) bei Wahrnehmung rechtlicher Interessen im Aus-
land für dort ansässige rechts- und sachkundige 
Bevollmächtigte. 

§ 6 Örtlicher Geltungsbereich 

(1) Rechtsschutz besteht, soweit die Wahrnehmung recht-
licher Interessen in Europa, den Anliegerstaaten des 
Mittelmeeres, auf den Kanarischen Inseln oder auf Ma-
deira erfolgt und ein Gericht oder eine Behörde in die-
sem Bereich gesetzlich zuständig ist oder zuständig 
wäre, wenn ein gerichtliches oder behördliches Verfah-
ren eingeleitet werden würde. 

(2) Für die Wahrnehmung rechtlicher Interessen außerhalb 
des Geltungsbereiches nach Absatz 1 trägt der Versi-
cherer bei Rechtsschutzfällen, die dort während eines 
längstens sechs Wochen dauernden, nicht beruflich 
bedingten Aufenthaltes eintreten, die Kosten nach § 5 
Abs. 1 bis zu einem Höchstbetrag von 300.000,-- Euro. 
Insoweit besteht kein Rechtsschutz für die Interessen-
wahrnehmung im Zusammenhang mit dem Erwerb oder 
der Veräußerung von dinglichen Rechten oder Teilzeit-
nutzungsrechten (Timesharing) an Grundstücken, Ge-
bäuden oder Gebäudeteilen. 

2. Versicherungsverhältnis 

§ 7 Beginn des Versicherungsschutzes 

Der Versicherungsschutz beginnt zu dem im Versiche-
rungsschein angegebenen Zeitpunkt, wenn der Versiche-
rungsnehmer den ersten oder einmaligen Beitrag unverzüg-
lich nach Fälligkeit im Sinne von § 9 B Absatz 1 Satz 1 
zahlt. Eine vereinbarte Wartezeit bleibt unberührt. 

§ 8 Dauer und Ende des Vertrages 

(1) Vertragsdauer 
Der Vertrag ist für die im Versicherungsschein angege-
bene Zeit abgeschlossen. 

(2) Stillschweigende Verlängerung 
Bei einer Vertragsdauer von mindestens einem Jahr 
verlängert sich der Vertrag um jeweils ein Jahr, wenn 
nicht dem Vertragspartner spätestens drei Monate vor 
dem Ablauf des jeweiligen Versicherungsjahres eine 
Kündigung zugegangen ist. 

(3) Vertragsbeendigung 
Bei einer Vertragsdauer von weniger als einem Jahr 
endet der Vertrag, ohne dass es einer Kündigung be-
darf, zum vorgesehenen Zeitpunkt. Bei einer Vertrags-
dauer von mehr als drei Jahren kann der Vertrag schon 
zum Ablauf des dritten Jahres oder jedes darauf fol-
genden Jahres gekündigt werden; die Kündigung muss 
dem Vertragspartner spätestens drei Monate vor dem 
Ablauf des jeweiligen Versicherungsjahres zugegangen 
sein. 

§ 9 Beitrag 

A. Beitrag und Versicherungssteuer 
Der in Rechnung gestellte Beitrag enthält die Versiche-
rungssteuer, die der Versicherungsnehmer in der je-
weils vom Gesetz bestimmten Höhe zu entrichten hat. 

B. Zahlung und Folgen verspäteter Zahlung/erster 
oder einmaliger Beitrag 

(1) Fälligkeit der Zahlung 
Der erste oder einmalige Beitrag wird unverzüglich 
nach Ablauf von zwei Wochen nach Zugang des 
Versicherungsscheins fällig. Ist Zahlung des Jah-
resbeitrags in Raten vereinbart, gilt als erster Bei-
trag nur die erste Rate des ersten Jahresbeitrags. 

(2) Späterer Beginn des Versicherungsschutzes 
Zahlt der Versicherungsnehmer den ersten oder 
einmaligen Beitrag nicht rechtzeitig, sondern zu ei-
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nem späteren Zeitpunkt, beginnt der Versiche-
rungsschutz erst ab diesem Zeitpunkt, sofern der 
Versicherungsnehmer durch gesonderte Mitteilung 
in Textform oder durch einen auffälligen Hinweis im 
Versicherungsschein auf diese Rechtsfolge auf-
merksam gemacht wurde. Das gilt nicht, wenn der 
Versicherungsnehmer nachweist, dass er die Nicht-
zahlung nicht zu vertreten hat. 

(3) Rücktritt 
Zahlt der Versicherungsnehmer den ersten oder 
einmaligen Beitrag nicht rechtzeitig, kann der Versi-
cherer vom Vertrag zurücktreten, solange der Bei-
trag nicht gezahlt ist. Der Versicherer kann nicht zu-
rücktreten, wenn der Versicherungsnehmer nach-
weist, dass er die Nichtzahlung nicht zu vertreten 
hat. 

C. Zahlung und Folgen verspäteter Zahlung / 
Folgebeitrag 

(1) Die Folgebeiträge werden zu dem jeweils verein-
barten Zeitpunkt fällig. 

(2) Verzug 
Wird ein Folgebeitrag nicht rechtzeitig gezahlt, ge-
rät der Versicherungsnehmer ohne Mahnung in 
Verzug, es sei denn, dass er die verspätete Zah-
lung nicht zu vertreten hat. Der Versicherer ist be-
rechtigt, Ersatz des ihm durch den Verzug entstan-
denen Schadens zu verlangen. 

(3) Zahlungsaufforderung 
Wird ein Folgebeitrag nicht rechtzeitig gezahlt, kann 
der Versicherer dem Versicherungsnehmer auf 
dessen Kosten in Textform eine Zahlungsfrist be-
stimmen, die mindestens zwei Wochen betragen 
muss. Die Bestimmung ist nur wirksam, wenn sie 
die rückständigen Beträge des Beitrags, Zinsen und 
Kosten im Einzelnen beziffert und die Rechtsfolgen 
angibt, die nach Absätzen 4 und 5 mit dem Fristab-
lauf verbunden sind. 

(4) Kein Versicherungsschutz 
Ist der Versicherungsnehmer nach Ablauf dieser 
Zahlungsfrist noch mit der Zahlung in Verzug, be-
steht ab diesem Zeitpunkt bis zur Zahlung kein Ver-
sicherungsschutz, wenn er mit der Zahlungsauffor-
derung nach Absatz 3 darauf hingewiesen wurde. 

(5) Kündigung 
Ist der Versicherungsnehmer nach Ablauf dieser 
Zahlungsfrist noch mit der Zahlung in Verzug, kann 
der Versicherer den Vertrag ohne Einhaltung einer 
Frist kündigen, wenn er den Versicherungsnehmer 
mit der Zahlungsaufforderung nach Absatz 3 darauf 
hingewiesen hat. 
Hat der Versicherer gekündigt, und zahlt der Versi-
cherungsnehmer danach innerhalb eines Monats 
den angemahnten Betrag, besteht der Vertrag fort. 
Für Versicherungsfälle, die zwischen dem Zugang 
der Kündigung und der Zahlung eingetreten sind, 
besteht jedoch kein Versicherungsschutz. 

D. Rechtzeitigkeit der Zahlung bei Lastschrifter-
mächtigung 

(1) Rechtzeitige Zahlung 
Ist die Einziehung des Beitrags von einem Konto 
vereinbart, gilt die Zahlung als rechtzeitig, wenn der 
Beitrag zu dem Fälligkeitstag eingezogen werden 
kann und der Versicherungsnehmer einer berech-
tigten Einziehung nicht widerspricht. 
Konnte der fällige Beitrag ohne Verschulden des 
Versicherungsnehmers vom Versicherer nicht ein-

gezogen werden, ist die Zahlung auch dann noch 
rechtzeitig, wenn sie unverzüglich nach einer in 
Textform abgegebenen Zahlungsaufforderung des 
Versicherers erfolgt. 

(2) Beendigung des Lastschriftverfahrens 
Kann der fällige Beitrag nicht eingezogen werden, 
weil der Versicherungsnehmer die Einzugsermäch-
tigung widerrufen hat, oder hat der Versicherungs-
nehmer aus anderen Gründen zu vertreten, dass 
der Beitrag nicht eingezogen werden kann, ist der 
Versicherer berechtigt, künftig Zahlung außerhalb 
des Lastschriftverfahrens zu verlangen. Der Versi-
cherungsnehmer ist zur Übermittlung des Beitrages 
erst verpflichtet, wenn er vom Versicherer hierzu in 
Textform aufgefordert worden ist. 

E. Teilzahlung und Folgen bei verspäteter Zahlung 
Ist die Zahlung des Jahresbeitrags in Raten vereinbart, 
sind die noch ausstehenden Raten sofort fällig, wenn 
der Versicherungsnehmer mit der Zahlung einer Rate 
im Verzug ist. Ferner kann der Versicherer für die Zu-
kunft jährliche Beitragszahlung verlangen. 

F. Beitrag bei vorzeitiger Vertragsbeendigung 
Bei vorzeitiger Beendigung des Vertrages hat der Ver-
sicherer, soweit nicht etwas anderes bestimmt ist, nur 
Anspruch auf den Teil des Beitrages, der dem Zeitraum 
entspricht, in dem Versicherungsschutz bestanden hat. 

§ 10 Beitragsanpassung 

(1) Ein unabhängiger Treuhänder ermittelt bis zum 1. Juli 
eines jeden Jahres, um welchen Vomhundertsatz sich 
für die Rechtsschutzversicherung das Produkt von 
Schadenhäufigkeit und Durchschnitt der Schadenzah-
lungen einer genügend großen Zahl der die Rechts-
schutzversicherung betreibenden Versicherer im ver-
gangenen Kalenderjahr erhöht oder vermindert hat. Als 
Schadenhäufigkeit eines Kalenderjahres gilt die Anzahl 
der in diesem Jahr gemeldeten Rechtsschutzfälle, ge-
teilt durch die Anzahl der im Jahresmittel versicherten 
Risiken. Als Durchschnitt der Schadenzahlungen eines 
Kalenderjahres gilt die Summe der Zahlungen, die für 
alle in diesem Jahr erledigten Rechtsschutzfälle insge-
samt geleistet wurden, geteilt durch die Anzahl dieser 
Rechtsschutzfälle. Veränderungen der Schadenhäufig-
keit und des Durchschnitts der Schadenzahlungen, die 
aus Leistungsverbesserungen herrühren, werden bei 
den Feststellungen des Treuhänders nur bei denjenigen 
Verträgen berücksichtigt, in denen sie in beiden Ver-
gleichsjahren bereits enthalten sind. 

(2) Die Ermittlung des Treuhänders erfolgt für Versiche-
rungsverträge 
– gemäß den §§ 21 und 22, 
– gemäß den §§ 23, 24, 25 und 29, 
– gemäß den §§ 26 und 27, 
– gemäß § 28 

nebst den zusätzlich vereinbarten Klauseln gesondert, 
und zwar jeweils unterschieden nach Verträgen mit und 
ohne Selbstbeteiligung. 

(3) Ergeben die Ermittlungen des Treuhänders einen 
Vomhundertsatz unter 5, unterbleibt eine Beitragsände-
rung. Der Vomhundertsatz ist jedoch in den folgenden 
Jahren mit zu berücksichtigen. 
Ergeben die Ermittlungen des Treuhänders einen höhe-
ren Vomhundertsatz, ist dieser, wenn er nicht durch 2,5 
teilbar ist, auf die nächst niedrige durch 2,5 teilbare 
Zahl abzurunden. 
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Im Falle einer Erhöhung ist der Versicherer berechtigt, 
im Falle einer Verminderung verpflichtet, den Folgejah-
resbeitrag um den abgerundeten Vomhundertsatz zu 
verändern. Der erhöhte Beitrag darf den zum Zeitpunkt 
der Erhöhung geltenden Tarifbeitrag nicht übersteigen. 

(4) Hat sich der entsprechend Absatz 1 nach den unter-
nehmenseigenen Zahlen des Versicherers zu ermitteln-
de Vomhundertsatz in den letzten drei Jahren, in denen 
eine Beitragsanpassung möglich war, geringer erhöht, 
als er vom Treuhänder für diese Jahre festgestellt wur-
de, so darf der Versicherer den Folgejahresbeitrag in 
der jeweiligen Anpassungsgruppe gemäß Absatz 2 nur 
um den im letzten Kalenderjahr nach seinen Zahlen 
ermittelten Vomhundertsatz erhöhen. Diese Erhöhung 
darf diejenige nicht übersteigen, die sich nach Absatz 3 
ergibt. 

(5) Die Beitragsanpassung gilt für alle Folgejahresbeiträge, 
die ab 1. Oktober des Jahres, in dem die Ermittlungen 
des Treuhänders erfolgten, fällig werden. Sie unter-
bleibt, wenn seit dem im Versicherungsschein bezeich-
neten Versicherungsbeginn für den Gegenstand der 
Versicherung noch nicht ein Jahr abgelaufen ist. 

(6) Erhöht sich der Beitrag, ohne dass sich der Umfang des 
Versicherungsschutzes ändert, kann der Versiche-
rungsnehmer den Versicherungsvertrag innerhalb eines 
Monats nach Zugang der Mitteilung des Versicherers 
mit sofortiger Wirkung, frühestens jedoch zu dem Zeit-
punkt kündigen, in dem die Beitragserhöhung wirksam 
werden sollte. Der Versicherer hat den Versicherungs-
nehmer in der Mitteilung auf das Kündigungsrecht hin-
zuweisen. Die Mitteilung muss dem. Versicherungs-
nehmer spätestens einen Monat vor dem Wirksamwer-
den der Beitragserhöhung zugehen. Eine Erhöhung der 
Versicherungssteuer begründet kein Kündigungsrecht. 

§ 11 Änderung der für die Beitragsbemessung wesent-
lichen Umstände 

(1) Tritt nach Vertragsabschluss ein Umstand ein, der nach 
dem Tarif des Versicherers einen höheren als den ver-
einbarten Beitrag rechtfertigt, kann der Versicherer vom 
Eintritt dieses Umstandes an für die hierdurch entstan-
dene höhere Gefahr den höheren Beitrag verlangen. 
Wird die höhere Gefahr nach dem Tarif des Versiche-
rers auch gegen einen höheren Beitrag nicht übernom-
men, kann der Versicherer die Absicherung der höhe-
ren Gefahr ausschließen. Erhöht sich der Beitrag we-
gen der Gefahrerhöhung um mehr als 10 Prozent oder 
schließt der Versicherer die Absicherung der höheren 
Gefahr aus, kann der Versicherungsnehmer den Ver-
trag innerhalb eines Monats nach Zugang der Mitteilung 
des Versicherers ohne Einhaltung einer Frist kündigen. 
In der Mitteilung hat der Versicherer den Versiche-
rungsnehmer auf dieses Kündigungsrecht hinzuweisen. 

(2) Tritt nach Vertragsabschluss ein Umstand ein, der nach 
dem Tarif des Versicherers einen geringeren als den 
vereinbarten Beitrag rechtfertigt, kann der Versicherer 
vom Eintritt dieses Umstandes an nur noch den gerin-
geren Beitrag verlangen. Zeigt der Versicherungsneh-
mer diesen Umstand dem Versicherer später als zwei 
Monate nach dessen Eintritt an, wird der Beitrag erst 
von Eingang der Anzeige an herabgesetzt. 

(3) Der Versicherungsnehmer hat dem Versicherer inner-
halb eines Monates nach Zugang einer Aufforderung 
die zur Beitragsberechnung erforderlichen Angaben zu 
machen. Verletzt der Versicherungsnehmer diese 
Pflicht, kann der Versicherer den Vertrag unter Einhal-
tung einer Frist von einem Monat kündigen. Macht der 

Versicherungsnehmer bis zum Fristablauf diese Anga-
ben vorsätzlich unrichtig oder unterlässt er die erforder-
lichen Angaben vorsätzlich und tritt der Versicherungs-
fall später als einen Monat nach dem Zeitpunkt ein, in 
dem die Angaben dem Versicherer hätten zugehen 
müssen, so hat der Versicherungsnehmer keinen Ver-
sicherungsschutz, es sei denn dem Versicherer war der 
Eintritt des Umstandes zu diesem Zeitpunkt bekannt. 
Beruht das Unterlassen der erforderlichen Angaben o-
der die unrichtige Angabe auf grober Fahrlässigkeit, 
kann der Versicherer den Umfang des Versicherungs-
schutzes in einem der Schwere des Verschuldens des 
Versicherungsnehmers entsprechenden Verhältnis kür-
zen. Das Nichtvorliegen einer groben Fahrlässigkeit hat 
der Versicherungsnehmer zu beweisen. Der Versiche-
rungsnehmer hat gleichwohl Versicherungsschutz, 
wenn zum Zeitpunkt des Versicherungsfalls die Frist für 
die Kündigung des Versicherers abgelaufen war und er 
nicht gekündigt hat. Gleiches gilt, wenn der Versiche-
rungsnehmer nachweist, dass die Gefahr weder für den 
Eintritt des Versicherungsfalls noch den Umfang der 
Leistung des Versicherers ursächlich war. 

(4) Die vorstehenden Regelungen finden keine Anwen-
dung, wenn sich die Gefahr nur unerheblich erhöht hat 
oder nach den Umständen als vereinbart anzusehen ist, 
dass die Gefahrerhöhung mitversichert sein soll. 

§ 12 Wegfall des versicherten Interesses 

(1) Der Vertrag endet, soweit nicht etwas anderes be-
stimmt ist, zu dem Zeitpunkt, zu dem der Versicherer 
davon Kenntnis erhält, dass das versicherte Interesse 
nach dem Beginn der Versicherung weggefallen ist. In 
diesem Fall steht ihm der Beitrag zu, den er hätte erhe-
ben können, wenn die Versicherung nur bis zum Zeit-
punkt der Kenntniserlangung beantragt worden wäre. 

(2) Im Falle des Todes des Versicherungsnehmers besteht 
der Versicherungsschutz bis zum Ende der laufenden 
Beitragsperiode fort, soweit der Beitrag am Todestag 
gezahlt war und nicht aus sonstigen Gründen ein Weg-
fall des Gegenstandes der Versicherung vorliegt. Wird 
der nach dem Todestag nächste fällige Beitrag bezahlt, 
bleibt der Versicherungsschutz in dem am Todestag 
bestehenden Umfang aufrechterhalten. Derjenige, der 
den Beitrag gezahlt hat oder für den gezahlt wurde, 
wird anstelle des Verstorbenen Versicherungsnehmer. 
Er kann innerhalb eines Jahres nach dem Todestag die 
Aufhebung des Versicherungsvertrages mit Wirkung ab 
Todestag verlangen. 

(3) Wechselt der Versicherungsnehmer die im Versiche-
rungsschein bezeichnete, selbst genutzte Wohnung 
oder das selbst genutzte Einfamilienhaus, geht der Ver-
sicherungsschutz auf das neue Objekt über. Versichert 
sind Rechtsschutzfälle, die im Zusammenhang mit der 
Eigennutzung stehen, auch soweit sie erst nach dem 
Auszug aus dem bisherigen Objekt eintreten. Das glei-
che gilt für Rechtsschutzfälle, die sich auf das neue Ob-
jekt beziehen und vor dessen geplantem oder tatsächli-
chem Bezug eintreten. 

(4) Wechselt der Versicherungsnehmer ein Objekt, das er 
für seine gewerbliche, freiberufliche oder sonstige selb-
ständige Tätigkeit selbst nutzt, findet Absatz 3 entspre-
chende Anwendung, wenn das neue Objekt nach dem 
Tarif des Versicherers weder nach Größe, noch nach 
Miet- oder Pachthöhe einen höheren als den vereinbar-
ten Beitrag rechtfertigt. 

(5) Klausel zur Beitragsbefreiung bei Arbeitslosigkeit: 
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Hinsichtlich der Verpflichtung zur Beitragszahlung gilt 
folgendes: 
(1) Der Versicherer übernimmt, wenn der Versiche-

rungsnehmer arbeitslos im Sinne des § 119 SGB 
(Sozialgesetzbuch) III ist und Arbeitslosengeld nach 
§ 117 SGB III bezieht, die Beitragszahlung für den 
Versicherungsvertrag längstens für die Dauer eines 
Jahres (Beitragsbefreiung bei Arbeitslosigkeit). Die 
erstmalige Beitragsbefreiung setzt voraus, dass der 
Versicherungsnehmer bei Eintritt des Befreiungs-
grundes mindestens zwei Jahre ununterbrochen 
– in einem ungekündigten und nicht befristeten Ar-

beitsverhältnis nach deutschem Recht stand und 
– ein Arbeitsentgelt bezog, das über dem einer ge-

ringfügigen Beschäftigung lag. 
Ein erneuter Leistungsanspruch setzt voraus, dass 
der Versicherungsnehmer wieder 
– in einem nicht befristeten Arbeitsverhältnis nach 

deutschem Recht stand und 
– ein Arbeitsentgelt bezog, das über dem einer ge-

ringfügigen Beschäftigung lag. 
Die Beitragsbefreiung ist während der Gesamtlauf-
zeit des Versicherungsvertrages für maximal drei 
Inanspruchnahmen insgesamt möglich. 

(2) Der Anspruch auf Beitragsbefreiung ist unverzüg-
lich geltend zu machen. Dem Versicherer ist Aus-
kunft über alle zu ihrer Feststellung erforderlichen 
Umstände zu erteilen und das Vorliegen ihrer Vo-
raussetzungen durch Vorlage einer amtlichen Be-
scheinigung nachzuweisen. 

(3) Die Beitragsbefreiung endet vor Ablauf eines Jah-
res, wenn der Versicherungsnehmer ein Arbeits-
verhältnis aufnimmt. Über die Aufnahme eines Ar-
beitsverhältnisses hat der Versicherungsnehmer 
den Versicherer unverzüglich zu informieren. 

(4) Der Versicherungsnehmer hat auf Anforderung, 
höchstens jedoch alle drei Monate, Auskunft über 
das weitere Vorliegen der Voraussetzungen für die 
Beitragsbefreiung zu geben und geeignete Nach-
weise vorzulegen. Kommt er dieser Verpflichtung 
nicht unverzüglich nach, endet die Beitragsbefrei-
ung. Sie tritt jedoch mit sofortiger Wirkung wieder in 
Kraft, wenn die Auskünfte und Nachweise nachge-
reicht werden. 

(5) Der Anspruch auf Beitragsbefreiung verjährt in drei 
Jahren. Die Verjährung beginnt am Schluss des Ka-
lenderjahres, in dem die Nachweise und Auskünfte 
nach Ziff er 2 hätten erteilt werden können. Der 
Zeitraum ab der Geltendmachung des Anspruchs 
bis zur Entscheidung des Versicherers über die Bei-
tragsbefreiung wird in die Verjährungsfrist nicht mit 
eingerechnet. 

(6) Eine Beitragsbefreiung erfolgt nicht, 
a) wenn ein anderer, ausgenommen aufgrund ei-

ner gesetzlichen Unterhaltspflicht, verpflichtet 
ist, den Versicherungsbeitrag zu zahlen, 

b) wenn eine der Voraussetzungen nach Ziffer 1 
aa) bei Versicherungsbeginn vorliegt; 
bb) innerhalb von sechs Monaten nach Versi-

cherungsbeginn eintritt (Wartezeit); 
cc) in ursächlichem Zusammenhang mit militä-

rischen Konflikten, inneren Unruhen, 
Streiks oder Nuklearschäden (ausgenom-
men medizinische Behandlung) steht; 

dd) in ursächlichem Zusammenhang mit einer 
vorsätzlichen Straftat des Versicherungs-

nehmers steht oder von ihm vorsätzlich 
schuldhaft verursacht wurde; 

c) wenn der Versicherungsnehmer das 58. Le-
bensjahr vollendet hat; 

d) wenn der bei Eintritt der Arbeitslosigkeit fällige 
Beitrag nicht bezahlt war. 

(7) Die Beitragsbefreiung kann nur der Versicherungs-
nehmer in Anspruch nehmen. 

§ 13 Kündigung nach Versicherungsfall 

(1) Lehnt der Versicherer den Rechtsschutz ab, obwohl er 
zur Leistung verpflichtet ist, kann der Versicherungs-
nehmer den Vertrag vorzeitig kündigen. 

(2) Bejaht der Versicherer seine Leistungspflicht für min-
destens zwei innerhalb von zwölf Monaten eingetretene 
Rechtsschutzfälle, sind der Versicherungsnehmer und 
der Versicherer nach Anerkennung der Leistungspflicht 
für den zweiten oder jeden weiteren Rechtsschutzfall 
berechtigt, den Vertrag vorzeitig zu kündigen. 

(3) Die Kündigung muss dem Vertragspartner spätestens 
einen Monat nach Zugang der Ablehnung des Rechts-
schutzes gemäß Absatz 1 oder Anerkennung der Leis-
tungspflicht gemäß Absatz 2 in Schriftform zugegangen 
sein. 
Kündigt der Versicherungsnehmer, wird seine Kündi-
gung sofort nach ihrem Zugang beim Versicherer wirk-
sam. Der Versicherungsnehmer kann jedoch bestim-
men, dass die Kündigung zu einem späteren Zeitpunkt, 
spätestens jedoch zum Ende des laufenden Versiche-
rungsjahres, wirksam wird. 
Eine Kündigung des Versicherers wird einen Monat 
nach ihrem Zugang beim Versicherungsnehmer wirk-
sam. 

(4) Dem Versicherungsnehmer steht das Kündigungsrecht 
darüber hinaus bereits nach dem ersten eingetretenen 
Rechtsschutzfall zu. 

§ 14 Gesetzliche Verjährung 

(1) Die Ansprüche aus dem Versicherungsvertrag verjäh-
ren in drei Jahren. Die Fristberechnung richtet sich 
nach den allgemeinen Vorschriften des Bürgerlichen 
Gesetzbuches. 

(2) Ist ein Anspruch aus dem Versicherungsvertrag bei 
dem Versicherer angemeldet worden, ist die Verjährung 
von der Anmeldung bis zu dem Zeitpunkt gehemmt, zu 
dem die Entscheidung des Versicherers dem Versicher-
ten in Textform zugeht. 

§ 15 Rechtsstellung mitversicherter Personen 

(1) Versicherungsschutz besteht für den Versicherungs-
nehmer und im jeweils bestimmten Umfang für die in § 
21 bis § 28 oder im Versicherungsschein genannten 
sonstigen Personen. Außerdem besteht Versicherungs-
schutz für Ansprüche, die natürlichen Personen auf-
grund Verletzung oder Tötung des Versicherungsneh-
mers oder einer mitversicherten Person kraft Gesetzes 
zustehen. 

(2) Für mitversicherte Personen gelten die den Versiche-
rungsnehmer betreff enden Bestimmungen sinngemäß. 
Der Versicherungsnehmer kann jedoch widersprechen, 
wenn eine andere mitversicherte Person als sein eheli-
cher/eingetragener Lebenspartner Rechtsschutz ver-
langt. 

§ 16 Anzeigen, Willenserklärungen, Anschriftenände-
rung 
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(1) Alle für den Versicherer bestimmten Anzeigen und 
Erklärungen sollen an die Hauptverwaltung des Versi-
cherers oder an die im Versicherungsschein oder in 
dessen Nachträgen als zuständig bezeichnete Ge-
schäftsstelle gerichtet werden. 

(2) Hat der Versicherungsnehmer eine Änderung seiner 
Anschrift dem Versicherer nicht mitgeteilt, genügt für 
eine Willenserklärung, die dem Versicherungsnehmer 
gegenüber abzugeben ist, die Absendung eines einge-
schriebenen Briefes an die letzte dem Versicherer be-
kannte Anschrift. Die Erklärung gilt drei Tage nach der 
Absendung des Briefes als zugegangen. Dies gilt ent-
sprechend für den Fall einer Namensänderung des 
Versicherungsnehmers. 

(3) Hat der Versicherungsnehmer die Versicherung für 
seinen Gewerbebetrieb abgeschlossen, finden bei einer 
Verlegung der gewerblichen Niederlassung die Best-
immungen des Absatzes 2 entsprechende Anwendung. 

3. Rechtsschutzfall 

§ 17 Verhalten nach Eintritt des Rechtsschutzfalls 

(1) Wird die Wahrnehmung rechtlicher Interessen für den 
Versicherungsnehmer nach Eintritt eines Rechtsschutz-
falles erforderlich, kann er den zu beauftragenden 
Rechtsanwalt aus dem Kreis der Rechtsanwälte aus-
wählen, deren Vergütung der Versicherer nach § 5 Ab-
satz 1 a) und b) trägt. Der Versicherer wählt den 
Rechtsanwalt aus, 
a) wenn der Versicherungsnehmer dies verlangt; 
b) wenn der Versicherungsnehmer keinen Rechtsan-

walt benennt und dem Versicherer die alsbaldige 
Beauftragung eines Rechtsanwaltes notwendig er-
scheint. 

(2) Wenn der Versicherungsnehmer den Rechtsanwalt 
nicht bereits selbst beauftragt hat, wird dieser vom Ver-
sicherer im Namen des Versicherungsnehmers beauf-
tragt. Für die Tätigkeit des Rechtsanwaltes ist der Ver-
sicherer nicht verantwortlich. 

(3) Macht der Versicherungsnehmer den Rechtsschutzan-
spruch geltend, hat er den Versicherer vollständig und 
wahrheitsgemäß über sämtliche Umstände des Rechts-
schutzfalles zu unterrichten sowie Beweismittel anzu-
geben und Unterlagen auf Verlangen zur Verfügung zu 
stellen. 

(4) Der Versicherer bestätigt den Umfang des für den 
Rechtsschutzfall bestehenden Versicherungsschutzes. 
Ergreift der Versicherungsnehmer Maßnahmen zur 
Wahrnehmung seiner rechtlichen Interessen, bevor der 
Versicherer den Umfang des Rechtsschutzes bestätigt 
und entstehen durch solche Maßnahmen Kosten, trägt 
der Versicherer nur die Kosten, die er bei einer Rechts-
schutzbestätigung vor Einleitung dieser Maßnahmen zu 
tragen hätte. 

(5) Der Versicherungsnehmer hat 
a) den mit der Wahrnehmung seiner Interessen beauf-

tragten Rechtsanwalt vollständig und wahrheitsge-
mäß über die Sachlage zu unterrichten, ihm die 
Beweismittel anzugeben, die möglichen Auskünfte 
zu erteilen und die notwendigen Unterlagen zu be-
schaff en; 

b) dem Versicherer auf Verlangen Auskunft über den 
Stand der Angelegenheit zu geben; 

c) soweit seine Interessen nicht unbillig beeinträchtigt 
werden, 

aa) vor Erhebung von Klagen und Einlegung von 
Rechtsmitteln die Zustimmung des Versicherers 
einzuholen; 

bb) vor Klageerhebung die Rechtskraft eines ande-
ren gerichtlichen Verfahrens abzuwarten, das 
tatsächliche oder rechtliche Bedeutung für den 
beabsichtigten Rechtsstreit haben kann; 

cc) alles zu vermeiden, was eine unnötige Erhö-
hung der Kosten oder eine Erschwerung ihrer 
Erstattung durch die Gegenseite verursachen 
könnte. 

(6) Wird eine der in den Absätzen 3 oder 5 genannten 
Obliegenheiten vorsätzlich verletzt, verliert der Versi-
cherungsnehmer seinen Versicherungsschutz. Bei grob 
fahrlässiger Verletzung einer Obliegenheit ist der Versi-
cherer berechtigt, seine Leistung in einem der Schwere 
des Verschuldens des Versicherungsnehmers entspre-
chenden Verhältnis zu kürzen. Der vollständige oder 
teilweise Wegfall des Versicherungsschutzes hat bei 
der Verletzung einer nach Eintritt des Versicherungs-
falls bestehenden Auskunfts- oder Aufklärungsoblie-
genheit zur Voraussetzung, dass der Versicherer den 
Versicherungsnehmer durch gesonderte Mitteilung in 
Textform auf diese Rechtsfolge hingewiesen hat. Weist 
der Versicherungsnehmer nach, dass er die Obliegen-
heit nicht grob fahrlässig verletzt hat, bleibt der Versi-
cherungsschutz bestehen. 
Der Versicherungsschutz bleibt auch bestehen, wenn 
der Versicherungsnehmer nachweist, dass die Verlet-
zung der Obliegenheit weder für den Eintritt oder die 
Feststellung des Versicherungsfalls noch für die Fest-
stellung oder den Umfang der dem Versicherer oblie-
genden Leistung ursächlich war. Das gilt nicht, wenn 
der Versicherungsnehmer die Obliegenheit arglistig ver-
letzt hat. 

(7) Ansprüche auf Rechtsschutzleistungen können nur mit 
schriftlichem Einverständnis des Versicherers abgetre-
ten werden. 

(8) Ansprüche des Versicherungsnehmers gegen andere 
auf Erstattung von Kosten, die der Versicherer getragen 
hat, gehen mit ihrer Entstehung auf diesen Über. Die für 
die Geltendmachung der Ansprüche notwendigen Un-
terlagen hat der Versicherungsnehmer dem Versicherer 
auszuhändigen und bei dessen Maßnahmen gegen die 
anderen auf Verlangen mitzuwirken. Dem Versiche-
rungsnehmer bereits erstattete Kosten sind an den Ver-
sicherer zurückzuzahlen. Verletzt der Versicherungs-
nehmer diese Obliegenheit vorsätzlich, ist der Versiche-
rer zur Leistung insoweit nicht verpflichtet, als er infol-
gedessen keinen Ersatz von dem Dritten erlangen 
kann. Im Fall einer grob fahrlässigen Verletzung der 
Obliegenheit ist der Versicherer berechtigt, seine Leis-
tung in einem der Schwere des Verschuldens des Ver-
sicherungsnehmers entsprechenden Verhältnis zu kür-
zen; die Beweislast für das Nichtvorliegen einer groben 
Fahrlässigkeit trägt der Versicherungsnehmer. 

§ 18 Stichentscheid 

(1) Lehnt der Versicherer den Rechtsschutz ab, 
a) weil der durch die Wahrnehmung der rechtlichen In-

teressen voraussichtlich entstehende Kostenauf-
wand unter Berücksichtigung der berechtigten Be-
lange der Versichertengemeinschaft in einem gro-
ben Missverhältnis zum angestrebten Erfolg steht 

oder 
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b) weil in den Fällen des § 2 a) bis g) die Wahrneh-
mung der rechtlichen Interessen keine hinreichende 
Aussicht auf Erfolg hat, 

ist dies dem Versicherungsnehmer unverzüglich unter 
Angabe der Gründe schriftlich mitzuteilen. 

(2) Hat der Versicherer seine Leistungspflicht gemäß 
Absatz 1 verneint und stimmt der Versicherungsnehmer 
der Auffassung des Versicherers nicht zu, kann er den 
für ihn tätigen oder noch zu beauftragenden Rechtsan-
walt auf Kosten des Versicherers veranlassen, diesem 
gegenüber eine begründete Stellungnahme abzugeben, 
ob die Wahrnehmung rechtlicher Interessen in einem 
angemessenen Verhältnis zum angestrebten Erfolg 
steht und hinreichende Aussicht auf Erfolg verspricht. 
Die Entscheidung ist für beide Teile bindend, es sei 
denn, dass sie offenbar von der wirklichen Sach- und 
Rechtslage erheblich abweicht. 

(3) Der Versicherer kann dem Versicherungsnehmer eine 
Frist von mindestens einem Monat setzen, binnen der 
der Versicherungsnehmer den Rechtsanwalt vollständig 
und wahrheitsgemäß über die Sachlage zu unterrichten 
und die Beweismittel anzugeben hat, damit dieser die 
Stellungnahme gemäß Absatz 2 abgeben kann. Kommt 
der Versicherungsnehmer dieser Verpflichtung nicht in-
nerhalb der vom Versicherer gesetzten Frist nach, ent-
fällt der Versicherungsschutz. Der Versicherer ist ver-
pflichtet, den Versicherungsnehmer ausdrücklich auf 
die mit dem Fristablauf verbundene Rechtsfolge hinzu-
weisen. 

§ 19 (entfällt) 

§ 20 Zuständiges Gericht. Anzuwendendes Recht 

(1) Klagen gegen den Versicherer 
Für Klagen aus dem Versicherungsvertrag gegen den 
Versicherer bestimmt sich die gerichtliche Zuständigkeit 
nach dem Sitz des Versicherers oder seiner für den 
Versicherungsvertrag zuständigen Niederlassung. Ist 
der Versicherungsnehmer eine natürliche Person, ist 
auch das Gericht örtlich zuständig, in dessen Bezirk der 
Versicherungsnehmer zur Zeit der Klageerhebung sei-
nen Wohnsitz oder, in Ermangelung eines solchen, sei-
nen gewöhnlichen Aufenthalt hat. 

(2) Klagen gegen den Versicherungsnehmer 
Ist der Versicherungsnehmer eine natürliche Person, 
müssen Klagen aus dem Versicherungsvertrag gegen 
ihn bei dem Gericht erhoben werden, das für seinen 
Wohnsitz oder, in Ermangelung eines solchen, den Ort 
seines gewöhnlichen Aufenthalts zuständig ist. Ist der 
Versicherungsnehmer eine juristische Person, bestimmt 
sich das zuständige Gericht auch nach dem Sitz oder 
der Niederlassung des Versicherungsnehmers. Das 
gleiche gilt, wenn der Versicherungsnehmer eine Offe-
ne Handelsgesellschaft, Kommanditgesellschaft, Ge-
sellschaft bürgerlichen Rechts oder eine eingetragene 
Partnerschaftsgesellschaft ist. 

(3) Unbekannter Wohnsitz des Versicherungsnehmers 
Ist der Wohnsitz oder gewöhnlicher Aufenthalt des Ver-
sicherungsnehmers im Zeitpunkt der Klageerhebung 
nicht bekannt, bestimmt sich die gerichtliche Zuständig-
keit für Klagen aus dem Versicherungsvertrag gegen 
den Versicherungsnehmer nach dem Sitz des Versiche-
rers oder seiner für den Versicherungsvertrag zuständi-
gen Niederlassung. 

(4) Für diesen Vertrag gilt deutsches Recht. 

4. Formen des Versicherungsschutzes 

§ 21 Verkehrs-Rechtsschutz 

(1) Versicherungsschutz besteht für den Versicherungs-
nehmer in seiner Eigenschaft als Eigentümer oder Hal-
ter jedes bei Vertragsabschluss oder während der Ver-
tragsdauer auf ihn zugelassenen oder auf seinen Na-
men mit einem Versicherungskennzeichen versehenen 
oder als Mieter jedes von ihm als Selbstfahrer-
Vermietfahrzeug zum vorübergehenden Gebrauch ge-
mieteten Motorfahrzeuges zu Lande sowie Anhängers. 
Der Versicherungsschutz erstreckt sich auf alle Perso-
nen in ihrer Eigenschaft als berechtigte Fahrer oder be-
rechtigte Insassen dieser Motorfahrzeuge. 

(2) Der Versicherungsschutz kann auf gleichartige Motor-
fahrzeuge gemäß Absatz 1 beschränkt werden. Als 
gleichartig gelten jeweils Krafträder. Personenkraft- und 
Kombiwagen, Lastkraft- und sonstige Nutzfahrzeuge, 
Omnibusse sowie Anhänger. 

(3) Abweichend von Absatz 1 kann vereinbart werden, 
dass der Versicherungsschutz für ein oder mehrere im 
Versicherungsschein bezeichnete Motorfahrzeuge zu 
Lande, zu Wasser oder in der Luft sowie Anhänger 
(Fahrzeug) besteht, auch wenn diese nicht auf den 
Versicherungsnehmer zugelassen oder nicht auf seinen 
Namen mit einem Versicherungskennzeichen versehen 
sind. 

(4) Der Versicherungsschutz umfasst: 
– Schadenersatz-Rechtsschutz (§ 2 a) 
– Rechtsschutz im Vertrags- u. Sachenrecht (§ 2 d) 
– Steuer-Rechtsschutz vor Gerichten (§ 2 e) 
– Sozialgerichts-Rechtsschutz (2 f) 
– Verwaltungs-Rechtsschutz in Verkehrssachen (§ 2 g) 

aa) 
– Disziplinar- und Standes-Rechtsschutz (2 h) 
– Straf-Rechtsschutz (§ 2 i) 
– Rechtsschutz für das Opfer von Gewaltstraftaten (2 j) 
– Ordnungswidrigkeiten-Rechtsschutz (§ 2 k) 
– Vorsorge-Rechtsberatung (Erstberatung) (2 l) cc) 

(5) Der Rechtsschutz im Vertrags- und Sachenrecht kann 
ausgeschlossen werden. 

(6) Der Rechtsschutz im Vertrags- und Sachenrecht be-
steht in den Fällen der Absätze 1 und 2 auch für Ver-
träge, mit denen der Erwerb von Motorfahrzeugen zu 
Lande sowie Anhängern zum nicht nur vorübergehen-
den Eigengebrauch bezweckt wird, auch wenn diese 
Fahrzeuge nicht auf den Versicherungsnehmer zuge-
lassen oder nicht auf seinen Namen mit einem Versi-
cherungskennzeichen versehen werden. 

(7) Versicherungsschutz besteht mit Ausnahme des 
Rechtsschutzes im Vertrags- und Sachenrecht für den 
Versicherungsnehmer auch bei der Teilnahme am öf-
fentlichen Verkehr in seiner Eigenschaft als 
a) Fahrer jedes Fahrzeuges, das weder ihm gehört 

noch auf ihn zugelassen oder auf seinen Namen 
mit einem Versicherungskennzeichen versehen ist, 

b) Fahrgast, 
c) Fußgänger und 
d) Radfahrer. 

(8) Der Fahrer muss bei Eintritt des Rechtsschutzfalls die 
vorgeschriebene Fahrerlaubnis haben, zum Führen des 
Fahrzeugs berechtigt sein und das Fahrzeug muss zu-
gelassen oder mit einem Versicherungskennzeichen 
versehen sein. Bei Verstoß gegen diese Obliegenheit 
besteht Rechtsschutz nur für diejenigen versicherten 
Personen, die von diesem Verstoß ohne Verschulden 
oder leicht fahrlässig keine Kenntnis hatten. Bei grob 
fahrlässiger Unkenntnis des Verstoßes gegen diese 
Obliegenheit ist der Versicherer berechtigt, seine Leis-
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tung in einem der Schwere des Verschuldens der versi-
cherten Person entsprechenden Verhältnis zu kürzen. 
Weist die versicherte Person nach, dass ihre Unkennt-
nis nicht grob fahrlässig war, bleibt der Versicherungs-
schutz bestehen. 
Der Versicherungsschutz bleibt auch bestehen, wenn 
die versicherte Person oder der Fahrer nachweist, dass 
die Verletzung der Obliegenheit weder für den Eintritt 
oder die Feststellung des Versicherungsfalls noch für 
die Feststellung oder den Umfang der dem Versicherer 
obliegenden Leistung ursächlich war. 

(9) Ist in den Fällen der Absätze 1 und 2 seit mindestens 
sechs Monaten kein Fahrzeug mehr auf den Versiche-
rungsnehmer zugelassen und nicht mehr auf seinen 
Namen mit einem Versicherungskennzeichen versehen, 
kann der Versicherungsnehmer unbeschadet seines 
Rechtes auf Herabsetzung des Beitrages gemäß § 11 
Absatz 2 die Aufhebung des Versicherungsvertrages 
mit sofortiger Wirkung verlangen. 

(10) Wird ein nach Absatz 3 versichertes Fahrzeug veräu-
ßert oder fällt es auf sonstige Weise weg, besteht Ver-
sicherungsschutz für das Fahrzeug, das an die Stelle 
des bisher versicherten Fahrzeuges tritt (Folgefahr-
zeug). Der Rechtsschutz im Vertrags- und Sachenrecht 
erstreckt sich in diesen Fällen auf den Vertrag, der dem 
tatsächlichen oder beabsichtigten Erwerb des Folge-
fahrzeuges zugrunde liegt. 
Die Veräußerung oder der sonstige Wegfall des Fahr-
zeuges ist dem Versicherer innerhalb von zwei Mona-
ten anzuzeigen und das Folgefahrzeug zu bezeichnen. 
Bei Verstoß gegen diese Obliegenheiten besteht 
Rechtsschutz nur, wenn der Versicherungsnehmer die 
Anzeige- und Bezeichnungspflicht ohne Verschulden 
oder leicht fahrlässig versäumt hat. Bei grob fahrlässi-
gem Verstoß gegen diese Obliegenheiten ist der Versi-
cherer berechtigt, seine Leistung in einem der Schwere 
des Verschuldens des Versicherungsnehmers entspre-
chenden Verhältnis zu kürzen. Weist der Versiche-
rungsnehmer nach, dass der Obliegenheitsverstoß 
nicht grob fahrlässig war, bleibt der Versicherungs-
schutz bestehen. Der Versicherungsschutz bleibt auch 
bestehen, wenn der Versicherungsnehmer nachweist, 
dass die Verletzung der Obliegenheit weder für den 
Eintritt oder die Feststellung des Versicherungsfalls 
noch für die Feststellung oder den Umfang der dem 
Versicherer obliegenden Leistung ursächlich war. 
Wird das Folgefahrzeug bereits vor Veräußerung des 
versicherten Fahrzeuges erworben, bleibt dieses bis zu 
seiner Veräußerung, längstens jedoch bis zu einem 
Monat nach dem Erwerb des Folgefahrzeuges ohne 
zusätzlichen Beitrag mitversichert. Bei Erwerb eines 
Fahrzeuges innerhalb eines Monates vor oder innerhalb 
eines Monates nach der Veräußerung des versicherten 
Fahrzeuges wird vermutet, dass es sich um ein Folge-
fahrzeug handelt. 

§ 22 Fahrer-Rechtsschutz 

(1) Versicherungsschutz besteht für die im Versicherungs-
schein genannte Person bei der Teilnahme am öffentli-
chen Verkehr in ihrer Eigenschaft als Fahrer jedes Mo-
torfahrzeuges zu Lande, zu Wasser oder in der Luft 
sowie Anhängers (Fahrzeug), das weder ihr gehört 
noch auf sie zugelassen oder auf ihren Namen mit ei-
nem Versicherungskennzeichen versehen ist. Der Ver-
sicherungsschutz besteht auch bei der Teilnahme am 
öffentlichen Verkehr als Fahrgast, Fußgänger und Rad-
fahrer. 

(2) Unternehmen können den Versicherungsschutz nach 
Absatz 1 für alle Kraftfahrer in Ausübung ihrer berufli-
chen Tätigkeit für das Unternehmen vereinbaren. Diese 
Vereinbarung können auch Betriebe des Kraftfahrzeug-
handels und -handwerks, Fahrschulen und Tankstellen 
für alle Betriebsangehörigen treffen. 

(3) Der Versicherungsschutz umfasst: 
– Schadenersatz-Rechtsschutz (§ 2 a) 
– Steuer-Rechtsschutz vor Gerichten (§ 2 e) 
– Sozialgerichts-Rechtsschutz (2 f) 
– Verwaltungs-Rechtsschutz in Verkehrssachen (§ 2 g) 

aa) 
– Disziplinar- und Standes-Rechtsschutz (2 h) 
– Straf-Rechtsschutz (§ 2 i) 
– Rechtsschutz für das Opfer von Gewaltstraftaten (2 j) 
– Ordnungswidrigkeiten-Rechtsschutz (§ 2 k) 
– Vorsorge-Rechtsberatung (Erstberatung) (2 l) cc) 

(4) Wird in den Fällen des Absatzes 1 ein Motorfahrzeug 
zu Lande auf die im Versicherungsschein genannte 
Person zugelassen oder auf ihren Namen mit einem 
Versicherungskennzeichen versehen, wandelt sich der 
Versicherungsschutz in einen solchen nach § 21 Absät-
ze 3, 4, 7, 8 und 10 um. Die Wahrnehmung rechtlicher 
Interessen im Zusammenhang mit dem Erwerb dieses 
Motorfahrzeuges zu Lande ist eingeschlossen. 

(5) Der Fahrer muss bei Eintritt des Rechtsschutzfalls die 
vorgeschriebene Fahrerlaubnis haben, zum Führen des 
Fahrzeugs berechtigt sein und das Fahrzeug muss zu-
gelassen oder mit einem Versicherungskennzeichen 
versehen sein. Bei Verstoß gegen diese Obliegenheit 
besteht Rechtsschutz nur, wenn der Fahrer von diesem 
Verstoß ohne Verschulden oder leicht fahrlässig keine 
Kenntnis hatte. Bei grob fahrlässiger Unkenntnis des 
Verstoßes gegen diese Obliegenheit ist der Versicherer 
berechtigt, seine Leistung in einem der Schwere des 
Verschuldens des Fahrers entsprechenden Verhältnis 
zu kürzen. Weist der Fahrer nach, dass seine Unkennt-
nis nicht grob fahrlässig war, bleibt der Versicherungs-
schutz bestehen. 
Der Versicherungsschutz bleibt auch bestehen, wenn 
der Fahrer nachweist, dass die Verletzung der Oblie-
genheit weder für den Eintritt oder die Feststellung des 
Versicherungsfalls noch für die Feststellung oder den 
Umfang der dem Versicherer obliegenden Leistung ur-
sächlich war. 

(6) Hat in den Fällen des Absatzes 1 die im Versicherungs-
schein genannte Person länger als sechs Monate keine 
Fahrerlaubnis mehr, endet der Versicherungsvertrag. 
Zeigt der Versicherungsnehmer das Fehlen der Fahrer-
laubnis spätestens innerhalb von zwei Monaten nach 
Ablauf der Sechsmonatsfrist an, endet der Versiche-
rungsvertrag mit Ablauf der Sechsmonatsfrist. Geht die 
Anzeige später beim Versicherer ein, endet der Versi-
cherungsvertrag mit Eingang der Anzeige. 

§ 23 Privat-Rechtsschutz für Selbständige 

(1) Versicherungsschutz besteht für den Versicherungs-
nehmer und seinen ehelichen/eingetragenen oder im 
Versicherungsschein genannten sonstigen Lebens-
partner i.S.d. § 3 Abs. 4 b), wenn einer oder beide eine 
gewerbliche, freiberufliche oder sonstige selbständige 
Tätigkeit ausüben, 
a) für den privaten Bereich, 
b) für den beruflichen Bereich in Ausübung einer 

nichtselbständigen Tätigkeit. 
(2) Mitversichert sind: 
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a) die minderjährigen und die unverheirateten, nicht in 
einer eingetragenen oder sonstigen Lebenspartner-
schaft i.S.d. § 3 Abs. 4 b) lebenden volljährigen 
Kinder ohne Altersgrenze, letztere jedoch längstens 
bis zu dem Zeitpunkt, in dem sie erstmalig eine auf 
Dauer angelegte berufliche Tätigkeit ausüben und 
hierfür ein leistungsbezogenes Entgelt erhalten. 
(häusliche Gemeinschaft ist nicht nötig). 
Wartezeiten für Studiengänge, Zeiten zwischen 
zwei Ausbildungsstufen, Grundwehrdienst, freiwilli-
ger Wehrdienst, Zivildienst, freiwilliges soziales 
Jahr gelten als Zeiten, während denen Mitversiche-
rung besteht. 
Darüber hinaus sind Kinder mitversichert, solange 
für diese ein Kindergeld oder Kinderfreibetragsan-
spruch besteht. 
Mitversichert sind ferner die Kinder mitversicherter 
Kinder. 

b) die in häuslicher Gemeinschaft mit dem Versiche-
rungsnehmer lebenden, alleinstehenden Elternteile 
oder nicht (mehr) erwerbstätigen Eltern des Versi-
cherungsnehmers, des Ehegatten oder des nicht-
ehelichen Lebenspartners. 

3) Der Versicherungsschutz umfasst: 
– Schadenersatz-Rechtsschutz (§ 2 a) 
– Arbeits-Rechtsschutz als Arbeitgeber (§ 2 b) 
– Rechtsschutz im Vertrags- und Sachenrecht (§ 2 d) 
– Steuer-Rechtsschutz vor Gerichten (§ 2 e) 
– Sozialgerichts-Rechtsschutz (§ 2 f) 
– Erweiterter Verwaltungs-Rechtsschutz (2 g) bb) 
– Disziplinar- und Standes-Rechtsschutz (§ 2 h) 
– Straf-Rechtsschutz (§ 2 i) 
– Rechtsschutz für das Opfer von Gewaltstraftaten (2 j) 
– Ordnungswidrigkeiten-Rechtsschutz (§ 2 k) 
– Vorsorge-Rechtsberatung (Erstberatung) (2 l) 
– Rechtsschutz im Betreuungsverfahren (2 m) 
– Familien- und Erb-Rechtsschutz, einschließlich Un-

terhalts-Rechtsschutz bis VS 1.000,-- Euro (2 n) 
(4) Der Versicherungsschutz umfasst nicht die Wahrneh-

mung rechtlicher Interessen als Eigentümer, Halter, Er-
werber, Mieter, Leasingnehmer und Fahrer eines Mo-
torfahrzeuges zu Lande, zu Wasser oder in der Luft 
sowie Anhängers. 

(5) Sind der Versicherungsnehmer und/ oder der mitversi-
cherte Lebenspartner nicht mehr gewerblich, freiberuf-
lich oder sonstig selbständig tätig oder wird von diesen 
keine der vorgenannten Tätigkeiten mit einem Gesam-
tumsatz von mehr als 10.000 Euro – bezogen auf das 
letzte Kalenderjahr – ausgeübt, wandelt sich der Versi-
cherungsschutz ab Eintritt dieser Umstände in einen 
solchen nach § 25 um. 

§ 24 Berufs-Rechtsschutz für Selbständige, Rechts-
schutz für Firmen und Vereine 

(1) Versicherungsschutz besteht 
a) für die im Versicherungsschein bezeichnete ge-

werbliche, freiberufliche oder sonstige selbständige 
Tätigkeit des Versicherungsnehmers. Mitversichert 
sind die vom Versicherungsnehmer beschäftigten 
Personen in Ausübung ihrer beruflichen Tätigkeit 
für den Versicherungsnehmer; 

b) für Vereine sowie deren gesetzliche Vertreter, An-
gestellte und Mitglieder, soweit diese im Rahmen 
der Aufgaben tätig sind, die ihnen gemäß der Sat-
zung obliegen. 

(2) Der Versicherungsschutz umfasst: 
– Schadenersatz-Rechtsschutz (§ 2 a) 

– Arbeits-Rechtsschutz (§ 2 b) 
– Steuer-Rechtsschutz vor Gerichten (§ 2 e) 
– Erweiterter Verwaltungs-Rechtsschutz (2 g) bb) 
– Sozialgerichts-Rechtsschutz (§ 2 f) 
– Disziplinar- und Standes-Rechtsschutz (§ 2 h) 
– Straf-Rechtsschutz (§ 2 i) 
– Rechtsschutz für das Opfer von Gewaltstraftaten (2 j) 
– Ordnungswidrigkeiten-Rechtsschutz (§ 2 k) 
– Vorsorge-Rechtsberatung (Erstberatung) (2 l) 

(3) Der Versicherungsschutz umfasst nicht die Wahrneh-
mung rechtlicher Interessen als Eigentümer, Halter, Er-
werber, Mieter, Leasingnehmer und Fahrer eines Mo-
torfahrzeuges zu Lande, zu Wasser oder in der Luft 
sowie Anhängers. 

(4) Endet der Versicherungsvertrag durch Berufsaufgabe 
oder Tod des Versicherungsnehmers, wird ihm bzw. 
seinen Erben Versicherungsschutz auch für Rechts-
schutzfälle gewährt, die innerhalb eines Jahres nach 
der Beendigung des Versicherungsvertrags eintreten 
und im Zusammenhang mit der im Versicherungsschein 
genannten Eigenschaft des Versicherungsnehmers 
stehen. 

§ 25 Privat- und Berufsrechtsschutz für Nichtselbst än-
dige 

(1) Versicherungsschutz besteht für den privaten und 
beruflichen Bereich des Versicherungsnehmers und 
seines ehelichen/eingetragenen oder im Versiche-
rungsschein genannten sonstigen Lebenspartners i.S.d. 
§ 3 Abs. 4 b), wenn diese keine gewerbliche, freiberufli-
che oder sonstige selbständige Tätigkeit mit einem Ge-
samtumsatz von mehr als 10.000 Euro – bezogen auf 
das letzte Kalenderjahr – ausüben. Kein Versiche-
rungsschutz besteht unabhängig von der Umsatzhöhe 
für die Wahrnehmung rechtlicher Interessen im Zu-
sammenhang mit einer der vorgenannten selbständigen 
Tätigkeiten. 

(2) Mitversichert sind: 
a) die minderjährigen und die unverheirateten, nicht in 

einer eingetragenen oder sonstigen Lebenspartner-
schaft i.S.d. § 3 Abs. 4 b) lebenden volljährigen 
Kinder ohne Altersgrenze, letztere jedoch längstens 
bis zu dem Zeitpunkt, in dem sie erstmalig eine auf 
Dauer angelegte berufliche Tätigkeit ausüben und 
hierfür ein leistungsbezogenes Entgelt erhalten 
(häusliche Gemeinschaft ist nicht nötig). 
Wartezeiten für Studiengänge, Zeiten zwischen 
zwei Ausbildungsstufen, Grundwehrdienst, freiwilli-
ger Wehrdienst, Zivildienst, freiwilliges soziales 
Jahr gelten als Zeiten, während denen Mitversiche-
rung besteht. 
Darüber hinaus sind Kinder mitversichert, solange 
für diese ein Kindergeld oder Kinderfreibetragsan-
spruch besteht. 
Mitversichert sind ferner die Kinder mitversicherter 
Kinder. 

b) die in häuslicher Gemeinschaft mit dem Versiche-
rungsnehmer lebenden, alleinstehenden Elternteile 
oder nicht (mehr) erwerbstätigen Eltern des Versi-
cherungsnehmers, des Ehegatten oder des nicht-
ehelichen Lebenspartners. 

(3) Der Versicherungsschutz umfasst: 
– Schadenersatz-Rechtsschutz (§ 2 a) 
– Arbeits-Rechtsschutz als Arbeitnehmer (§ 2 b) 
– Rechtsschutz im Vertrags- und Sachenrecht (§ 2 d) 
– Steuer-Rechtsschutz vor Gerichten (§ 2 e) 
– Sozialgerichts-Rechtsschutz (§ 2 f) 
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– Erweiterter Verwaltungs-Rechtsschutz (2 g) bb) 
– Disziplinar- und Standes-Rechtsschutz (§ 2 h) 
– Straf-Rechtsschutz (§ 2 i) 
– Rechtsschutz für das Opfer von Gewaltstraftaten (2 j) 
– Ordnungswidrigkeiten- Rechtsschutz (§ 2 k) 
– Vorsorge-Rechtsberatung (Erstberatung) (2 l) 
– Rechtsschutz im Betreuungsverfahren (2 m) 
– Familien- und Erb-Rechtsschutz, einschließlich Un-

terhalts-Rechtsschutz bis VS 1.000,-- Euro (2 n) 
(4) Der Versicherungsschutz umfasst nicht die Wahrneh-

mung rechtlicher Interessen als Eigentümer, Halter, Er-
werber, Mieter, Leasingnehmer und Fahrer eines Mo-
torfahrzeuges zu Lande, zu Wasser oder in der Luft 
sowie Anhängers. 

(5) Haben der Versicherungsnehmer und / oder der mitver-
sicherte Lebenspartner eine gewerbliche, freiberufliche 
oder sonstige selbständige Tätigkeit mit einem Gesam-
tumsatz von mehr als 10.000 Euro im letzten Kalender-
jahr aufgenommen oder übersteigt deren aus einer sol-
chen Tätigkeit im letzten Kalenderjahr erzielter Gesam-
tumsatz den Betrag von 10.000 Euro, wandelt sich der 
Versicherungsschutz ab Eintritt dieser Umstände in ei-
nen solchen nach § 23 um. 

§ 26 Privat-, Berufs- und Verkehrs- Rechtsschutz fü r 
Nichtselbständige 

(1) Versicherungsschutz besteht für den privaten und 
beruflichen Bereich des Versicherungsnehmers und 
seines ehelichen/eingetragenen oder im Versiche-
rungsschein genannten sonstigen Lebenspartners i.S.d. 
§ 3 Abs. 4 b), wenn diese keine gewerbliche, freiberufli-
che oder sonstige selbständige Tätigkeit mit einem Ge-
samtumsatz von mehr als 10.000 Euro – bezogen auf 
das letzte Kalenderjahr – ausüben. Kein Versiche-
rungsschutz besteht unabhängig von der Umsatzhöhe 
für die Wahrnehmung rechtlicher Interessen im Zu-
sammenhang mit einer der vorgenannten selbständigen 
Tätigkeiten. 

(2) Mitversichert sind: 
a) die minderjährigen und die unverheirateten, nicht in 

einer eingetragenen oder sonstigen Lebenspartner-
schaft i.S.d. § 3 Abs. 4 b) lebenden volljährigen 
Kinder ohne Altersgrenze, letztere jedoch längstens 
bis zu dem Zeitpunkt, in dem sie erstmalig eine auf 
Dauer angelegte berufliche Tätigkeit ausüben und 
hierfür ein leistungsbezogenes Entgelt erhalten. 
(häusliche Gemeinschaft ist nicht nötig). 
Wartezeiten für Studiengänge, Zeiten zwischen 
zwei Ausbildungsstufen, Grundwehrdienst, freiwilli-
ger Wehrdienst, Zivildienst, freiwilliges soziales 
Jahr gelten als Zeiten, während denen Mitversiche-
rung besteht. 
Darüber hinaus sind Kinder mitversichert, solange 
für diese ein Kindergeld oder Kinderfreibetragsan-
spruch besteht. 
Mitversichert sind ferner die Kinder mitversicherter 
Kinder. 

b) die in häuslicher Gemeinschaft mit dem Versiche-
rungsnehmer lebenden, alleinstehenden Elternteile 
oder nicht (mehr) erwerbstätigen Eltern des Versi-
cherungsnehmers, des Ehegatten oder des nicht-
ehelichen Lebenspartners. 

c) alle Personen in ihrer Eigenschaft als berechtigte 
Fahrer und berechtigte Insassen jedes bei Ver-
tragsabschluss oder während der Vertragsdauer 
auf den Versicherungsnehmer, seinen mitversicher-
ten Lebenspartner oder die minderjährigen Kinder 

zugelassenen oder auf ihren Namen mit einem 
Versicherungskennzeichen versehenen oder von 
diesem Personenkreis als Selbstfahrer-
Vermietfahrzeug zum vorübergehenden Gebrauch 
gemieteten Motorfahrzeuges zu Lande sowie An-
hängers. 

(3) Der Versicherungsschutz umfasst: 
– Schadenersatz-Rechtsschutz (§ 2 a) 
– Arbeits-Rechtsschutz (§ 2 b) 
– Rechtsschutz im Vertrags- und Sachenrecht (§ 2 d) 
– Steuer-Rechtsschutz vor Gerichten (§ 2 e) 
– Sozialgerichts-Rechtsschutz (§ 2 f) 
– Verwaltungs-Rechtsschutz in Verkehrssachen (§ 2 g) 
– Erweiterter Verwaltungs-Rechtsschutz (2 g) bb) 
– Disziplinar- und Standes- Rechtsschutz (§ 2 h) 
– Straf-Rechtsschutz (§ 2 i) 
– Rechtsschutz für das Opfer von Gewaltstraftaten (2 j) 
– Ordnungswidrigkeiten-Rechtsschutz (§ 2 k) 
– Vorsorge-Rechtsberatung (Erstberatung) (2 l) 
– Rechtsschutz im Betreuungsverfahren (2 m) 
– Familien- und Erb-Rechtsschutz, einschließlich Un-

terhalts-Rechtsschutz bis VS 1.000,-- Euro (2 n) 
(4) Es besteht kein Rechtsschutz für die Wahrnehmung 

rechtlicher Interessen als Eigentümer, Halter, Erwerber, 
Mieter und Leasingnehmer eines Motorfahrzeuges zu 
Wasser oder in der Luft. 

(5) Der Fahrer muss bei Eintritt des Rechtsschutzfalls die 
vorgeschriebene Fahrerlaubnis haben, zum Führen des 
Fahrzeugs berechtigt sein und das Fahrzeug muss zu-
gelassen oder mit einem Versicherungskennzeichen 
versehen sein. Bei Verstoß gegen diese Obliegenheit 
besteht Rechtsschutz nur für diejenigen versicherten 
Personen, die von diesem Verstoß ohne Verschulden 
oder leicht fahrlässig keine Kenntnis hatten. Bei grob 
fahrlässiger Unkenntnis des Verstoßes gegen diese 
Obliegenheit ist der Versicherer berechtigt, seine Leis-
tung in einem der Schwere des Verschuldens der versi-
cherten Person entsprechenden Verhältnis zu kürzen. 
Weist die versicherte Person nach, dass ihre Unkennt-
nis nicht grob fahrlässig war, bleibt der Versicherungs-
schutz bestehen. 
Der Versicherungsschutz bleibt auch bestehen, wenn 
die versicherte Person oder der Fahrer nachweist, dass 
die Verletzung der Obliegenheit weder für den Eintritt 
oder die Feststellung des Versicherungsfalls noch für 
die Feststellung oder den Umfang der dem Versicherer 
obliegenden Leistung ursächlich war. 

(6) Haben der Versicherungsnehmer und/ oder der mitver-
sicherte Lebenspartner eine gewerbliche, freiberufliche 
oder sonstige selbständige Tätigkeit mit einem Gesam-
tumsatz von mehr als 10.000 Euro im letzten Kalender-
jahr aufgenommen oder übersteigt deren aus einer der 
vorgenannten selbständigen Tätigkeit im letzten Kalen-
derjahr erzielter Gesamtumsatz den Betrag von 10.000 
Euro, wandelt sich der Versicherungsschutz ab dem 
Eintritt dieser Umstände in einen solchen nach § 21 
Absätze 1 und 4 bis 9 – für die auf den Versicherungs-
nehmer zugelassenen oder auf seinen Namen mit ei-
nem Versicherungskennzeichen versehenen Fahrzeuge 
– und § 23 um. Der Versicherungsnehmer kann jedoch 
innerhalb von sechs Monaten nach der Umwandlung 
die Beendigung des Versicherungsschutzes nach § 21 
verlangen. Verlangt er diese später als zwei Monate 
nach Eintritt der für die Umwandlung des Versiche-
rungsschutzes ursächlichen Tatsachen, endet der Ver-
sicherungsschutz nach § 21 erst mit Eingang der ent-
sprechenden Erklärung des Versicherungsnehmers. 
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(7) Ist seit mindestens sechs Monaten kein Motorfahrzeug 
zu Lande und kein Anhänger mehr auf den Versiche-
rungsnehmer, seinen mitversicherten Lebenspartner 
oder die minderjährigen Kinder zugelassen oder auf de-
ren Namen mit einem Versicherungskennzeichen ver-
sehen, kann der Versicherungsnehmer verlangen, dass 
der Versicherungsschutz in einen solchen nach § 25 
umgewandelt wird. Eine solche Umwandlung tritt auto-
matisch ein, wenn die gleichen Voraussetzungen vor-
liegen und der Versicherungsnehmer, dessen mitversi-
cherter Lebenspartner und die minderjährigen Kinder 
zusätzlich keine Fahrerlaubnis mehr haben. Werden die 
für die Umwandlung des Versicherungsschutzes ur-
sächlichen Tatsachen dem Versicherer später als zwei 
Monate nach ihrem Eintritt angezeigt, erfolgt die Um-
wandlung des Versicherungsschutzes erst ab Eingang 
der Anzeige. 

§ 27 Landwirtschafts- und Verkehrs-Rechtsschutz 

(1) Versicherungsschutz besteht für den beruflichen Be-
reich des Versicherungsnehmers als Inhaber des im 
Versicherungsschein bezeichneten land- oder forstwirt-
schaftlichen Betriebes sowie für den privaten Bereich 
und die Ausübung nichtselbständiger Tätigkeiten. 

(2) Mitversichert sind 
a) der eheliche/eingetragene oder der im Versiche-

rungsschein genannte sonstige Lebenspartner des 
Versicherungsnehmers i.S.d. § 3 Abs. 4 b), 

b) die minderjährigen Kinder, 
c) die minderjährigen und die unverheirateten, nicht in 

einer eingetragenen oder sonstigen Lebenspartner-
schaft i.S.d. § 3 Abs. 4 b) lebenden volljährigen 
Kinder ohne Altersgrenze, letztere jedoch längstens 
bis zu dem Zeitpunkt, in dem sie erstmalig eine auf 
Dauer angelegte berufliche Tätigkeit ausüben und 
hierfür ein leistungsbezogenes Entgelt erhalten. 
(häusliche Gemeinschaft ist nicht nötig). 
Wartezeiten für Studiengänge, Zeiten zwischen 
zwei Ausbildungsstufen, Grundwehrdienst, freiwilli-
ger Wehrdienst, Zivildienst, freiwilliges soziales 
Jahr gelten als Zeiten, während denen Mitversiche-
rung besteht. 
Darüber hinaus sind Kinder mitversichert, solange 
für diese ein Kindergeld oder Kinderfreibetragsan-
spruch besteht. 
Mitversichert sind ferner die Kinder  mitversicherter 
Kinder. 

d) die in häuslicher Gemeinschaft mit dem Versiche-
rungsnehmer lebenden, alleinstehenden Elternteile 
oder nicht (mehr) erwerbstätigen Eltern des Versi-
cherungsnehmers, des Ehegatten oder des nicht-
ehelichen Lebenspartners. 

e) alle Personen in ihrer Eigenschaft als berechtigte 
Fahrer und berechtigte Insassen jedes bei Ver-
tragsabschluss oder während der Vertragsdauer 
auf den Versicherungsnehmer, seinen mitversicher-
ten Lebenspartner oder die minderjährigen Kinder 
zugelassenen oder auf ihren Namen mit einem 
Versicherungskennzeichen versehenen oder von 
diesem Personenkreis als Selbstfahrer-
Vermietfahrzeug zum vorübergehenden Gebrauch 
gemieteten Motorfahrzeuges zu Lande sowie An-
hängers, 

f) die im Versicherungsschein genannten, im Betrieb 
des Versicherungsnehmers tätigen und dort wohn-
haften Mitinhaber sowie deren eheli-

che/eingetragene oder im Versicherungsschein ge-
nannte sonstige Lebenspartner i.S.d. § 3 Abs. 4 b). 

g) die im Versicherungsschein genannten, im Betrieb 
des Versicherungsnehmers wohnhaften Altenteiler 
sowie deren eheliche/eingetragene oder im Versi-
cherungsschein genannte sonstige Lebenspartner 
i.S.d. § 3 Abs. 4 b). 

h) die im land- oder forstwirtschaftlichen Betrieb be-
schäftigten Personen in Ausübung ihrer Tätigkeit für 
den Betrieb. 

(3) Der Versicherungsschutz umfasst: 
– Schadenersatz-Rechtsschutz (§ 2 a), 
– Arbeits-Rechtsschutz (§ 2 b), 
– Wohnungs- u. Grundstücks-Rechtsschutz (§ 2 c) für 

land- oder forstwirtschaftlich genutzte Grundstücke, 
Gebäude oder Gebäudeteile 

– Rechtsschutz im Vertrags- und Sachenrecht (§ 2 d) 
– Steuer-Rechtsschutz vor Gerichten (§ 2 e) 
– Sozialgerichts-Rechtsschutz (§ 2 f) 
– Verwaltungs-Rechtsschutz in Verkehrssachen (§ 2 g) 
– Erweiterter Verwaltungs-Rechtsschutz (2 g) bb) 
– Disziplinar- und Standes-Rechtsschutz (§ 2 h) 
– Straf-Rechtsschutz (§ 2 i) 
– Rechtsschutz für das Opfer von Gewaltstraftaten (2 j) 
– Ordnungswidrigkeiten-Rechtsschutz (§ 2 k) 
– Vorsorge-Rechtsberatung (Erstberatung) (2 l) 
– Rechtsschutz im Betreuungsverfahren (2 m) 
– Familien- und Erb-Rechtsschutz, einschließlich Un-

terhalts-Rechtsschutz bis VS 1.000,-- Euro (2 n) 
(4) Soweit es sich nicht um Personenkraft- oder Kombiwa-

gen, Krafträder oder land- oder forstwirtschaftlich ge-
nutzte Fahrzeuge handelt, besteht kein Rechtsschutz 
für die Wahrnehmung rechtlicher Interessen als Eigen-
tümer, Halter, Erwerber, Mieter und Leasingnehmer von 
Fahrzeugen. (5) Der Fahrer muss bei Eintritt des 
Rechtsschutzfalls die vorgeschriebene Fahrerlaubnis 
haben, zum Führen des Fahrzeugs berechtigt sein und 
das Fahrzeug muss zugelassen oder mit einem Versi-
cherungskennzeichen versehen sein. Bei Verstoß ge-
gen diese Obliegenheit besteht Rechtsschutz nur für 
diejenigen versicherten Personen, die von diesem Ver-
stoß ohne Verschulden oder leicht fahrlässig keine 
Kenntnis hatten. Bei grob fahrlässiger Unkenntnis des 
Verstoßes gegen diese Obliegenheit ist der Versicherer 
berechtigt, seine Leistung in einem der Schwere des 
Verschuldens der versicherten Person entsprechenden 
Verhältnis zu kürzen. Weist die versicherte Person 
nach, dass ihre Unkenntnis nicht grob fahrlässig war, 
bleibt der Versicherungsschutz bestehen. 
Der Versicherungsschutz bleibt auch bestehen, wenn 
die versicherte Person oder der Fahrer nachweist, dass 
die Verletzung der Obliegenheit weder für den Eintritt 
oder die Feststellung des Versicherungsfalls noch für 
die Feststellung oder den Umfang der dem Versicherer 
obliegenden Leistung ursächlich war. 

§ 28 Privat-, Berufs- und Verkehrs-Rechtsschutz für  
Selbständige 

(1) Versicherungsschutz besteht 
a) für die im Versicherungsschein bezeichnete ge-

werbliche, freiberufliche oder sonstige selbständige 
Tätigkeit des Versicherungsnehmers. 

b) für den Versicherungsnehmer oder eine im Versi-
cherungsschein genannte Person auch im privaten 
Bereich und für die Ausübung nichtselbständiger 
Tätigkeiten. 

(2) Mitversichert sind 
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a) der eheliche/eingetragene oder der im Versiche-
rungsschein genannte sonstige Lebenspartner des 
Versicherungsnehmers i.S.d. § 3 Abs. 4 b), 

b) die minderjährigen Kinder, 
c) die minderjährigen und die unverheirateten, nicht in 

einer eingetragenen oder sonstigen Lebenspartner-
schaft i.S.d. § 3 Abs. 4 b) lebenden volljährigen 
Kinder ohne Altersgrenze, letztere jedoch längstens 
bis zu dem Zeitpunkt, in dem sie erstmalig eine auf 
Dauer angelegte berufliche Tätigkeit ausüben und 
hierfür ein leistungsbezogenes Entgelt erhalten. 
(häusliche Gemeinschaft ist nicht nötig). 
Wartezeiten für Studiengänge, Zeiten zwischen 
zwei Ausbildungsstufen, Grundwehrdienst, freiwilli-
ger Wehrdienst, Zivildienst, freiwilliges soziales 
Jahr gelten als Zeiten, während denen Mitversiche-
rung besteht. 
Darüber hinaus sind Kinder mitversichert, solange 
für diese ein Kindergeld oder Kinderfreibetragsan-
spruch besteht. 
Mitversichert sind ferner die Kinder mitversicherter 
Kinder. 

d) die in häuslicher Gemeinschaft mit dem Versiche-
rungsnehmer lebenden, alleinstehenden Elternteile 
oder nicht (mehr) erwerbstätigen Eltern des Versi-
cherungsnehmers, des Ehegatten oder des nicht-
ehelichen Lebenspartners. 

e) alle Personen in ihrer Eigenschaft als berechtigte 
Fahrer und berechtigte Insassen jedes bei Ver-
tragsabschluss oder während der Vertragsdauer 
auf den Versicherungsnehmer, die in Absatz 1 ge-
nannte Person, deren mitversicherte Lebenspartner 
oder deren minderjährige Kinder zugelassenen o-
der auf ihren Namen mit einem Versicherungs-
kennzeichen versehenen oder von diesem Perso-
nenkreis als Selbstfahrer-Vermietfahrzeug zum vo-
rübergehenden Gebrauch gemieteten Motorfahr-
zeuges zu Lande sowie Anhängers, 

f) die vom Versicherungsnehmer beschäftigten Per-
sonen in Ausübung ihrer beruflichen Tätigkeit für 
den Versicherungsnehmer. 

(3) Der Versicherungsschutz umfasst: 
– Schadenersatz-Rechtsschutz (§ 2 a) 
– Arbeits-Rechtsschutz (§ 2 b) 
– Wohnungs- und Grundstücks- Rechtsschutz (§ 2 c) 

für im Versicherungsschein bezeichnete selbst ge-
nutzte Grundstücke, Gebäude oder Gebäudeteile , 

– Rechtsschutz im Vertrags- und Sachenrecht (§2 d) für 
den privaten Bereich, die Ausübung nichtselbständi-
ger Tätigkeiten und im Zusammenhang mit der Ei-
genschaft als Eigentümer, Halter, Erwerber, Mieter 
und Leasingnehmer von Motorfahrzeugen zu Lande 
sowie Anhängern, 

– Steuer-Rechtsschutz vor Gerichten (§ 2 e) für den 
privaten Bereich, die Ausübung nichtselbständiger 
Tätigkeiten und im Zusammenhang mit der Eigen-
schaft als Eigentümer, Halter, Erwerber, Mieter und 
Leasingnehmer von Motorfahrzeugen zu Lande sowie 
Anhängern, 

– Sozialgerichts-Rechtsschutz (§ 2 f) 
– Verwaltungs-Rechtsschutz in Verkehrssachen (§ 2 g) 
– Erweiterter Verwaltungs-Rechtsschutz (2 g) bb) 
– Disziplinar- und Standes-Rechtsschutz (§ 2 h) 
– Straf-Rechtsschutz (§ 2 i) 
– Rechtsschutz für das Opfer von Gewaltstraftaten (2 j) 
– Ordnungswidrigkeiten-Rechtsschutz (§ 2 k) 
– Vorsorge-Rechtsberatung (Erstberatung) (2 l) 

– Rechtsschutz im Betreuungsverfahren (2 m) 
– Familien- und Erb-Rechtsschutz, einschließlich Un-

terhalts-Rechtsschutz bis VS 1.000,-- Euro (2 n) 
(4) Der Wohnungs- und Grundstücks- Rechtsschutz kann 

ausgeschlossen werden. 
(5) Es besteht kein Rechtsschutz für die Wahrnehmung 

rechtlicher Interessen als Eigentümer, Halter, Erwerber, 
Mieter und Leasingnehmer eines Motorfahrzeuges zu 
Wasser oder in der Luft. 

(6) Der Fahrer muss bei Eintritt des Rechtsschutzfalls die 
vorgeschriebene Fahrerlaubnis haben, zum Führen des 
Fahrzeugs berechtigt sein und das Fahrzeug muss zu-
gelassen oder mit einem Versicherungskennzeichen 
versehen sein. Bei Verstoß gegen diese Obliegenheit 
besteht Rechtsschutz nur für diejenigen versicherten 
Personen, die von diesem Verstoß ohne Verschulden 
oder leicht fahrlässig keine Kenntnis hatten. Bei grob 
fahrlässiger Unkenntnis des Verstoßes gegen diese 
Obliegenheit ist der Versicherer berechtigt, seine Leis-
tung in einem der Schwere des Verschuldens der versi-
cherten Person entsprechenden Verhältnis zu kürzen. 
Weist die versicherte Person nach, dass ihre Unkennt-
nis nicht grob fahrlässig war, bleibt der Versicherungs-
schutz bestehen. 
Der Versicherungsschutz bleibt auch bestehen, wenn 
die versicherte Person oder der Fahrer nachweist, dass 
die Verletzung der Obliegenheit weder für den Eintritt 
oder die Feststellung des Versicherungsfalls noch für 
die Feststellung oder den Umfang der dem Versicherer 
obliegenden Leistung ursächlich war. 

(7) Endet der Versicherungsvertrag durch Berufsaufgabe 
oder Tod des Versicherungsnehmers, wird ihm bzw. 
seinen Erben Versicherungsschutz auch für Rechts-
schutzfälle gewährt, die innerhalb eines Jahres nach 
der Beendigung des Versicherungsvertrags eintreten 
und im Zusammenhang mit der im Versicherungsschein 
genannten Eigenschaft des Versicherungsnehmers 
stehen. 

§ 29 Rechtsschutz für Eigentümer und Mieter von Woh -
nungen und Grundstücken 

(1) Versicherungsschutz besteht für den Versicherungs-
nehmer in seiner im Versicherungsschein bezeichneten 
Eigenschaft als 
a) Eigentümer, 
b) Vermieter, 
c) Verpächter, 
d) Mieter, 
e) Pächter, 
f) Nutzungsberechtigter 
von Grundstücken, Gebäuden oder Gebäudeteilen, die 
im Versicherungsschein bezeichnet sind. Einer 
Wohneinheit zuzurechnende Garagen oder Kraftfahr-
zeug - Abstellplätze sind eingeschlossen. 

(2) Der Versicherungsschutz umfasst: 
– Wohnungs- und Grundstücks- Rechtsschutz (§ 2 c) 
– Steuer- Rechtsschutz vor Gerichten (§ 2 e) 
– Erweiterter Verwaltungs-Rechtsschutz (2 g) bb) 
– Straf-Rechtsschutz (§ 2 i) 
– Ordnungswidrigkeiten-Rechtsschutz (§ 2 k) 
– Vorsorge-Rechtsberatung (Erstberatung) (2 l) 

Es gelten folgende Klauseln als vereinbart, soweit das 
betreffende Risiko versichert ist: 

– Klausel (Nr. 8) zu §§ 24, 27 ARB CIF 2014 
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Rechtsschutz für nicht zulassungspflichtige Sonder-
fahrzeuge und Arbeitsmaschinen 
Abweichend von §§ 24, 27 ARB CIF 2014  erstreckt sich 
der Versicherungsschutz für den Versicherungsnehmer, 
dessen Ehegatten und die minderjährigen Kinder auch auf 
die Wahrnehmung rechtlicher Interessen in ihrer Eigen-
schaft als Eigentümer, Halter, Fahrer oder Insasse ihrer 
nicht zulassungspflichtigen Sonderfahrzeuge und Arbeits-
maschinen, wobei auch andere berechtigte Fahrer und 
Insassen geschützt sind. 

– Klausel (Nr. 14) zu §§ 25, 26 ARB CIF 2014 

Personen- und Verkehrs-Rechtsschutz für unverheira-
tete Versicherungsnehmer 
(1) Abweichend von §§ 25, 26 Abs. 1 und 2 ARB CIF 2014  

besteht Versicherungsschutz nur für den Versiche-
rungsnehmer sowie die berechtigten Fahrer und Insas-
sen der auf den Versicherungsnehmer zugelassenen 
Fahrzeuge. § 15 ARB CIF 2014 bleibt unberührt. 

(2) Heiratet der Versicherungsnehmer, kann er innerhalb 
von drei Monaten beantragen, dass der Versicherungs-
vertrag ab der Heirat als Familien- und Verkehrs- 
Rechtsschutz im Umfang des § 4 Abs. 1 ARB CIF 2014 
nicht zur Anwendung kommt. Jedoch müssen die in §§ 
25, 26 Abs. 1 ARB CIF 2014 festgelegten Vorausset-
zungen gegeben sein. Für den neuen Beitrag gilt § 11 
Abs. 1 ARB CIF 2014. 
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Besondere Bedingungen für die Rechtsschutzversicher ung – 

ConceptIF classic (BB RS CIF classic 2017) 
(Stand: 28.03.2017) 

 
1. Versicherungssumme 
Die Versicherungssumme gemäß § 6 (1) ARB CIF 2014 
beträgt 300.000 Euro.  
 
2. Auslandsreisen 
In Ergänzung zu § 6 (1) ARB CIF 2014 gelten als Geltungs-
bereich auch die Azoren. 
In Erweiterung zu § 6 (2) ARB CIF 2014 gilt eine berufliche 
und nicht berufliche Reisezeit außerhalb des in § 6 (1) ARB 
CIF 2014 genannten Geltungsbereichs von bis zu 6 Wo-
chen mitversichert. 
Ist die Rückreise bis zur Beendigung des Versicherungs-
schutzes aus medizinischen Gründen nicht möglich, verlän-
gert sich die Leistungspflicht für entschädigungspflichtige 
Versicherungsfälle über diesen Zeitpunkt hinaus, solange 
die versicherte Person die Rückreise nicht ohne Gefähr-
dung ihrer Gesundheit antreten kann, höchstens jedoch 1 
Woche nach Wiederherstellung der Reisefähigkeit. 
 
3. Finanzprodukte und Versicherungsverträge 
Abweichend von § 3 (2) f) ARB CIF 2014 besteht Rechts-
schutz für die Wahrnehmung rechtlicher Interessen in 
ursächlichem Zusammenhang mit Anlagen aus vermö-
genswirksamen Leistungen sowie steuerlich geförderten 
Altersvorsorgeprodukten. 
In Ergänzung zu § 3 (2) f) ARB CIF 2014 besteht kein 
Versicherungsschutz für Widerrufe von oder Widersprüche 
gegen Darlehens-, Lebens- und Rentenversicherungsver-
träge(n). Dies gilt selbst dann, wenn der Widerruf oder 
Widerspruch noch nicht erklärt wurde. 
Ausgenommen hiervon sind Darlehens-, Lebens- und 
Rentenversicherungsverträge, die zu einer Zeit abge-
schlossen oder aufgenommen wurden, als bei der vorheri-
gen Versicherung Versicherungsschutz gegen dieses Risi-
ko bestand und der Wechsel zu uns lückenlos erfolgt ist. 
 
4. Leistungsarten: 
Abweichend zu § 2 ARB CIF 2014 gilt mitversichert in den 
vereinbarten Formen des Versicherungsschutzes gem. § 21 
bis § 29 ARB CIF 2014: 
(1) Rechtsschutz im Vertrags- und Sachenrecht gemäß § 2 
d) ARB CIF 2014 für die Wahrnehmung rechtlicher Interes-
sen aus privatrechtlichen Schuldverhältnissen und dingli-
chen Rechten (auch über Internet geschlossene Verträge), 
soweit der Versicherungsschutz nicht in den Leistungsarten 
a), b) oder c) enthalten ist 
a) im privaten und im landwirtschaftlichen Bereich für die 

Wahrnehmung rechtlicher Interessen aus privatrechtli-
chen Schuldverhältnissenn und dinglichen Rechten; 

b) für die Wahrnehmung rechtlicher Interessen aus einge-
gangenen Nebengeschäften. Dies sind: 
aa) alle Nebengeschäfte, die einen unmittelbaren Zu-

sammenhang mit den Büro-, Praxis-, Betriebs-, o-
der Werkstatträumen und deren Einrichtung auf-
weisen, sowie die sich hierauf beziehenden Versi-
cherungsverträge; 

bb) alle sonstigen Versicherungsverträge; 
cc) alle übrigen Produktionsmaschinen, Arbeitsgeräte 

und Hilfsmittel sowie die weiteren zur Gewährleis-
tung des Unternehmenszwecks »eingekauften« 
Dienstleistungen; 

dd) steuerberatende Dienstleistungen sowie 
ee) anwaltliche, sachverständige oder sonstige fachli-

che Beratung oder Vertretung, sofern ein unmittel-
barer Zusammenhang mit einem unter aa) bis dd) 
aufgeführten Nebengeschäft gegeben ist.  

Für die unter cc) bis ee) aufgeführten Nebengeschäfte 
werden die Kosten bis zu einer Versicherungssumme 
von 10.000 Euro übernommen. 

(2) Im Steuer-Rechtsschutz vor Gerichten gemäß § 2 e) 
ARB CIF 2014 im privaten Bereich auch vorgeschaltete 
Einspruchsverfahren vor deutschen Finanzbehörden bis zu 
einer Versicherungssumme von 1.000 EUR. 
(3) Daten-Rechtsschutz für Selbständige, Firmen und Ver-
eine für die gerichtliche Abwehr von Ansprüchen Betroffe-
ner nach dem Bundesdatenschutzgesetz (BDSG) auf Aus-
kunft, Berichtigung, Sperrung und Löschung und für die 
Verteidigung in Verfahren wegen des Vorwurfs einer Straf-
tat oder Ordnungswidrigkeit gemäß §§ 43, 44 BDSG be-
schränkt auf den beruflichen Bereich. 
(4) In Abänderung von § 2 n) ARB CIF 2014 Rechtsschutz 
in Ehesachen für die gerichtliche Wahrnehmung rechtlicher 
Interessen und derjenigen ehelicher oder eingetragener 
Lebenspartners in familienrechtlichen Angelegenheiten 
wegen Scheidung bzw. Aufhebung und Scheidungs- bzw. 
Aufhebungsfolgesachen vor deutschen Familiengerichten; 
die Versicherungssumme je Versicherungsfall beträgt 500 
Euro, es gilt eine Wartezeit von 3 Jahren. 
(5) Rechtsschutz in Unterhaltssachen gem. § 2 n) ARB CIF 
2014 für die Wahrnehmung rechtlicher Interessen in fami-
lienrechtlichen Streitigkeiten wegen gesetzlicher Unter-
haltspflichten und Angelegenheiten der elterlichen Sorge 
einschließlich des Aufenthaltsbestimmungsrechts, sofern 
– im Falle einer gerichtlichen Auseinandersetzung ein 

deutsches Familiengericht zu entscheiden hätte; 
– der Versicherungsschutz nicht in der Leistungsart l) ent-

halten ist. 
Die Versicherungssumme je Versicherungsfall beträgt 
1.000 Euro. 
Für Rechtsschutz in Unterhaltssachen gem. § 2 n) ARB CIF 
2014 gilt eine Wartezeit von 1 Jahr. 
 
5. Asyl-, Ausländer- und Staatsangehörigkeitsrecht 
In Ergänzung zu § 3 ARB CIF 2014 besteht kein Versiche-
rungsschutz für Streitigkeiten in ursächlichem Zusammen-
hang mit Angelegenheiten aus dem Asyl-, Ausländer- und 
Staatsangehörigkeitsrecht. 
 
6. Rechtsschutz über die Vergabe von Studienplätzen : 
In Abänderung von § 2 g) bb) ARB CIF 2014 ist die Versi-
cherungssumme im Verfahren über die Vergabe von Stu-
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dienplätzen auf 500 Euro begrenzt, es gilt eine Wartezeit 
von 3 Jahren. 
 
7. Mediation 
Abweichend von § 5 (1) d) bb) ARB CIF 2014 gelten die 
Kosten für Mediationsverfahren bis 1.500 Euro mitversi-
chert. 
 
8. Versichererwechsel 
Ergänzend zu § 4 a ARB CIF 2014 gilt: 
Ist zum Zeitpunkt der Schadenmeldung unklar, ob ein 
Sachschaden während der Gültigkeit dieser Versicherung 
eingetreten ist oder in die Zuständigkeit der bis dahin be-
stehenden Vorversicherung fällt, werden wir die Schaden-
bearbeitung nicht wegen des fehlenden Nachweises unse-
rer Zuständigkeit ablehnen. 
Können wir uns mit dem Vorversicherer nicht einigen, 
welche Gesellschaft für den Schaden zuständig ist, treten 
wir im Rahmen des mit uns vereinbarten Versicherungs-
schutzes in Vorleistung. Dabei leisten wir jedoch nicht 
mehr, als auch im Falle einer unverändert fortgeführten 
Vorversicherung erbracht worden wäre. Unsere Leistung 
erbringen wir unter der Voraussetzung, dass Sie uns soweit 
wie möglich bei der Klärung des Sachverhaltes unterstützen 
und Ihre diesbezüglichen Ansprüche gegen den Vorversi-
cherer an uns abtreten.  
Sollte sich im Rahmen der Geltendmachung der an uns 
abgetretenen Ansprüche herausstellen, dass der Schaden 
tatsächlich nicht in unsere Zuständigkeit fiel und der Vor-
versicherer ebenfalls nicht oder nur eingeschränkt zur 
Leistung verpflichtet war, können wir von Ihnen die zu viel 
erbrachte Leistung zurückverlangen. 
Bleibt hingegen unklar, welche Gesellschaft für den Scha-
den zuständig ist, erbringen wir auch eine sich gegenüber 
der Vorversicherung ergebende Mehrleistung, sofern fest-
gestellt werden kann, dass es zum Zeitpunkt des Abschlus-
ses bei unserer Gesellschaft noch keine Anzeichen für 
einen bereits eingetretenen Schaden gab. 
Uhrzeit bei Versicherungswechsel: 
Um eine Unterbrechung des Versicherungsschutzes zu 
vermeiden, beginnt der Versicherungsschutz abweichend 
von den Angaben im Versicherungsschein nicht um 12 Uhr, 
sondern bereits um 0 Uhr, falls die Vorversicherung um 0 
Uhr des gleichen Tages bzw. um 24 Uhr des Vortages 
endet. 
 
9. Arbeits-Rechtsschutz (sofern im Versicherungs-
schein vereinbart) 
Abweichend von § 2 b) ARB CIF 2014 gilt nur aa) mitversi-
chert, ausgeschlossen sind § 2 bb) und cc) ARB CIF 2014. 
Die Wartezeit für den Arbeits-Rechtsschutz beträgt 6 Mona-
te. 
 
10. Verkehrs-Rechtsschutz (sofern im Versicherungs-
schein vereinbart) 
a) Als Erweiterung zu § 21 ARB CIF 2014 besteht Versi-

cherungsschutz für den Versicherungsnehmer als Pri-
vatperson 
aa) als Fahrgast, Fußgänger, Radfahrer, als sonsti-

ger Teilnehmer  am öffentlichen Verkehr  (z. B. als 
Reiter, Skater) oder als Sporttreibender bei der 
Ausübung von Freizeitsport (z. B. Skifahrer), ohne 
dass dieser hierbei ein Honorar, Preisgeld oder 
sonstiges Entgelt erhält, 

bb) als Fahrer  jedes Fahrzeugs, das weder ihm gehört, 
noch auf ihn zugelassen oder auf seinen Namen 
mit einem Versicherungskennzeichen versehen ist, 

cc) als Eigentümer oder Halter oder Leasingnehmer  
jedes bei Vertragsabschluss oder während der Ver-
tragsdauer auf ihn zugelassenen, vorübergehend 
zugelassenen oder auf seinen Namen mit einem 
Versicherungskennzeichen versehenen Motorfahr-
zeugs zu Lande sowie als Mieter  jedes von ihm als 
Selbstfahrer-Vermietfahrzeug zum vorübergehen-
den Gebrauch gemieteten Motorfahrzeugs zu Lan-
de, zu Wasser und in der Luft sowie von Anhä-
ngern; 

dd) auch für Motorfahrzeuge zu Lande, die im Eigentum 
des Versicherungsnehmers stehen oder deren Er-
werb zum nicht nur vorübergehenden Eigenge-
brauch bezweckt wird, aber auf Dritte zugelassen 
oder nicht mit einem auf den Namen des Versiche-
rungsnehmers lautenden Versicherungskennzei-
chen versehen sind; 

ee) für alle Personen in ihrer Eigenschaft als berechtig-
te Fahrer oder berechtigte Insassen dieser Motor-
fahrzeuge; in der Leistungsart Rechtsschutz im Ver-
trags- und Sachenrecht umfasst der Versiche-
rungsschutz zusätzlich die Versicherungsverträge, 
die Dritte für die Fahrzeuge des Versicherungs-
nehmers abschließen. 

b) Sofern der Verkehrs-Rechtsschutz für den Versiche-
rungsnehmer als Privatperson geschlossen wird, 
aa) kann der Versicherungsschutz auch vereinbart 

werden für die Familie des Versicherungsnehmers 
in deren Eigenschaft gemäß § 21 (7) a) bis d) ARB 
CIF 2014 als Fahrer, Fahrgast, Fußgänger und 
Radfahrer, sowie alle auf den zur Familie zählen-
den Personenkreis angemeldeten oder auf deren 
Namen mit einem Versicherungskennzeichen ver-
sehenen Motorfahrzeugs zu Lande. Zur Familie 
zählen der eheliche/eingetragene oder im Versiche-
rungsschein genannte sonstige Lebenspartner des 
Versicherungsnehmers, die minderjährigen Kinder 
sowie die unverheirateten, nicht in eingetragener 
oder sonstiger Lebenspartnerschaft lebenden voll-
jährigen Kinder, letztere jedoch längstens bis zu 
dem Zeitpunkt, in dem sie erstmalig eine auf Dauer 
angelegte berufliche Tätigkeit ausüben und hierfür 
ein leistungsbezogenes Entgelt erhalten. 

bb) gilt kein Versicherungsschutz für Fahrzeuge gemäß 
§ 21 (2) und (3) ARB CIF 2014, die gewerblich ge-
nutzt werden, soweit es sich nicht um Pkw, Kombi 
oder Krafträder handelt. 

 
11. Mitversicherung volljähriger Kinder 
In Abänderung von §§ 25 (2) a), 26 (2) a) ARB CIF 2014 gilt 
die Mitversicherung von volljährigen Kindern ohne Alters-
grenze bis zu dem Zeitpunkt, in dem sie erstmalig eine auf 
Dauer angelegte berufliche Tätigkeit ausüben und hierfür 
ein leistungsbezogenes Entgelt erhalten, nur innerhalb der 
häuslichen Gemeinschaft.  
 
12. Summen- und Bedingungsdifferenzdeckung 
Beantragt ein Kunde Anschlussversicherungsschutz mit 
Summen- und Bedingungsdifferenzdeckung für die Recht-
schutzversicherung und besteht zu diesem Zeitpunkt noch 
ein anderweitig gültiger auslaufender Rechtsschutzvertrag, 
so besteht eine Summen- und Bedingungsdifferenzdeckung 
unter folgenden Voraussetzungen und Bedingungen:  
Soweit der beantragte und dokumentierte Versicherungs-
schutz des künftigen Vertrages über den der anderen noch 
bestehenden Rechtsschutzversicherung hinausgeht, ge-
währt der Versicherer dem Versicherungsnehmer Summen- 



- 28 - 

 

B
1

8
-0

3
.2

0
1

7
/0

1
 

und Bedingungsdifferenzdeckung für solche Ereignisse, die 
zukünftig über den Anschlussversicherungsschutz gedeckt 
wären im Rahmen der vereinbarten Versicherungssummen 
und Sublimits für die vereinbarten Deckungserweiterungen 
des Anschlussvertrages. 
a) Eine Leistung aus der Summen- und Bedingungsdiffe-

renzdeckung erfolgt im Anschluss an die anderweitig 
bestehende Rechtsschutzversicherung.  

b) Die Deckung aus der bestehenden Rechtsschutzversi-
cherung geht ausnahmslos diesem Vertrag vor.  

c) Die in diesem Differenzvertrag vereinbarten Selbstbe-
teiligungen und die hier genannten Bedingungen bilden 
den Rahmen für gleichartige Leistungen aus allen Ver-
sicherungsverträgen zusammen.  

d) Leistet der Versicherer aus einer anderen Rechts-
schutzversicherung nicht, weil der Versicherungsneh-
mer mit der Zahlung des Beitrages im Verzug war oder 
eine Obliegenheit verletzt wurde, so wird dadurch der 
Umfang der Summen- und Bedingungsdifferenzde-
ckung nicht vergrößert.  

Der Versicherungsschutz für die Summen- und Bedin-
gungsdifferenzdeckung gilt längstens für 12 Monate ab 
Antragseingang und endet automatisch mit dem Beginn des 
endgültigen Versicherungsvertrages. Er entfällt grundsätz-
lich rückwirkend ab Beginn, wenn der endgültige Vertrag 
gleich aus welchem Grund oder wessen Verschulden nicht 
zustande kommt. Sollte dieser Fall eintreten, so kann zu-
dem der Differenzbeitrag für den Zeitraum des Differenz-
versicherungsschutzes anteilig auf Basis des nicht zustan-
de gekommenen Anschlussvertrages erhoben werden.  
Beide Vertragsparteien haben das Recht, die Summen- und 
Bedingungsdifferenzdeckung während der Laufzeit mit 
Monatsfrist zu kündigen.  
Bei Eintritt eines Versicherungsfalles hat der Versiche-
rungsnehmer unverzüglich 
– den Versicherungsfall dem Versicherer anzuzeigen, 

sofern bereits für den Versicherungsnehmer erkennbar 
ist, dass der anderweitige Versicherer nicht oder teilweise 
leistet. 

– den Versicherungsfall dem Versicherer spätestens dann 
anzuzeigen, wenn der anderweitige Versicherer den Ver-
sicherungsschutz ganz oder teilweise versagt hat.  

Der Versicherungsnehmer hat im Übrigen jede zumutbare 
Untersuchung über Ursachen und Höhe des Schadens und 
über die Versicherungspolice sowie die Versicherungsbe-

dingungen und den Umfang der Entschädigungspflicht zu 
gestatten, jede hierzu dienliche Auskunft und Vollmacht zu 
erteilen oder erteilen zu lassen und Belege beizubringen. 
Das gilt insbesondere für Nachweise und Leistungen ande-
rer Versicherer. Ansonsten muss der Versicherungsschutz 
entfallen. 
 
13. Senioren-Rechtsschutz 
Sofern der Versicherungsnehmer das 55. Lebensjahr voll-
endet hat und im Rechtsschutz nach §§ 25, 26 ARB CIF 
2014 der Senioren-Rechtsschutz im Versicherungsschein 
dokumentiert wurde, gilt zusätzlich mitversichert:  
– Vereins-Rechtsschutz im unmittelbaren Zusammenhang 

mit Beitrags- oder Bestandsstreitigkeiten aus der Mit-
gliedschaft in einem eingetragenen Verein, dessen sat-
zungsgemäßer Zweck die Förderung von Freizeitsport, 
Musik oder Gesang ist. 

  
14. Single-Rechtsschutz 
Sofern im Rechtsschutz nach §§ 25, 26 ARB CIF 2014 der 
Single-Rechtsschutz im Versicherungsschein dokumentiert 
wurde, gilt folgendes: 
Abweichend zu §§ 25 (1), 26 (1) ARB CIF 2014 besteht 
Versicherungsschutz nur für den Versicherungsnehmer. 
 
15. Leistungsgarantie und Geltung von Leistungsver-
besserungen 
a) Der Versicherer garantiert, dass die dieser Rechts-

schutzversicherung zugrunde liegenden Allgemeinen 
Bedingungen für die Rechtsschutzversicherung (ARB 
CIF 2014) und besonderen Bedingungen für die 
Rechtsschutzversicherung (BB RS CIF Classic 2014, 
Stand: November 2014) ausschließlich zum Vorteil der 
Versicherungsnehmer von den durch den Gesamtver-
band der Versicherungswirtschaft (GDV) empfohlenen 
Bedingungen (ARB 2012, Stand: Oktober 2014) sowie 
den Empfehlungen des Arbeitskreises Beratungspro-
zesse (Rechtsschutz-Risikoanalyse, Stand 10.06.2014) 
zum jeweils aktuellen Stand abweichen..  

b) In die Allgemeinen Vertragsbedingungen oder die 
Besonderen Bedingungen für das jeweilige Produkt 
aufgenommene spätere Leistungsverbesserungen gel-
ten automatisch für den Bestand, sofern die Leistungs-
erweiterung nicht mit einer Beitragserhöhung verbun-
den war. 
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Spezial-Straf-Rechtsschutz 
in Ergänzung zu §§ 25, 26 ARB CIF 2014 

 
§ 1 Gegenstand 

(1) Der Versicherer trägt die unter § 5 aufgeführten 
Kosten in Straf- und Ordnungswidrigkeitenverfahren 
sowie in standes- und disziplinarrechtlichen Verfahren, 
wenn im Zusammenhang mit der im Versicherungsver-
trag genannten Tätigkeit oder eines darauf bezogenen 
Ehrenamtes bzw. eines beruflichen oder privaten Tuns 
oder Unterlassens des Versicherten in Straf- und Ord-
nungswidrigkeitenverfahren gegen diese ermittelt wird, 
Versicherte beschuldigt oder als Zeugen vernommen 
werden oder standes- oder disziplinarrechtliche Verfah-
ren gegen Versicherte eingeleitet werden. 
(2) Geht es in Strafverfahren um eine Straftat, deren 
fahrlässige Begehung nicht strafbar ist, besteht mit 
Ausnahme der Kosten für den Zeugenbeistand - § 5 
(2)b) – nur dann Versicherungsschutz, wenn der Versi-
cherungsnehmer selbst betroffen ist oder der Rechts-
schutzgewährung zustimmt und es nicht um ein Ver-
brechen (ausgenommen jedoch Vorwürfe gemäß § 370 
a AO) geht. 
(3) Soweit in den Bestimmungen nichts anderes gere-
gelt ist, gelten für den Versicherungsschutz die §§ 4-20 
ARB CIF 2014. 

§ 2 Versicherte 

(1) Versicherungsschutz besteht für die Versicherten. 
Versicherte sind der Versicherungsnehmer und die im 
Versicherungsvertrag genannten sonstigen natürlichen 
oder juristischen Personen. Seine gesetzlichen Vertre-
ter und sämtliche Betriebsangehörige einschließlich der 
Betriebsärzte, Praktikanten und Leiharbeiter sind bei 
Verstößen, die sie in Ausübung ihrer dienstlichen Ver-
richtung für den Versicherungsnehmer begehen oder 
begangen haben sollen ebenfalls mitversichert 
Für Betriebsangehörige besteht Versicherungsschutz 
auch, soweit sie im Betrieb des Versicherungsnehmers 
tätig werden in der Eigenschaft als Fachkräfte für Ar-
beitssicherheit (gemäß Arbeitssicherheitsgesetz), Si-
cherheitsbeauftragte (gemäß § 719 RVO), Immissions-
schutzbeauftragte, Datenschutzbeauftragte, Strahlen-
schutzbeauftragte, Beauftragte für Gewässerschutz 
und/oder Abfallbeseitigung und dergleichen. 
Für Ärzte besteht Versicherungsschutz auch bei Erste-
Hilfe-Leistungen. Versicherungsschutz erhalten auch 
die aus den Diensten des Versicherungsnehmers aus-
geschiedenen Personen für Rechtsschutzfälle, die sich 
auf ihrer früheren Tätigkeit für den Versicherungsneh-
mer ergeben, solange der Versicherungsnehmer der 
Rechtsschutzgewährung zustimmt. 
Niederlassungen (Betriebsstätten einschließlich Lager, 
Verkaufsbüro und dergleichen) sind mitversichert, so-
weit sie nicht rechtlich selbständig sind. 
(2) Die den Versicherungsnehmer betreffenden Best-
immungen gelten sinngemäß auch für die übrigen Ver-
sicherten. Der Versicherungsnehmer kann jedoch wi-

dersprechen, wenn ein anderer Versicherter Rechts-
schutz verlangt. 
(3) Ändert sich die versicherte Tätigkeit oder wird diese 
dadurch beendet, dass der Versicherungsnehmer in ei-
ner anderen nach diesen Versicherungsbedingungen 
versicherbaren Eigenschaft bei derselben oder einer 
anderen juristischen Person tätig wird, erstreckt sich 
der Versicherungsschutz auch auf die neue Tätigkeit. 
Eine neue Tätigkeit ist dem Versicherer innerhalb einer 
Frist von drei Monaten anzuzeigen. 
Sofern die neue Tätigkeit nach dem Tarif des Versiche-
rers aber nicht übernommen wird, hat der Versicherer 
das Recht, den Vertrag innerhalb eines Monats ab 
Kenntnisnahme mit einer Frist von einem Monat zu 
kündigen. 
Beruht eine verspätete Anzeige auf grober Fahrlässig-
keit, kann der Versicherer je nach der Schwere des 
Verschuldens des VN entsprechend die Leistung im 
Verhältnis kürzen. 
Weist der Versicherungsnehmer nach, dass die verspä-
tete Meldung nicht grob fahrlässig war, bleibt der Versi-
cherungsschutz uneingeschränkt bestehen. 

§ 3 Ausgeschlossene Rechtsangelegenheiten 

(1) Bei Straftaten entfällt rückwirkend der Versiche-
rungsschutz, wenn der Versicherte rechtskräftig wegen 
Vorsatzes verurteilt wird. Der Versicherte ist dann ver-
pflichtet, den Versicherer die Kosten zu erstatten, der 
dieser für die Verteidigung wegen des Vorwurfs eines 
vorsätzlichen Verhaltens getragen hat. 
(2) Versicherungsschutz besteht nicht in Straf- und 
Ordnungswidrigkeitenverfahren, wenn es 
a) ausschließlich darum geht, als Führer von Kraftfahr-
zeugen eine verkehrsrechtliche Bestimmung für den 
Straßenverkehr verletzt zu haben; 
b) darum geht, eine Vorschrift des Kartellrechts sowie 
eine andere Straf- oder Ordnungswidrigkeitenvorschrift 
verletzt zu haben, welche in unmittelbarem Zusammen-
hang mit Kartellverfahren verfolgt wird. 
(3) Der sonst weltweit gewährte Versicherungsschutz 
ist für als Gewerbetreibende/Selbstständige Versicherte 
auf den örtlichen Geltungsbereich des § 6 (1) ARB CIF 
2014 beschränkt. 

§ 4 Voraussetzungen für den Anspruch auf Rechts-
schutz 

Anspruch auf Rechtschutz besteht nach Eintritt eines 
Rechtsschutzfalls innerhalb des vereinbarten Zeit-
raums. 
(1) Als Rechtsschutzfall für die Straf- und Ordnungswid-
rigkeitenverfahren gilt die Einleitung eines Ermittlungs-
verfahrens gegen den Versicherten. Als eingeleitet gilt 
ein Ermittlungsverfahren, wenn es bei der zuständigen 
Behörde als solches verfügt ist. 
(2) Als Rechtsschutzfall für den Zeugenbeistand gilt die 
mündliche oder schriftliche Aufforderung an den Versi-
cherten zur Zeugenaussage. 
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(3) Als Rechtsschutzfall für die standes- und disziplinar-
rechtlichen Verfahren gilt die Einleitung eines standes- 
oder disziplinarrechtlichen Verfahrens gegen den Versi-
cherten. 
(4) Wird in demselben Ermittlungsverfahren gegen 
mehrere Versicherte ermittelt oder werden in demsel-
ben Ermitt-lungs-, Straf- oder Ordnungswidrigkeitenver-
fahren mehrere Versicherte zur Zeugenaussage aufge-
fordert, handelt es sich um denselben und nicht um je-
weils einen neuen Rechtsschutzfall. 
(5) Endet der Versicherungsvertrag durch Berufsaufga-
be des Versicherungsnehmers, wird dem Versicherten 
Versicherungsschutz auch für Rechtsschutzfälle ge-
währt, die innerhalb von drei Jahren nach Beendigung 
des Versicherungsvertrags eintreten und im Zusam-
menhang mit der im Versicherungsvertrag genannten 
Tätigkeit des Versicherungsnehmers stehen. 

§ 5 Leistungsumfang 

Der Versicherer trägt 
(1) Verfahrenskosten 
Die dem Versicherten auferlegten Kosten der versicher-
ten Verfahren einschließlich Strafvollstreckungsverfah-
ren. 
(2) Rechtsanwaltskosten 
Im Rahmen der versicherungsvertraglichen Vereinba-
rungen die angemessene Vergütung sowie die üblichen 
Auslagen eines vom Versicherten beauftragten Rechts-
anwaltes für 
a) Die Verteidigung des Versicherten in Straf- und Ord-
nungswidrigkeitenverfahren einschließlich Strafvollstre-
ckungsverfahren; 
b) den Zeugenbeistand in Straf- und Ordnungswidrig-
keitenverfahren, wenn der Versicherte als Zeuge ver-
nommen wird und die Gefahr einer Selbstbelastung an-
genommen werden muss; 
c) eine verwaltungsrechtliche Tätigkeit des Rechtsan-
walts, welche dazu dient, die Verteidigung in eingeleite-
ten Straf- und Ordnungswidrigkeitenverfahren, die vom 
Versicherungsschutz erfasst werden, zu unterstützen; 
d) die Verteidigung des Versicherten in standes- und 
disziplinarrechtlichen Verfahren. 
Die Angemessenheit der zwischen dem Rechtsanwalt 
und dem Versicherten vereinbarten Vergütung prüft der 
Versicherer in entsprechender Anwendung von § 4 Ab-
satz 4 des Rechtsanwaltsvergütungsgesetzes (RVG). 
Nach dieser Vorschrift kann eine mit dem Rechtsanwalt 

vereinbarte Vergütung, die unter Berücksichtigung aller 
Umstände unangemessen hoch ist, auf den angemes-
senen Betrag gekürzt werden. 
Für die außergerichtliche Interessenwahrnehmung ent-
standene Rechtsanwaltskosten gelten insbesondere als 
unangemessen, wenn diese je Versicherungsfall und 
versicherter Person das 20-fache der gesetzlichen 
Höchstgebühr überschreiten. 
(3) Reisekosten des Rechtsanwalts 
Für notwendige Reisen des Rechtsanwalts des Versi-
cherten an den Ort des zuständigen Gerichts oder den 
Sitz der für den vom Versicherungsschutz erfassten 
Verfahren zuständigen Behörde. Die Reisekosten wer-
den bis zur Höhe der für Geschäftsreisen von deut-
schen Rechtsanwälten geltenden Sätze übernommen. 
 
(4) Sachverständigenkosten 
Im Rahmen der versicherungsvertraglichen Vereinba-
rungen die angemessenen Kosten der vom Versicher-
ten in Auftrag gegebenen Sachverständigengutachten, 
die für seine Verteidigung in Straf- und Ordnungswid-
rigkeitenverfahren erforderlich sind. 
(5) Reisekosten der Versicherten ins Ausland 
Die Reisekosten des Versicherten für Reisen an den 
Ort des zuständigen ausländischen Gerichts, wenn die-
ses das persönliche Erscheinen der Person angeordnet 
hat. Die Reisekosten werden bis zur Höhe der für Ge-
schäftsreisen von deutschen Rechtsanwälten geltenden 
Sätze übernommen. 
(6) Übersetzungskosten 
Der Versicherer sorgt für die Übersetzung der für die 
Verteidigung und den Zeugenbeistand im Ausland not-
wendigen schriftlichen Unterlagen und trägt die dabei 
anfallenden Kosten sowie die Kosten eines notwendi-
gen Übersetzers (Dolmetschers). 
(7) Nebenklagen 
Die gesetzliche Vergütung des für den gegnerischen 
Nebenkläger tätigen Rechtsanwalts, soweit der Versi-
cherte durch deren Übernahme eine Einstellung des 
gegen ihn anhängigen Strafverfahrens erreicht hat, ob-
wohl ein hinreichender Tatverdacht fortbestand. 
(8) Firmenstellungnahme 
Die angefallenen Kosten, damit gegebenenfalls durch 
eine Firmenstellungnahme die Ausweitung des Ermitt-
lungsverfahrens auf Betriebsangehörige vermieden 
werden kann. 
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I. Allgemeine Bestimmungen

§ 1 Name, Sitz, Rechtsstellung

Die im Jahre 1870 gegründete GVO Gegenseitigkeit Versicherung Ol-
denburg VVaG mit dem Sitz in Oldenburg (Oldb.) ist ein Versicherungs-
verein auf Gegenseitigkeit.
§ 2 Zweck

(1) Gegenstand des Versicherungsunternehmens ist der unmittelbare 
und mittelbare Betrieb aller Versicherungszweige und -arten mit Aus-
nahme der Kranken- und Lebensversicherung. Neben Versicherungsge-
schäften betreibt die Gesellschaft Geschäfte, die hiermit in unmittelba-
rem Zusammenhang stehen.
(2) Der Versicherungsverein darf in den von ihm betriebenen Versiche-
rungszweigen anderen Gesellschaften Rückversicherung bis zur Höhe 
von 10% der Beitragseinnahmen aus den Mitgliederversicherungen 
bieten. 
(3) Der Versicherungsverein ist berechtigt, Versicherungsverträge 
auch gegen feste Beiträge abzuschließen. Solche Nichtmitglieder-Versi-
cherungen dürfen 15 % der Beitragseinnahmen aus den Mitgliederver-
sicherungen nicht übersteigen.
(4) Der Versicherungsverein hat das Recht, durch seine Organisation 
Versicherungen in den Versicherungszweigen und -arten zu vermit-
teln, die er selbst nicht betreibt.
§ 2 a Gründungsstock

(1) Der Versicherungsverein hat einen Gründungsstock in Höhe von  
430.000,- €. Die Einzahlung auf den Gründungsstock ist in voller Höhe 
erfolgt.
(2) Der Gründungsstock wird mit 4% per anno verzinst. Dem Garanten 
werden keinerlei Rechte auf Teilnahme an der Verwaltung des Versi-
cherungsvereins eingeräumt.
(3) Der Gründungsstock wird für die Zeit ab Vertragsschluss bis zum 
01. Januar 2018 überlassen. Eine Kündigung ist nicht möglich.
(4) Die Tilgung darf nur aus den Jahreseinnahmen und nur so weit 
erfolgen, wie die Verlustrücklage gem. § 37 VAG seit Erhalt des nach-
träglichen Gründungsstocks angewachsen ist. Soweit eine Tilgung 
hiernach nicht zulässig ist, ist der Rückzahlungsanspruch mit dem 
gesetzlichen Zinssatz zu verzinsen. Im Falle der Abwicklung oder In-
solvenz des Versicherungsvereins darf der Gründungsstock erst getilgt 
werden, wenn die Ansprüche sämtlicher anderer Gläubiger befriedigt 
sind oder hierfür Sicherheit geleistet ist.
§ 3 Geschäftsjahr und Bekanntmachungen

(1) Das Geschäftsjahr ist das Kalenderjahr.
(2) Die durch Gesetz oder Satzung vorgeschriebenen Bekanntmachun-
gen werden im elektronischen Bundesanzeiger veröff entlicht. 
II. Mitgliedschaft

§ 4

(1) Die Mitgliedschaft besteht von Beginn bis zum Ende eines
Versicherungsverhältnisses.
(2) Ausgeschiedene Mitglieder haben keinen Anspruch auf das Vermögen.
III. Organe

§ 5

Die Organe des Versicherungsvereins sind:
1. der Vorstand,
2. der Aufsichtsrat,
3. die Mitgliedervertreter-Versammlung.
Der Vorstand

§ 6

(1) Der Vorstand besteht aus mindestens zwei Personen. Im Übrigen 
bestimmt der Aufsichtsrat die Zahl der Vorstandsmitglieder. Bei einem 
mindestens vierköpfi gen Vorstand gibt bei Stimmengleichheit die Stim-
me des Vorsitzenden den Ausschlag.

(2) Das Verhältnis der Mitglieder des Vorstandes zum Versicherungs-
verein regelt sich nach den Anstellungsverträgen und der Geschäfts-
ordnung.
(3) Der Vorstand kann mit Genehmigung des Aufsichtsrates Prokuris-
ten bestellen.
(4) Der Versicherungsverein wird durch zwei Vorstandsmitglieder ge-
meinschaftlich oder durch ein Vorstandsmitglied gemeinschaftlich mit 
einem Prokuristen vertreten.
Der Aufsichtsrat

§ 7

(1) Der Aufsichtsrat besteht aus sechs Personen, die Mitglieder des 
Versicherungsvereins sein müssen. Sie werden von der Mitglieder-
vertreter-Versammlung bis zur Beendigung der Mitgliedervertreter-
Versammlung gewählt, die über die Entlastung für das vierte volle Ge-
schäftsjahr nach der Wahl beschließt. Das Amt beginnt mit Annahme 
der Wahl und erlischt mit Zeitablauf.
(2) Scheiden Aufsichtsratsmitglieder vor Ablauf ihrer Amtsdauer aus, 
so bedarf es der Einberufung einer nicht regelmäßigen Mitgliederver-
treter-Versammlung zur Vornahme der Ersatzwahl nur dann, wenn we-
niger als drei Mitglieder verblieben sind. Die Amtsdauer dieser Mitglie-
der währt so lange, wie das Amt der Ausgeschiedenen gewährt hätte, 
an deren Stelle sie getreten sind.
§ 8

(1) Unmittelbar nach jeder Mitgliedervertreter-Versammlung, in der 
Wahlen zum Aufsichtsrat durchgeführt worden sind, fi ndet eine Sit-
zung des Aufsichtsrates statt, zu der eine förmliche schriftliche Einla-
dung nicht ergeht. In dieser Sitzung werden unter Vorsitz des ältesten 
Mitglieds der Vorsitzende und sein Stellvertreter gewählt.
(2) Zu weiteren Sitzungen tritt der Aufsichtsrat auf schriftliche, münd-
liche, telefonische oder telegrafi sche Einladung des Vorsitzenden zu-
sammen. Der Aufsichtsrat ist beschlussfähig, wenn einschließlich des 
Vorsitzenden oder seines Stellvertreters mindestens drei Mitglieder 
versammelt sind.
(3) Die Beschlüsse werden mit Stimmenmehrheit der anwesenden Mit-
glieder gefasst. Bei Stimmengleichheit gibt die Stimme des Vorsitzen-
den den Ausschlag. 
(4)  Den Willen des Aufsichtsrates erklärt der Vorsitzende.
§ 9

Die Aufsichtsratsmitglieder erhalten eine jährliche Vergütung entspre-
chend § 113 AktG. Außerdem haben sie Anspruch auf Erstattung von 
Barauslagen und Reisekosten.
Mitgliedervertreter-Versammlung

§ 10

(1) Die Mitgliedervertreter-Versammlung vertritt als oberstes Organ 
des Versicherungsvereins die Gesamtheit der Mitglieder.
(2) Sie besteht aus sechsunddreißig für fünf aufeinanderfolgende re-
gelmäßige Mitgliedervertreter-Versammlungen gewählten ehrenamt-
lichen Mitgliedern. Jeweils im fünften Jahr wählt eine Mitgliederver-
sammlung bis spätestens Ende April dieses Jahres die Mitglieder der 
Mitgliedervertreter-Versammlung. Alle Mitglieder sind zu dieser Mit-
gliederversammlung spätestens einen Monat vor dem Versammlungs-
termin durch Bekanntmachung im elektronischen Bundesanzeiger und 
in mindestens einer Tageszeitung (Nordwest-Zeitung) einzuladen. Die 
Einladung im elektronischen Bundesanzeiger muss den vom Vorstand 
im Einvernehmen mit dem Aufsichtsrat aufgestellten Wahlvorschlag 
enthalten und gleichzeitig dazu auff ordern, weitere Wahlvorschläge 
spätestens zwei Wochen vor der Mitgliederversammlung einzureichen. 
Ein Wahlvorschlag muss von zweihundert Mitgliedern unter Angabe 
der Versicherungsschein-Nummer unterzeichnet sein. Das Wahlrecht 
kann nur persönlich ausgeübt werden.

Satzung in der Fassung vom 10. Juli 2012, zuletzt genehmigt durch 

die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht am 17. August 2012.
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(3) Die Mitgliederversammlung wählt außerdem sechsunddreißig Mit-
gliedervertreter als Ersatzmitglieder. Nr. 2 gilt entsprechend. 
(4) Der Mitgliedervertreter-Versammlung kann nur angehören, wer 
Mitglied des Versicherungsvereins, volljährig und im Besitz der bür-
gerlichen Ehrenrechte ist. Weiter können ihr Vertreter öff entlicher und 
privater Verwaltungen, die bei dem Versicherungsverein versichert 
sind, angehören.
(5) Scheidet ein Mitglied der Mitgliedervertreter-Versammlung vor-
zeitig aus, so tritt für die restliche Amtsdauer – in der listenmäßigen 
Reihenfolge der Ernennung – ein Ersatzmitglied ein.
§ 11

(1) Die regelmäßig einmal jährlich stattfi ndende Mitgliedervertreter-
Versammlung wird durch den Vorstand einberufen.
(2) Nicht regelmäßige Mitgliedervertreter-Versammlungen sind einzu-
berufen, wenn
– der Aufsichtsrat oder der Vorstand dies beschließen, oder 
– wenn es von mindestens einem Drittel der Mitglieder der Mit- 
 gliedervertreter-Versammlung schriftlich verlangt worden ist.
(3) Eine nicht regelmäßige Mitgliedervertreter-Versammlung muss 
binnen zwei Monaten einberufen werden.
§ 12

(1) Die Einberufung zur Mitgliedervertreter-Versammlung erfolgt
– durch Bekanntmachung im elektronischen Bundesanzeiger  
 oder 
– durch eingeschriebenen Brief an die Mitgliedervertreter.
(2) Die Einberufung muss mindestens einen Monat vor der Mitglieder-
vertreter-Versammlung erfolgen. Der Tag der Bekanntmachung bzw. 
der Absendung und der Tag der Mitgliedervertreter-Versammlung wer-
den dabei nicht mitgerechnet.
§ 13

Das Stimmrecht kann nur in Person ausgeübt werden. Jede ordnungs-
mäßig einberufene Mitgliedervertreter-Versammlung ist ohne Rück-
sicht auf die Zahl der Erschienenen beschlussfähig.
§ 14

Rechte, die das Gesetz einer Minderheit von Mitgliedern einräumt, ste-
hen einer Minderheit von mindestens einem Drittel der Mitglieder der 
Mitgliedervertreter-Versammlung zu.
§ 15

(1) Den Vorsitz in der Mitgliedervertreter-Versammlung führt der Vor-
sitzende des Aufsichtsrates oder sein Stellvertreter oder ein von den 
erschienenen Mitgliedern des Aufsichtsrates aus ihrer Mitte gewähltes 
Mitglied.
(2) Ist kein Mitglied des Aufsichtsrates erschienen, so eröff net das dem 
Lebensalter nach älteste Mitglied die Versammlung und lässt von ihr 
einen Vorsitzenden wählen.
(3) Der Versammlungsleiter bestimmt die Art der Abstimmung und die 
Reihenfolge der einzelnen Verhandlungsgegenstände.
§ 16

Beschlüsse werden mit Mehrheit der bei der Beschlussfassung abgege-
benen Stimmen gefasst, soweit nicht das Gesetz oder die Satzung eine 
qualifi zierte Mehrheit verlangen. Ergibt sich bei einer Wahl Stimmen-
gleichheit, so entscheidet das Los.
§ 17

Die Mitglieder des Versicherungsvereins können bis zum 1. Januar je-
den Jahres bei dem Vorstand schriftlich Anträge stellen, über die die 
Mitgliedervertreter-Versammlung Beschlüsse fasst und zur Begrün-
dung ein Mitglied desVersicherungsvereins in die Mitgliedervertreter-
Versammlung entsenden. Die Vorschläge oder Anträge müssen von 
mindestens zweihundert Mitgliedern des Versicherungsvereins unter-
zeichnet sein.
IV. Rechnungslegung, Verlustrücklage,

Vermögensverwaltung

§ 18 Beiträge
Die Mitglieder entrichten die Beiträge im Voraus.
§ 19 Nachschüsse
(1) Reichen die Einnahmen sowie die Rückstellungen, die verfügbaren 
Rücklagen und der Gründungsstock zur Deckung der Ausgaben in ei-
nem Geschäftsjahr nicht aus, so sind die Mitglieder zu Nachschüssen 
bis zur Höhe eines Jahresbeitrages verpfl ichtet.
(2) Jedes Mitglied hat zu dem Nachschuss nach dem Verhältnis seines 
Beitrages und nach dem Verhältnis der Zeit, auf die er in dem Jahre, 
für das der Nachschuss ausgeschrieben wird, versichert war, beizutra-
gen. Teile von Monaten werden dabei als volle Monate gerechnet. Zu 
den Nachschüssen haben auch die im Laufe des Geschäftsjahres ausge-
schiedenen Mitglieder beizutragen.
(3) Zur Zahlung des Nachschusses sind die Mitglieder in derselben Wei-
se aufzufordern, wie zur Zahlung der laufenden Jahresbeiträge. Die 

Verzugsfolgen richten sich nach § 39 des Versicherungsvertragsgeset-
zes.
(4) Über die Festsetzung der Nachschüsse und deren Höhe entscheidet 
der Vorstand im Einvernehmen mit dem Aufsichtsrat.
§ 20 Verlustrücklage

(1) Zur Deckung von Verlusten aus dem Geschäftsbetrieb wird eine Ver-
lustrücklage gemäß § 37 VAG mindestens in Höhe der Nettobeiträge 
des letzten Geschäftsjahres gebildet.
(2) Mindestens ist ihr jährlich ein Betrag in Höhe von 1,5% der Brut-
tobeiträge abzüglich Rückversicherungsbeiträge zuzuweisen, bis 50% 
der Bruttobeiträge erreicht sind.
(3) Nach Erreichung bzw. Wiedererreichung des Mindestbetrages sind 
ihr nur noch ein Drittel der gesamten Erträge des nichtversicherungs-
technischen Geschäfts zuzuweisen. Mit Genehmigung der Aufsichts-
behörde kann der Versicherungsverein im einzelnen Geschäftsjahr die 
Zuführungen hiervon abweichend regeln.
(4) Weitere Zuweisungen an die Verlustrücklage, auch über die Min-
destverlustrücklage hinaus oder an eine freie Rücklage, können vom 
Vorstand mit Zustimmung des Aufsichtsrates beschlossen werden.
(5) Die Verlustrücklage darf innerhalb eines Geschäftsjahres nur bis 
zur Hälfte ihres Bestandes in Anspruch genommen werden. Die Ent-
nahme ist nur zulässig, wenn andere Mittel zur Deckung eines außer-
gewöhnlichen Jahresbedarfs, insbesondere auch aus der Rückstellung 
für den schwankenden Jahresbedarf, nicht zur Verfügung stehen.
(6) Im Falle der Inanspruchnahme ist die Verlustrücklage gemäß Nr. 2 
wieder aufzufüllen.
§ 21 Überschuss

(1) Soweit der in einem Geschäftsjahr erzielte Überschuss nicht der 
Schwankungsrückstellung, der Verlustrücklage (§ 20) oder einer frei-
en Rücklage zugeführt wird, ist er den Mitgliedern als Beitragsrückge-
währ im Rahmen der für die einzelnen Versicherungszweige gebilde-
ten Abrechnungsverbände zurückzuerstatten.
(2) Die Beitragsrückgewähr kann den Mitgliedern auf die Beiträge und 
Nachschüsse des folgenden Geschäftsjahres angerechnet, in bar aus-
gezahlt oder einer Rückstellung für Beitragsrückerstattung zugeführt 
werden. Wird eine solche gebildet, darf sie keinem anderen Zweck als 
dem der Beitragsrückerstattung dienen.
(3) Die Verteilung der Beitragsrückerstattung, die abhängig gemacht 
werden kann von einer bestimmten ununterbrochenen Laufzeit des 
Versicherungsvertrages und vom Schadenverlauf, erfolgt im Verhält-
nis zur Höhe des Jahresbeitrages, der bei Ausschüttung zu zahlen ist. 
Im Laufe des Geschäftsjahres ausgeschiedene Mitglieder sind hierbei 
ausgeschlossen.
(4) Beträge von weniger als 10,23 € oder bis zu 10% des Beitrages brau-
chen nicht ausgeschüttet zu werden.
V. Entlastung

§ 22

Die Mitgliedervertreter-Versammlung hat binnen acht Monaten nach 
Schluss des Geschäftsjahres über die Entlastung des Vorstandes und 
des Aufsichtsrates sowie über die Überschussverteilung und im Falle 
des § 172 AktG auch die Feststellung des Jahresabschlusses zu beschlie-
ßen. 
VI. Änderungen und Aufl ösung

§ 23 Änderung der Satzung

(1) Die Satzung kann nur geändert werden, wenn mindestens zwei 
Drittel der zur Mitgliedervertreter-Versammlung erschienenen Mitglie-
dervertreter zustimmen.
(2) Beschlüsse über Änderungen der Satzung bedürfen der Genehmi-
gung der Versicherungsaufsichtsbehörde.
(3) Der Aufsichtsrat ist ermächtigt, Änderungen der Satzung, die nur 
die Fassung betreff en, vorzunehmen. Er ist weiterhin ermächtigt, für 
den Fall, dass die Aufsichtsbehörde Änderungen verlangt, bevor sie 
einen Änderungsbeschluss der Mitgliedervertreter-Versammlung ge-
nehmigt, dem zu entsprechen. Diese vorläufi gen Maßnahmen sind der 
nächsten Mitgliedervertreter-Versammlung zur Beschlussfassung vor-
zulegen.
§ 24 Einführung und Änderung der Versicherungsbedingungen

Der Vorstand ist berechtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrates Allge-
meine Versicherungsbedingungen einzuführen oder zu ändern.
§ 25 Aufl ösung

Die Aufl ösung des Versicherungsvereins kann nur von zwei Mitglie-
dervertreter-Versammlungen beschlossen werden. Sie sind in einem 
Abstand von mindestens einem Monat abzuhalten. Diese Mitglieder-
vertreter-Versammlungen sind beschlussfähig bei Anwesenheit von 
mindestens zwei Drittel aller Mitgliedervertreter. Die Beschlüsse be-
dürfen einer Mehrheit von drei Viertel der abgegebenen Stimmen und 
der Zustimmung der Versicherungsaufsichtsbehörde.
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Merkblatt zur Datenverarbeitung und Einwilligungser klärung 
nach dem Bundesdatenschutzgesetz (BDSG) 

Stand: 01.01.2017 
 

Vorbemerkung 
Versicherungsgesellschaften und für sie Versicherungsge-
schäfte abwickelnde Unternehmen wie die ConceptIF kön-
nen heute ihre Aufgaben nur noch mit Hilfe der elektroni-
schen Datenverarbeitung (EDV) erfüllen. Nur so lassen sich 
Vertragsverhältnisse korrekt, schnell und wirtschaftlich 
abwickeln; auch bietet die EDV einen besseren Schutz der 
Versichertengemeinschaft vor missbräuchlichen Handlun-
gen als die bisherigen manuellen Verfahren. Die Verarbei-
tung der uns bekannt gegebenen Daten zu Ihrer Person 
wird durch das Bundesdatenschutzgesetz (BDSG) geregelt. 
Danach ist die Datenverarbeitung und -nutzung zulässig, 
wenn das BDSG oder eine andere Rechtsvorschrift sie 
erlaubt oder wenn der Betroffene eingewilligt hat. 
Das BDSG erlaubt eine Datenverarbeitung und -nutzung 
stets, wenn dies im Rahmen der Zweckbestimmung eines 
Vertragsverhältnisses oder vertragsähnlichen Vertrauens-
verhältnisses geschieht oder soweit es zur Wahrung be-
rechtigter Interessen der speichernden Stelle erforderlich ist 
und kein Grund zu der Annahme besteht, dass das schutz-
würdige Interesse des Betroffenen an dem Ausschluss der 
Verarbeitung oder Nutzung überwiegt. 

Einwilligungserklärungen  
Unabhängig von dieser im Einzelfall vorzunehmenden 
Interessenabwägung und im Hinblick auf eine sichere 
Rechtsgrundlage für die Datenverarbeitung ist in Ihren 
Versicherungsantrag eine Einwilligungserklärung nach dem 
BDSG sowie die Einwilligungserklärung zur Bonitätsabfrage 
aufgenommen worden. Diese gilt über die Beendigung des 
Versicherungsvertrages hinaus, endet jedoch – außer in der 
Lebens- und Unfallversicherung – schon mit Ablehnung des 
Antrags oder durch Ihren jederzeit möglichen Widerruf. 
Wird die Einwilligungserklärung bei Antragstellung ganz 
oder teilweise gestrichen, kommt es u. U. nicht zu einem 
Vertragsabschluss. Trotz Widerruf oder ganz bzw. teilweise 
gestrichener Einwilligungserklärung kann eine Datenverar-
beitung und -nutzung in dem begrenzten gesetzlich zulässi-
gen Rahmen, wie in der Vormerkung beschrieben, erfolgen. 

Schweigepflichtentbindungserklärung  
Daneben setzt auch die Übermittlung von Daten, die wie z. 
B. bei einem Arzt, einem Berufsgeheimnis unterliegen, eine 
spezielle Erlaubnis des Betroffenen (Schweigepflichtentbin-
dung) voraus. In der Lebens- und Unfallversicherung (Per-
sonenversicherung) ist daher im Antrag auch eine Schwei-
gepflichtentbindungsklausel enthalten. Im Folgenden wollen 
wir Ihnen einige wesentliche Beispiele für die Datenverar-
beitung und -nutzung nennen. 

1. Datenspeicherung bei ConceptIF und der GVO 
ConceptIF und die GVO speichern Daten, die für den Versi-
cherungsvertrag notwendig sind. Das sind zunächst Ihre 
Angaben im Antrag (Antragsdaten). Weiter werden zum 
Vertrag versicherungstechnische Daten wie Kundennum-
mer (Partnernummer), Versicherungssumme, Versiche-
rungsdauer, Beitrag, Bankverbindung sowie erforderlichen-
falls die Angaben eines Dritten, z. B. eines Vermittlers, 
eines Sachverständigen oder eines Arztes, geführt (Ver-
tragsdaten). Bei einem Versicherungsfall speichern Con-
ceptIF und die GVO entsprechend der Vertragsart Ihre 
Angaben zum Schaden und ggf. auch Angaben von Dritten, 
wie z. B. den vom Arzt ermittelten Grad der Berufsunfähig-

keit, die Feststellung Ihrer Reparaturwerkstatt über einen 
Kfz-Totalschaden oder bei Ablauf einer Lebensversicherung 
den Auszahlungsbetrag (Leistungsdaten). 

2. Datenübermittlung an Rückversicherer 
Im Interesse seiner Versicherungsnehmer wird ein Versi-
cherer stets auf einen Ausgleich der von ihm übernomme-
nen Risiken achten. Deshalb geben wir in vielen Fällen 
einen Teil der Risiken an Rückversicherer im In- und Aus-
land ab. Diese Rückversicherer benötigen ebenfalls ent-
sprechende versicherungstechnische Angaben von uns, 
wie Versicherungsnummer, Beitrag, Art des Versicherungs-
schutzes und des Risikos und Risikozuschlags sowie im 
Einzelfall auch Ihre Personalien. Soweit Rückversicherer 
bei der Risiko- und Schadenbeurteilung mitwirken, werden 
Ihnen auch die dafür erforderlichen Unterlagen zur Verfü-
gung gestellt. In einigen Fällen bedienen sich die Rückver-
sicherer weiterer Rückversicherer, denen sie ebenfalls 
entsprechende Daten übergeben. 

3. Datenübermittlung an andere Versicherer 
Nach dem Versicherungsvertragsgesetz (VVG) hat der 
Versicherte bei Antragstellung, jeder Vertragsänderung und 
im Schadenfall dem Versicherer alle für die Einschätzung 
des Wagnisses und die Schadenabwicklung wichtigen 
Umstände anzugeben. Hierzu gehören z. B. frühere Krank-
heiten und Versicherungsfälle oder Mitteilungen über 
gleichartige andere Versicherungen (beantragte, bestehen-
de, abgelehnte oder gekündigte). Um Versicherungsmiss-
brauch zu verhindern, eventuelle Widersprüche in den 
Angaben des Versicherten aufzuklären oder um Lücken bei 
den Feststellungen zum entstandenen Schaden zu schlie-
ßen, kann es erforderlich sein, andere Versicherer um 
Auskunft zu bitten oder entsprechende Auskünfte auf An-
fragen zu erteilen. Auch sonst bedarf es in bestimmten 
Fällen (§ 78 VVG bei Mehrfachversicherung, § 86 VVG 
Übergang von Ersatzansprüchen sowie bei Teilungsab-
kommen) eines Austauschs von personenbezogenen Daten 
unter den Versicherern. Dabei werden Daten des Betroffe-
nen weitergegeben, wie Name und Anschrift, Kfz-
Kennzeichen, Art des Versicherungsschutzes und des 
Risikos oder Angaben zum Schaden, wie Schadenhöhe 
und Schadentag. 

4. Zentrale Hinweissysteme 
Bei Prüfung eines Antrags oder eines Schadens kann es 
notwendig sein, zur Risikobeurteilung, zur weiteren Aufklä-
rung des Sachverhalts oder zur Verhinderung von Versiche-
rungsmissbrauch Anfragen an den zuständigen Fachver-
band bzw. an andere Versicherer zu richten oder auch 
entsprechende Anfragen anderer Versicherer zu beantwor-
ten. Dazu bestehen bei den Fachverbänden zentrale Hin-
weissysteme bzw. werden zentrale Datensammlungen 
geführt. 
Solche Hinweissysteme gibt es beim Gesamtverband der 
Deutschen Versicherungswirtschaft e.V. und beim Verband 
der Privaten Krankenversicherung e.V.. Die Aufnahme in 
diese Hinweissysteme und deren Nutzung erfolgt lediglich 
zu Zwecken, die mit dem jeweiligen System verfolgt werden 
dürfen, also nur soweit bestimmte Voraussetzungen erfüllt 
sind. 

Beispiele: 
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Kfz-Versicherer: 
- Registrierung von auffälligen Schadenfällen, Kfz-

Diebstählen sowie von Personen, bei denen der Ver-
dacht des Versicherungsmissbrauchs besteht. 

Zweck: Risikoprüfung, Schadenaufklärung und -verhütung. 

Lebensversicherer: 
- Aufnahme von Sonderrisiken z. B Ablehnung des Risi-

kos bzw. Annahme mit Beitragszuschlag 
o aus versicherungsmedizinischen Gründen, 
o aufgrund der Auskünfte anderer Versicherer, 
o wegen verweigerter Nachuntersuchung; 

- Aufhebung des Vertrages durch Rücktritt oder Anfech-
tung seitens des Versicherers; Ablehnung des Vertra-
ges seitens des Versicherungsnehmers wegen gefor-
derter Beitragszuschläge; 

Zweck: Risikoprüfung. 

Rechtsschutzversicherer: 
- Vorzeitige Kündigungen und Kündigungen zum norma-

len Vertragsablauf durch den Versicherer nach mindes-
tens zwei Versicherungsfällen innerhalb 12 Monaten. 

- Kündigungen zum normalen Vertragsablauf durch den 
Versicherer nach mindestens 3 Versicherungsfällen in-
nerhalb von 36 Monaten. 

- Vorzeitige Kündigungen und Kündigungen zum norma-
len Vertragsablauf bei konkret begründetem Verdacht 
einer betrügerischen Inanspruchnahme der Versiche-
rung. 

Zweck: Überprüfung der Angaben zu Vorversicherungen 
bei der Antragstellung. 

Sachversicherer: 
- Aufnahme von Schäden und Personen, wenn Brandstif-

tung vorliegt oder wenn aufgrund des Verdachts des 
Versicherungsmissbrauchs der Vertrag gekündigt wird 
und bestimmte Schadenssummen erreicht sind. 

Zweck: Risikoprüfung, Schadenaufklärung, Verhinderung 
weiteren Missbrauchs. 

Transportversicherer: 
- Aufnahme von auffälligen (Verdacht des Versiche-

rungsmissbrauchs) Schadenfällen, insbesondere in der 
Reisegepäckversicherung. 

Zweck: Schadenaufklärung und Verhinderung von Versi-
cherungsmissbrauch. 

Unfallversicherer: 
Meldung bei 
- erheblicher Verletzung der vorvertraglichen Anzeige-

pflicht. 
- Leistungsablehnung wegen vorsätzlicher Obliegen-

heitsverletzung im Schadenfall, wegen Vortäuschung 
eines Unfalls oder von Unfallfolgen, 

- außerordentlicher Kündigung durch den Versicherer 
gem. Ziffer 10.3 AUB 2012 GVO (nach Leistungserbrin-
gung oder Klageerhebung auf Leistung). 

Zweck: Risikoprüfung und Aufdeckung von um Miss-
brauchshandlungen. 

5. Datenverarbeitung inner- und außerhalb der Unter -
nehmensgruppe 
Zum Schutz der Versicherten werden einzelne Branchen (z. 
B. Lebens-, Kranken-, Sachversicherung) durch juristisch 
selbständige Gesellschaften betrieben. Um dem Kunden 
einen umfassenden Versicherungsschutz anbieten und ihre 
Servicepflichten erfüllen zu können, arbeiten die Unterneh-
men häufig in Unternehmungsgruppen zusammen und/oder 
bedienen sich zusätzlicher Kooperationspartner. 

Zur Kostenersparnis werden dabei einzelne Bereiche 
zentralisiert, wie das Inkasso oder die Datenverarbeitung. 
So wird z. B. Ihre Adresse nur einmal gespeichert, auch 
wenn Sie Verträge mit verschiedenen Unternehmen der 
Gruppe abschließen; auch Ihre Versicherungsnummer, die 
Art der Verträge, ggf. Ihr Geburtsdatum, Kontonummer und 
Bankleitzahl, d. h. Ihre allgemeinen Antrags-, Vertrags- und 
Leistungsdaten werden in einer zentralen Datensammlung 
geführt. Dabei sind die sog. Partnerdaten (z. B. Name, 
Adresse, Kundennummer, Kontonummer, Bankleitzahl, 
bestehende Verträge) von allen Unternehmen der Gruppe 
abfragbar. Auf diese Weise kann eingehende Post immer 
richtig zugeordnet und bei telefonischen Anfragen sofort der 
zuständige Partner genannt werden. Auch Geldeingänge 
können so in Zweifelsfällen ohne Rückfragen korrekt ver-
bucht werden. Die übrigen allgemeinen Antrags-, Vertrags- 
und Leistungsdaten sind dagegen nur von den Versiche-
rungsunternehmen der Gruppe abfragbar. 
Obwohl alle diese Daten nur zur Beratung und Betreuung 
des jeweiligen Kunden durch die einzelnen Unternehmen 
verwendet werden, spricht das Gesetz auch hier von „Da-
tenübermittlung“ bei der die Vorschriften des Bundesdaten-
schutzgesetzes zu beachten sind. Dies gilt auch für die 
Weitergabe von Daten an Kooperationspartner, um Sie in 
Ihren Versicherungsangelegenheiten, sowie im Rahmen 
des sonstigen Dienstleistungsangebotes unserer Unter-
nehmensgruppe bzw. Kooperationspartner zu betreuen. 
Branchenspezifische Daten wie z. B. Gesundheitsdaten 
oder Bonitätsdaten - bleiben dagegen unter ausschließli-
cher Verfügung der jeweiligen Unternehmen. 
Unser Verein gehört folgender Gesellschaft an: 
Verband der Versicherungsvereine a. G. e. V.. 

6. Umgang mit besonderen Personendaten 
Sofern für den abzuschließenden Vertrag (z.B. in der Un-
fallversicherung) eine Angabe über Ihren Gesundheitszu-
stand erforderlich ist, überprüfen wir diese vor Vertrags-
schluss gemachten Angaben, soweit dies zur Beurteilung 
der zu versichernden Risiken erforderlich ist und Ihre Anga-
ben dazu Anlass bieten. Daneben kann es zur Bewertung 
unserer Leistungspflicht ggf. auch in anderen Versiche-
rungssparten erforderlich sein, dass wir die Gesundheits-
angaben prüfen, die sie zur Begründung von Ansprüchen 
machen oder die sich aus eingereichten Unterlagen (z.B. 
Rechnungen, Verordnungen, Gutachten) oder Mitteilungen 
eines Krankenhauses oder von Angehörigen eines Heilbe-
rufes ergeben. Diese Überprüfung unter Einbeziehung von 
Gesundheitsdaten erfolgt nur, soweit hierzu ein Anlass 
besteht (z.B. bei Fragen zur Diagnose, dem Behandlungs-
verlauf oder der Liquidation). Die Übermittlung und Erhe-
bung dieser Daten setzt nach § 213 Versicherungsver-
tragsgesetz (VVG) eine spezielle Erlaubnis des Betroffenen 
(Schweigepflichtentbindung) voraus. 

Wortlaut des § 213 VVG: 
(1) Die Erhebung personenbezogener Gesundheitsdaten 
durch den Versicherer darf nur bei Ärzten, Krankenhäusern 
und sonstigen Krankenanstalten, Pflegeheimen und Pflege-
personen, anderen Personenversicherern und gesetzlichen 
Krankenkassen sowie Berufsgenossenschaften und Behör-
den erfolgen; sie ist nur zulässig, soweit die Kenntnis der 
Daten für die Beurteilung des zu versichernden Risikos 
oder der Leistungspflicht erforderlich ist und die betroffene 
Person eine Einwilligung erteilt hat. 
(2) Die nach Absatz 1 erforderliche Einwilligung kann vor 
Abgabe der Vertragserklärung erteilt werden. Die betroffene 
Person ist vor einer Erhebung nach Absatz 1 zu unterrich-
ten; sie kann der Erhebung widersprechen. 
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(3) Die betroffenen Person kann jederzeit verlangen, dass 
eine Erhebung von Daten nur erfolgt, wenn jeweils in die 
einzelne Erhebung eingewilligt worden ist. 
(4) Die betroffene Person ist auf diese Rechte hinzuweisen, 
auf das Widerspruchsrecht nach Absatz 2 bei der Unterrich-
tung. 
Soweit dies nach dem Gesetz zulässig ist, wird die Einwilli-
gung für die vorgenannte Personendatenbearbeitung ohne 
Einzelabfrage gem. § 213 Abs. 3 VVG erklärt, unter dem 
Vorbehalt, dass die Einwilligung sich nicht auf den Leis-
tungsfall erstreckt, auf einen Zeitraum von einem Jahr ab 
Antragsunterzeichnung befristet ist und jederzeit in Text-
form widerrufbar ist. Damit soll der zusätzliche Aufwand von 
Einzelabfragen vor jeder Datenerhebung bei der üblichen 
Vertragsdurchführung vermieden werden. 
Eine abweichende Erklärung wird ggfs. mit der dem Antrag 
ergänzend beigefügten Schweigepflichtenbindungsklausel 
erteilt. 
GVO  und ConceptIF haben die personenbezogenen Ge-
sundheitsdaten durch eine strenge Zugriffskontrolle gesi-
chert. Soweit dies technisch und organisatorisch möglich 
ist, werden besondere Kundenwünsche bezüglich des 
Datenschutzes – insbesondere zur Löschung und Weiter-
gabebeschränkung – berücksichtigt. Sprechen Sie uns 
diesbezüglich gern an. 

7. Betreuung durch Versicherungsvermittler 
In Ihren Versicherungsangelegenheiten werden Sie durch 
Ihren Vermittler betreut. Vermittler in diesem Sinn sind 
neben Einzelpersonen auch Vermittlungsgesellschaften. 

Um seine Aufgaben ordnungsgemäß erfüllen zu können, 
erhält der Vermittler zu diesen Zwecken von uns die für die 
Betreuung und Beratung notwendigen Angaben aus Ihren 
Antrags-, Vertrags- und Leistungsdaten. Das sind z. B. 
Versicherungsnummer, Beiträge, Art des Versicherungs-
schutzes und des Risikos, Zahl der Versicherungsfälle und 
Höhe von Versicherungsleistungen. 
Ausschließlich zum Zweck von Vertragsanpassungen in der 
Personenversicherung können an den zuständigen Vermitt-
ler auch Gesundheitsdaten übermittelt werden. Sie verar-
beiten und nutzen selbst diese personenbezogenen Daten 
im Rahmen der genannten Beratung und Betreuung des 
Kunden. Wir informieren die Vermittler über Änderungen 
von kundenrelevanten Daten. Jeder Vermittler ist gesetzlich 
und vertraglich verpflichtet, die Bestimmungen des BDSG 
und seine besonderen Verschwiegenheitspflichten (z. B. 
Berufsgeheimnis und Datengeheimnis) zu beachten. 

8. Weitere Auskünfte und Erläuterungen über Ihre 
Rechte 
Sie haben als Betroffener nach dem Bundesdatenschutz-
gesetz neben dem eingangs erwähnten Widerrufsrecht ein 
Recht auf Auskunft sowie unter bestimmten Voraussetzun-
gen ein Recht auf Berichtigung, Sperrung oder Löschung 
Ihrer in einer Datei gespeicherten Daten. 
Wegen eventueller weiterer Auskünfte und Erläuterungen 
wenden Sie sich bitte an uns mit der in der Kundeninforma-
tion genannten Adresse. Richten Sie auch ein etwaiges 
Verlangen auf Auskunft, Berichtigung, Sperrung oder Lö-
schung wegen der bei den risikotragenden Versicherern 
und Rückversicherern gespeicherten Daten stets dort hin.

 


